
Erklärung und Zweck der
Eonscription.
Hkth. am -5« Oct . 6o4.

Erhebung des Vieh standes.
Hkth. am - 5. Oct . 604.

Nummerirung der Häuser.
Hkth . am r5 . Oct . 804.

-» » 1 r. Dec . 807. O >4o»

V. H a u p t stü ck.
Don der ConscripLion überhaupt.

I. Abschnitt.

Von der Conscription in den conscr ibirten Provinzen.

Von der Conscription überhaupt.

h. 342.

C 0 irsc r i p ti 0 n ist die Aufnahme der Volksmenge überhaupt und der Qualifikation der
Einzelnen ins Besondere , mit der Rückficht , die Armee ohne Nachtheil des Nährstandes be¬
ständig vollzählig zu erhalten.

tz. 843.

Zugleich wird bey dy ' Conscription die Anzahl der verschiedenen Viehgattungen sammt

deren Besitzern , und dabey vorzüglich die Zahl und Beschaffenhelt der Zug - und Tragthie-
re erhoben , welche zum Gebrauche der Armee im Kriege geeignet sind.

§. 844.
Die Bevölkerung eines jeden Ortes wird nach den vorhandenen Wohngebäuden ausge¬

nommen , wozu die Nummerirung derselben die Hand biethet . Diese Nummerirung wird
da , wo sie noch nicht besteht , oder erneuert werden muß , auf folgende Art vorgenommen:

Sie geschieht in jedem Orte entweder nach der regulären Reihe der Häuser , oder sie
wird von einem vorzüglichen Gebäude , als : Residenz - Schloß , Rathhaus u . d. gl ., angefan¬
gen , und nach der Lage der Häuser auf die schicklichsteArt in arithmetischer Ordnung fort¬
gesetzt , bis alle zu der nähmlichen Ortschaft gehörigen Häuser nummerirt sind.

Die Vorstädte , wenn sie einen eigenen Nahmen und eine besondere Gerichtsbarkeit ha¬
ben , sind in Hinsicht der Nummerirung von den Städten abzusondern.

Eben dieses gilt auch von den Wohnbezirken der Juden , wo dieselben ohnehin abgeson¬
dert sind , und einen eigenen Richter haben.

Uebrigens sind die Häuser der Juden da , wo es bisher üblich war , auch künftig mit
römischen Ziffern zu bezeichnen.

Alle Gebäude , welche zur Wohnung der Menschen bestimmt und eingerichtet sind,
müssen nummerirt werden , folglich auch einzeln stehende Häuser , entfernte Waldhütten

u . d. gl . , deßgleichen solche Gebäude , welche nur für einige Zeit unbewohnbar oder nicht
bewohnt sind . v

Hingegen sind weder Gebäude zu nummeriren , welche zur menschlichen Unterkunft nichc
bestimmt sind , noch solche , welche den in anderen Häusern wohnenden Menschen nur zu.
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einem zeitlichen Aufenthalte dienen , z. B . Kirchen, 'Wachtstuben , wie auch Arbeitshäuser,

Mühlen , u . d. gl ., wenn sie von niemanden bewohnt , sondern bloß wegen der Arbeit be¬
sucht werden.

Geht ein Haus zu Grunde , so wird dasselbe so' lange unbewohnt geführt , als noch
die Wahrscheinlichkeit zu dessen Wiedererbauung vorhanden ist ; wenn aber diese verschwindet,
so erhalt das erste neu gebaut werdende Haus die Nummer des zu Grunde gegangenen.
Sonst wird ein neues Haus mit jener Nummer bezeichnet , welche auf die letzte der in dem

Orte befindlichen Häuser folgt , wenn auch das neue Gebäude zwischen anderen schon num-
merirten aufgeführt wird , weil bey den Hausnummern keine Bruchtheile mehr Vorkom¬
men dürfen.

Aus dieser Ursache muß auch , wenn mehrere Häuser zu einem einzigen verbauet wer¬
den , dieses Eine so lange die mehreren Nummern fortführen , bis eine neue Hausnumme-

rirung erfolgt , welche besonders in größeren Ortschaften immer nach einigen Jahren durch die

Ortsobrigkeit , nach vorläufiger Bewilligung des Kreisamtes , und zwar während der jährli¬
chen Conscription bewirkt werden muß , um wieder jene Ordnung der Hausnummern zu er¬

halten , welche sonst durch das Verändern und Bauen gänzlich verloren gehen würde.
Wenn die zu nummerircnden Häuser nicht ohnehin schon , eine Ortschaft unter eineck

eigenen Nahmen bildend , beysammen liegen , und , wie dieses im Salzburgischen häufig der
Fall ist , zerstreut sind , so müssen sie in schickliche, der physischen Lage angemessene Abthellungen
gebracht , und jede solche Abtheilung mit einem eigenen Ortsnahmen bezeichnet werden , wobey
vorzüglich darauf zu sehen ist , dass:

а . die mit einem eigenen Ortsnahmen bezeichnten Häuser nicht zu sehr auseinander liegen.

Ii . Häuser , die zu verschiedenen Pfarren , Vicariaten rc. gehören , nicht in eine und die
nähmliche Orschaft zusammen gezogen werden , sondern daß jede Ortschaft ganz zur
nähml 'ichen Pfarre , zum nähmiichen Vicariat rc. gehöre , und daß

e . kein Haus uneingetheilt und unnummerirt bleibe.
.Zur genauen und richtigen Bezeichnung dieser Häuser und ihrer Bewohner müssen

der Conscriptions - Revisor und der betreffende politische Beamte einen besonderen Ausweis

führen , in welchem folgende Rubriken auszufüllen sind:
r . Nähme der Ortschaft.

2 . Pfarre , wohin dieselbe gehört.

3 . Nummer des Hauses.
4. Dermahliger Eigenthümer.
5 . Der allenfallsige eigene Nähme oder sonst eure nähere Bestimmung des Hauses.
б. Nähme der Grund- oder Gerichtsbarkeit, welcher das Haus unterstehr.
7. Das etwannige steuerbare Gewerbe, welches mit dem Hause verbunden ist, oder in

-demselben getrieben wird , wobey , Falls dasselbe der Hauseigentümer nicht selbst besitzt,
der Nähme des Gewerbsinhabers beygesetzt werden muß.
Die Nummern sind oberhalb der Thür deS Einganges anzubringen , und in Städten

und Märkten auch noch innerhalb des Hauses aufzuzeichnen.

Auf dem Lande , ins Besondere in manchen Gegenden Galliziens , wo wegen Mangel
an Rauhfängen die Nummern bald unlesbar werden , muß in jedem Hause auch eine mit dessen
Nummer und dem Nahmen der Ortschaft versehene Tafel aufbewahrt werden , welche bey der Con¬

scriptions - Revision vorzuzeigen ist.
h. 845.

Die Aufzeichnung der in jedem Hause wohnenden Menschen geschieht auf eigene hierzu
bestimmte Bogen.

Von dieser Aufzeichnung ist bloß das in den Monath - Tabellen der Regimenter , Ba¬
taillone und Corps erscheinende Militär ausgenommen.

Auch diese Ausnahme ist bloß persönlich.
8Z

Von der Conscription ?lus-
genonimcnc.
Hklh . am r 5. Oct . 804 . ;

„ » 15. Nov . 8p4j.

» -» 3 i - Jäll . 80S . v 98.

-> >» 23 . Iun . 8(17. 1 3-j-jo.
» » 12, Dec . 827. 0 , /jo»

Band r.
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Arifnahmsbogen; dessenAuf-
schrift.

Formular
Hkch. aM 25. Oct . 8o-j.

,» » u . Apr . öo5. v 8^8.
,» » »r . Dec . 807. O l -jo.

Die Frauen , Kinder , Dienstleute u. s. w. werden in die Bogen eingetragen , und mit
der Ziffer 1, in eure .Rubrik ausgesetzt (ausgeworfen ), imd dabey in der O.ualification be¬

merkt , z. B . Ehegattin » des Hauptmanns N . N . vom Regiment N . N . Das Nähmliche ge¬
schieht auch Hey Weibern und Kindern der Soldaten.

Auch Militär - Personen , die.bey keinem Regiment , Bataillon oder Corps im Stan¬
de Vorkommen , als:

Generale , welche nicht Regiments - Inhaber sind , das Platz -Personal , die Patental-
Invaliden u . s. w. werden sammt ihren Kindern , wie alle anderen Menschen , in die Con-
scriptions - Bogen ausgenommen.

Das Verpflegs - Bäcker - Personal muß da , wo cs vorkommt , conscribirt werden.

Die der Cavallerie zur Feld - Musik bewilligten Spielleute sind zwar , da sie in den
Stand - und Dienst - Tabellen der Regimenter erscheinen , nicht zu conscribiren , sie können

jedoch , wenn sie zum Feuergewehrstande geeignet sind , dazu gestellt,werden , weßhalb in den
Aufnahmsbogen ihrer Aeltern die gehörige Vormerkung zu halten ist.

Nebst der Belehrung , welche den conscribirenden Officieren über jene Individuen er-

theilt werden mup , die in den Stand - und Dienst - Tabellen der Regimenter und Corps

erscheinen , und deßhalb von der Conscription ausgenommen sind , müffen diese Officiere
auch Ausweise über derley Individuen zur . Conscription mitbringen.

tz. 846. , ^ ^ - . - ^ ^ ^
Die Gestalt dieser Bogen bestimmt das Formular — Die Aufschrift desselben hat

folgende Widmung : -

Aufnahmsbögen im Jahre 18. .

Hier wird die Jahreszahl , wenn dep Bogen erst - eingetragen wird , beygesetzt . Diese
bleibt , so lange der Bogen dauert , unabänderlich stehen.

Land.  Z . B . Erzherzogthum Oesterreich ob und unter - der Enns , Königreich Böhmen
u . s. w.

Kreis oder Viertel.  Hier wird der Kreis oder das Viertel , in welchem der Ort

liegt , und zu Ort : Stadt , Vorstadt , Dorf , Markt  beygesetzt.
Zu Pfarre.  Kommt jene , wohin das Haus , und zu

Herrschaft  jene , wohin derjenige gehört , den der Aufnahmsbogen betrifft.

Co nsc r iptio n s - Bezirks - Sectio  n und O r t snu  m m e r wird durch H. 878 er¬
klärt , so wie die Hausnummer durch h. 844 , und die Nummer der Wohnpar-
teyen,durch tz. 868.

Nähme des Hausbesitzers.  Dieser wird immer , er wohne in seinem Hause

oder nicht , hier eingeschrieben , und wenn ein Haus mehrere Miteigenthümer
hat , so werden die Nahmen aller angemerkt.

Wohnt der Hausbesitzer oder der eine und andere Miteigenthümer nicht in dem nähm-
lichen Haust , so wird bey seinem Nahmen angemerkt : Kommt hier oder im Orte N . N.
Hausnummer N vor.

So wird auch hierher , z. B . Universität , Rathhaus , Schloß , Schulhaus , Pfarrhof,
Spital u . s. w. mit der Anmerkung gesetzt : Landesfürstlich , dem Grafen N . N ., der Ge¬
meinde N . N . u . s. w . gehörig.

Wenn für ein Haus mehrere Aufnahmsbogen gebraucht werden , wird zur Abkürzung

der Schreiberey bloß auf dem ersten Bogen der Nähme des Besitzers ausgedrückr , und statt
dessen auf die folgenden nur : der Näh mliche gesetzt.

In den Aufnahmsbogen und in den Tabellen Int . 6 . ist die Grundobrigkeit , m allen
übrigen Beylagen aber die Ortsobrigkeit anzusetzen.
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Wo in einer Provinz keine Kreise und keine Kreisämter bestehen , kann im Aufnahms¬
bogen die Aufschrift : Kreis  oder Viertel  nicht angesetzt werden , sondern es ist die lan¬
desübliche Benennung beyzubehalten.

L.

Von der Conscribirmrg des Vevölkernngsstandes.
a. Erklärung der Rubriken.

H. 847.

Nahmen der Bewohner.  Die Tauf -- und Zunahmen der Bewohner werden so, Nähme, Geburtsjahr,

wie sie nach der Landessprache geschrieben werden , eingetragen . Auch die Juden haben be- am 2̂ . Qct. 8°^.
stimmte , unabänderliche Vor - und Geschlechtsnahmen zu führen.

Bey einer Witwe ist der Nähme ihres verstorbenen Mannes , und bey Kindern aus
verschiedenen Ehen jener ihres leiblichen Vaters auszudrücken.

Uneheliche Kinder werden mit dem Zunahmen , der ihnen im Tauf - Register beygelegt
ist , in den Concriptions - Bogen ihrer Mutter eingetragen.

Ein Findling bekommt den von seinen Pstegeältern ihm gegebenen Nahmen , und wird
in ihren Bogen ausgenommen.

Der Zusatz : Unehelich , Findling  hat wegzubleiben.

Das Geburtsjahr wird sowohl bey dem männlichen als weiblichen Geschlechts eingetra¬
gen , und ist in zweifelhaften Fällen aus Den Pfarr -- Matrikeln zu erheben.

Um bey der ersten Aufnahme das Geburtsjahr aus dem angesetzten Alter geschwind zu
finden , und , ohne sich zu irren , richtig einzutragen , muß jeder conscribirende Offieier nach¬
folgende Tabelle immer neben dem Conscriptions - Buche führen.

351

Tabelle,
, wenn sie z. B . im Jahre i8o5 Statt hätte , aus demum bey der ersten Aufnahme

besagten Alter das Geburtsjahr sogleich zu finden

Alter. Geburtsjahr. Anmerkung.

i8o3

l 802

l 801

>8«o

Diese Tabelle ist bis zu dem Alter
von 70 Jahren zu verfassen.

Bey Kindern , welche noch nicht Ein Jahr alt sind, wird das laufende Jahr als Geburtsjahr
eingeschrieben . Damit das Alter ein.es jeden der Conscription unterliegenden Individuums bey
der ersten Aufnahme außer Zweifel gesetzt werden kann , haben die Pfarrer oder Schullehrer,
welche ohnehin einen Bestandtheil der Conscriptions -Commission ausmachen , und die auch in
mehrerm bey der O.ualification sich zeigenden Anständen zur Aufklärung aufzufordern sind,
einen Ausweis aller Männer von 18 bis 46 Jahren mitzubringen , in welchem der Ort , das
Haus , der Nähme des Betreffenden , und das Geburtsjahr ausgezeichnet seyn müssen.

tz. 848.

>Jn dem Qurltfic ations - Fache,  welches sowohl in dem Aufnahmsbogen , als Hkch"! !,? " !'Ä . g-,4.
in der Fremden - Tabelle gehörig auszufüllen ist , müssen alle auf die Classificirung der be¬

treffenden Individuen Hezug habenden persönlichen Umstände und Eigenschaften kurz und
deutlich angemerkt werden.

84 *

» ry. Dec.SoH.
» » 3, . 2äN . »o5 . U
» » 8. J „ N. 8o5 . v
» » i ' . Apr . S07 . 71
» » >2. Dec . 807 . O
» » 23. Aug. 608. O

93.
i558.

2v/j8.Band r.
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Diese werden im Wesentlichen auf folgende Art bezeichnet:
Stufe des Adels.  Fürst , Graf u . s. w.

2 . Würde , Amt , Gewerbe , Beschäftigung;  überhaupt , was das Individuum

ist , z. B . geheimer Rath , Kammerherr , Bischof , Propst , Piarist , Kreishauptmann,
Bäcker , Müller , Schuhmachergesell u . s. w.

Bey dem Bauernstände wirdein ganzer , ein drey Viertel - , ein halber und ein
Viertelbauer , ferner ein Häusler , Gärtler , Taglöhner angezeigt . Jedes Kreivamt
wird dem Militär officiell mittheilen , wie viele Grundstücke oder liegendes Vermögen

- in der betreffenden Gegend zu einem ganzen , drey Viertel - , halben und Viertelbauer,

dann zu einem Häusler , Gärtler u . s. w. gehören.
Die Freybauern oder so genannten Sculteten , welche ihre Conrribution selbst ab-

führen , dann die freyen Leute in Städten , worunter jene vom Bürgerstande verstan¬
den werden , welche landtäfliche , d. i. : Schloßhaüser besitzen , endlich die Karaimen,

nähmlich jene Juden , die sich dem Feldbaue widmen , sind hier besonders anzumeUen.
Bey den Frauen wird die Würde oder Eigenschaft angemerkt , die ihre Männer

bekleiden.

Z. Stand.  Verheirathet , ledig oder Witwer.
Die verheiratheten Häusler , Gärtler , herrschaftlichen Haus - Officiere , Be¬

dienten , Gesellen , Knechte , Taglöhner und Menschen von was immer für einer Be¬

schäftigung sind bey dem Umstande , daß die Verheiratheten von der Militär - Wid¬
mung nicht befreyt sind , gleich den Ledigen nach ihrer Qualifikation zu conscnbiren,
und entweder , wenn sie nach ihrem Alter und ihrer körperlichen Beschaffenheit dazu

geeignet sind , in die Rubrik der anwendbaren , zum Militär - Dienste Vorgemerkten,
oder in jene der Unanwendbaven aufzunehmen.

4 . Religion.  Evangelisch , reformirt , griechisch , unirt und nich ûnirt , Juden . >
Die katholische , als die herrschende in den k. k. Erblanden , wird nicht beygesügt , und
versteht sich von selbst.

2 . B ey d en F r e m d e n. In der betreffendenden Tabelle , der Geburtsort , die etwan-
nige Nationalisirung , die Aelternlosigkeit , oder wenn sie Aeltern oder eigene Familie
haben , wo diese Vorkommen , d. i. : wo sie classificirt werden.

6 . Sind ä lternlo se  Stief - und Pflegekinder der ledigen Fremden und bey dem weibli¬

chen Geschlechts die natürlichen Kinder besonders zu unterscheiden . Gleich den Aeltern-
losen sind auch jene zur einheimischen Bevölkerung Gehörigen zu behandeln , deren
Aeltern man nicht weiß , oder deren Aeltern sich in unconscribirten Ländern oder im

Auslände seßhaft gemacht haben.

7 . Bey den Abwesenden.  Im Aufnahmöbogen der Aufenthaltsort und die Ursache
der Abwesenheit.

Die richtige Auswerfung der Abwesenden und Fremden in die einem jeden zuste¬

henden Rubriken ist wegen Verfassung der Bezirksübersicht lüt . O äußerst wichtig
und nothwendig.

Hierzu sind die alphabetischen Ortschafts - Tabellen zn benutzen.
8 . Ursachen der zeitlichen Befreyüng.  Ausgediente Capitulanten nach dey-boll-

streckten einfachen gesetzlichen Dienstzeit oder nach der Reengagirung . — V ?m Mili¬

tär - Stands entlassen : auf welche Art und unter welcher Bedingungen ^ /
Wenn ein zeitlich Befreyter heirathet , zu alt wird , oder der G/lmd seiner Be-

freyung aufhört rc. , so wird er bey den folgenden Revisionen in -me andere Rubrik
versetzt , wie dieses überhaupt bey allen Menschen geschieht , Xeihee Qualification
verändern . /

-) . Körperliche Beschaffenheit der nach ihrer Qualification zurv̂ ilitär - Widmung geeig¬
neten Menschen von »8 bis 45  Iahen , und zwar : b/y .den Anwendbaren:

zu klein — mittelmäßig , — groß . /
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Bey Gebrechlichen : die Art des Gebrechens . Untauglichkeitszeugnisse dürfen
Hey der Couscriptions - Revision nicht ausgestellt werden.

L.

Class . firation des männlichen Geschlechtes.

§. 849.
Unter der Aufschrift Classification des männlichen Geschlechtes  kom - °) Geiin-che.

men mehrere Rubriken vor,  in welche jedes männliche Individuum nach den dasselbe betref-
senden vorzüglichen Eigenschaften ausgenommen wird , und zwar:

a) In die Rubrik der Geistlichen  kommen alle Diener der Religion , ohne Un¬
terschied des Ranges , adelig oder nicht , und ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der
Religion.

Hingegen gehören hierher keinesweges die Söhne der nicht katholischen Geistlichkeit,
denn diese werden in jene Rubriken , die ihnen persönlich zustehen , ausgenommen.

H. 83o.

b ) In die Rubrik der Adeligen  wird ein jeder Edelmann eingetragen , er mag in L) Aderige,
landesfürstlichen oder anderen Bedrenstungen stehen . Hnh. am -s . Oct. 804.

Auch alle Söhne der Adeligen gehören ohne Rücksicht auf das Atter in diese Rubrik.

Jedoch sollen in Ansehung derjenigen Individuen , über deren angeblichen Adel ein Zweifel
entsteht (wie dieses in Gallizien häufig der Fall ist) die betreffenden Kreisämter den Beweis

abfordern , und hierdurch der Conscriptions - Commission eröffnen , wie ein solches Indivi¬
duum bey der Conscription zu claffificiren sey.

§. 85i.

0) In die Rubrik der Beamten und Honoratioren  gehören , wenn sie nicht
adelig sind:

r . Alle , welche bey landesfürstlichen , landschaftlichen und geistlichen -Stellen undAemtern,
bey Universitäten , Lycäen , Gymnasien und allen übrigen öffentlichen Lehranstalten , wie
auch bey der Akademie der bildenden Künste angestellt sind , wozu auch die bey landes-
fürstlichen und anderen organisirten Stellen beeideten Practicanten und die Subjecte
der k. k. Hof - Apotheke gerechnet werden.

Ausgeschlossen sind jedoch die Haus - Inspectoren , Thürhüther , Kanzelley - Diener
und das noch mindere Personal.

Eben so gehören von Aerarial - und ständischen Gefällen , als : Tabak , Mauth,
Stämpel , Satz , Lotto , Post u . s. w. , nur jene in diese Rubrik , welche bey
den Direktionen der Länder , dann bey Inspectoraten , Administrationen angestellt,
und jene , welche in der Eigenschaft als Oberbeamte von diesen Aemtern in den Pro¬
vinzen vertheilt sind.

Auch gehören hierher - die auf dem Lande befindlichen Distrikts - Tabak - Verleger,
kernesweges aber bloße Aufseher , Ueberreiter u . d. gl . Endlich sind auch von den
Beamten bey landesfürstlichen Fabriken , Bergwerken , Salinen , Hammerwerken,
Salniter - Siedereyen u. s. w. nur die Direktoren , Inspectoren , Nechnungsführer,
Buchhalter , Cassiere , Adjuncten , Oberaufseher , und überhaupt nur beeidete Be¬
amte m diese Rubrik aufzunehmen , desgleichen von der Hofdienerschaft , von den
in Diensten der k. k. Prinzen und des diplomatischen CorpS Stehenden nur jene,
welche r« eigenen Amtskanzelleyen angestellr sind.

2 . Die in Städten und Märkten unter landesfürstlicher Genehmhaltung bey organisirten
Magistraten für beständig angestellten Magistratualen , Räche , Secretäre , Syndici, : die
Rachs -ProtocEsten , Ezpeditoren , Tapatoren , Rechnungs -Officiere , Criminal -Actuare

e) Beamte und H-noratis
ren.
Hkth. am »5. Jul -8o4.

r» » 3l . 2än >8o5 . O yZ.
» » b. Ap'.'. 8c>5.
>» » 21 . Apt . 3o5 . v 8gti.
» » i . JuN . 8c>8 . 0 >3 >4.
» » 4 . Dec . 8n6 . 0 3120.
» » >4. Aug . 3, 1, u 3433.
» »> 21. Nov . 8lr . N 44 >2.
» » >6. Jun . 8i3 . N 245 ».

» 3. Eept. 8l8. u 3270.
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und Kanzellisten , nicht aber jene , die nur auf einige Zeit ein Vorsteheramt bekleiden,
sonst aber hauptsächlich vom bürgerlichen Gewerbe leben . Diese letzteren sind unter die

Bürger einzutragen.
3 . Herrschaftliche Wirthschafts - und Justiz - Oberbeamte , d. . i. : Räche , Inspektoren,

Direktoren , Verwalter , Pfleger , Justitiäre , Oberforstmeister , und überhaupt die

ersten Vorsteher jedes Amtes ; keinesweges aber Haus - Sekretäre , Haushofmeister,
Amtschreiber , Aufseher bey Privat - Gefällen u. s. w.

4. Doktoren der Rechte, Notaren , Agenten, Sensalen , Doktoren der Arzeney und
Chirurgie , k. k. privilegirte Großhändler.

5 . Die Schullehrer , sowohl in Städten als auf dem Lande.
6. Diejenigen, welche aus den in diesemh. erwähnten Classen wegen hohen Alters und

Gebrechlichkeiten austreten oder pensionirt sind , ingleichen pensionirte oder mit Bey-
behaltung des Charakters ausgetretene Officiere , sowohl der aktiven Armee als der
Landwehr.

Die Söhne der unadeligen Beamten , Honoratioren und Officiere , die sich keiner
solchen Beschäftigung widmen , womit die Befreyung von der Militär - Pflicht ver¬
bunden ist , gehören keinesweges in die Rubnk ihrer Väter , sondern in jene , die

ihnen persönlich zusteht ; sie sind daher wie jeder andere vom Civil zu claffificiren , und
wenn sie nicht wegen ihrer persönlichen Eigenschaft zu einer anderen Classe sich eignen,
in die Rubrik der anwendbaren , zum Dienste Vorgemerkten  auf¬

zunehmen.
Auch die ohne Beybehaltung des Militär - Charakters quittirten unadeligen Offi-

ciere gehören nicht in die Classe der Beamten und Honoratioren . Diese Officiere
sind nach ihren Civil - Verhältnissen zu classificiren , und können , wenn sie die
für die verschiedenen Waffengattungen in der Armee vo-rgeschriebene Capitulations-
Zeit in derselben nicht ausgedient haben , wieder zum Dienste vorgemerkt und gestellt
werden , jedoch wird ihnen bey der neuen Dienstleistung die Zeit , welche sie bereits
vor der O.uittirung gedient haben , zu gute gerechnet.

Geborne Ausländer , welche in der k. k. Armee den Officiers - Charakter durch was
immer für eine Zeit bekleiden , sind zwar von den Vortheilen der österreichischen
Staatsbürgerschaft nicht ausgeschlossen , übernehmen aber bloß durch den bekleidenden

Officiers - Charakter , außer den Militär - Pflichten , die übrigen Verpflichtungen der
österreichischen Staatsbürgerschaft noch nicht , und unterliegen nach ihrer etwa erfol¬
genden Quittirung erst dann diesen Verpflichtungen , wenn sie ununterbrochen durch
zehn Jahre , vom Tage der O.uittirung gerechnet , in den österreichischen Staaten sich
aufgehalten haben , oder auf eine andere in dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs
bezeichnete Art in die vollen Rechte und Pflichten der österreichischen Staatsbürgerschaft
eintreten.

In dieser Gemäßheit sind sowohl die wirklich in der Armee dienenden , als auch
die mit und ohne Quittirung ausgetretenen Officiere , welche geborne Ausländer sind,

zu behandeln.
Auch die Kinder dieser Officiere , sie mögen im Auslande oder im Inlands gebo¬

ren seyn , folgen der Eigenschaft ihrer Väter rücksichtlich der Nationalität in soKlange,
als diese Kinder nicht selbstständig betrachtet und darnach behandelt werden können.

Die Gattinnen der dienenden und ausgetretenen Ausländer - Officiere/sind jedoch

nur dann als Ausländerinnen zu betrachten , wenn sie im Auslande geb-E sind , .und

vor ihrer Verehelichung die österreichische Staatsbürgerschaft noch nich/gesetzlich erlangt
haben , Die Inländerinnen müssen nach den bestehenden Vorschnften als solche be¬

handelt werden . /
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§. 85s.

<1) In dis Rubrik Bürger , G e wer bs i n h ab e r , Künstler  werden alle ein¬

getragen , die ein bürgerliches Hausgewerbe , das Bürger - oder Meisterrecht in Städten und
Märkten besitzen ; eSgehören in diese Rubrik auch jene , welchen die noch lebenden Aeltern bereits

daS Gewerbe verschrieben Haben , wenn sie als wirkliche Besitzer obrigkeitlich bestätiget werden,
und die Realität wirklich besitzen. Diejenigen aber , welche bloß Antheil an Häusern haben,
können deßhalb auf die Befreyung keinen Anspruch machen.

Die durch den Besitz einer Realität - zum Bürgerrecht Gelangten sind nur so lange von

der Militär - Stellung frey , als sie dis Realität mit Rücken besitzen, welcher Umstand auch
bey verkäuflichen Gewerben gilt.

Die mit Personal - Gewerben betheilten Bürger sind , wenn sie das Gewerbe durch 3
Iahte nicht betrieben haben , wieder unter die zum Militär - Dienste Anwendbaren aufzuneh¬
men . Derjenige , welcher ein Haus in dem Burgfrieden einer städtischen oder märktischen Ge¬

meinde besitzt , die durch einen regulirten Magistrat geleitet wird , und das Bürgerrecht er¬
langt hat , ist , so lange er diese mit dem Bürgerrechte verbundene Realität wirklich mit

Rücken besitzt , von der Militär - Widmung befreyt , dagegen der Besitzer eines solchen Hau¬
ses , welcher daS Bürgerrecht hierauf nicht erhalten hat , so wie auch derjenige , welcher diese

Realität nicht mehr besitzt , der Militär -Widmung unterliegt , und hiernach zu classisiciren ist.

Die Gewerbe müssen nicht bloß übergeben , sondern von dem Uebernehmer auch persön¬
lich betrieben werden , um von der Militär - Widmung befreyen zu können.

Auf die öffentlichen Handlungsgesellfchafter , welche das Bürgerrecht erlangt haben , und
sich über alle Erfordernisse eines solchen Gesellschafters bey den kompetenten Behörden gehö¬
rig auSgewiesen haben , sind als Bürger zu betrachten.

Die in den Vorstädten von Brünn befindlichen GewerbSinhaber sind gleichfalls in die

Rubrik der Bürger und GewerbSinhaber zu classiftciren , wenn sie auch nicht zugleich das
Bürgerrecht besitzen.

Bestandwirthe , welche nicht Bürger sind , haben keinen gesetzlichen Grund der Befreyung
"ür sich, und müssen , wenn sie dazu geeignet sind , zum Militärdienste vorgemerkt werden.

Auch die bloße Pachtung eines Real - Gewerbes begründet die Befreyung von der Mi¬
litär - Widmung nicht . ' .M ,- i

DaS von den Städten und Märkten oben gesagte gilt nur solchen , die einen or-

ganisirten -Magistrat haben , deren Einwohner sich Bürger nennen , und im Durchschnitte
mehr vom Handel als vom Gewerbe leben , weil die Einwohner anderer Städte und Märkte
nach ihrer Qualifikation als Bauern zu classrficiren sind.

Die Schauspieler sind , so lange sie in einer stabilen Gesellschaft , unter einer obrigkeit¬

lich genehmigten Direktion stehen , und nicht etwa , wie alle übrigen in diesem Paragraphe
erwähnten in eine der vorgehenden Rubriken gehören , in diese Rubrik aufzunehmen.

Von den Künstlern gilt Folgendes:

1. Bürgerliche Künste  werden den Gewerben in Allem rücksichtlich der Conscrip«
tion gleichgshalten.

2 . Akademische Künstler  werden:

H So lange sie noch zu ihrer Ausbildung an der Akademie sind , gleich den Studie¬
renden behandelt.

d ) Wenn ^ sie als ausübende Künstler mit guten Zeugnissen der Akademie ausgetreten
sind , so werden sie als Künstler hier eingetragen.

3 . Diejenigen fremden Künstler , welche sich etwa in den k. k. Erblanden niedergelassen
haben , und somit von einer inländischen Akademie kein ZeugNiß der erwähnten Art

besitzen , so wie diejenigen Künstler , welche eine freye , aber keiner erbländischen Aka¬
demie einoerleibte Kunst ausüben , z. B . Virtuosen auf musikalischen Instrumenten,

Compositeurs u . d. gl. , werden nur dann in diese Rubrik ausgenommen , wenn sie

a) Bürger , Gewerbsinha-
ker, Künstler.
Hkth. ani25 . Oct. 8„4.

2i . Apr. 6o5. v öy8.
>. ,, 25. 2än . 6 lo . u 118.
,, ,, 3o. 2 un. 8,0 . 8,439.
>» >> 2g. Aug . 6 l I. u 36-13.
-» ,, 4. Sept . 8,1 . 8 3750.
„ «» l . Jul . 8,3 . 82629.
-, 7. May 8,8 . 8 , 658.
»> ,, 23»2 ul» 818,82777.



356 V. Hauptstück . I. Abschnitt.

dießfallö eigene Zeugnisse der politischen Behörde ( der Regierung oder des Kreisam¬
tes ) vorweisen können . Diese Behörden sollen jedoch dergleichen Zeugnisse mir solchen
Künstlern ausstellen , welche ihre Kunst wirklich ausüben , sich in derselben aus¬

zeichnen , und von guter Moralität sind.
Auch müssen diese Zeugnisse von den ausstellenden Behörden von 3 zu 3 Jahren vi-

dirt werden.

Die Gesellen der Gewerbsleute , und überhaupt alle jene Individuen , welche die
Akademie der bildenden Künste besuchen , uin sich bloß im Zeichnen zu üben , und sich

für ein Handwerk geschickter zu machen , gehören nicht hierher , sondern werden so,
wie die nicht zunftmäßigen Handwerker , in eine der folgenden, - ihnen zustehenden Ru¬
briken ausgeworfen . - ^ - - -

Bey den Profeffionisten auf dem Lande , welche zugleich Grundstücke haben,
kömmt es überhaupt darauf an , ob das Handwerk oder der Feldbau ihre Hauptnah¬

rung ausmache , um entweder in diese oder in eine der folgenden Rubriken aufgenom-

Welche Häuserbesiher von der
Militär -Stellung befreyt sind.
Hkth. am -o.Aug . 816. 11.2624.

Wann Leute von städtischen
oderMarktsgemeindcn von der
Militär -Stellung befreyt sind.
Hkch. am 7. May 8,9 . 11. 559.

men zu werden.
Die Hausirer werden nicht unter die Gewerbsleute gerechnet, , indem dieser Han¬

del von der Militär - Pflichtigkeit nicht befreyet.

Die Zeugnisse , welche den um einen Hausir - Paß sich meldenden Individuen un¬
ter dem 3osten Lebensalter über ihre Untauglichkeit zum Militär - Dienste zu ertheilen
sind , werden zwar von den betreffenden Obrigkeiten ausgefertigt , jedoch müssen sie
von dem betreffenden Bezirks - Commando vidirt werden.

Der bloße Besitz eines Hauses in einer städtischen oderMarktsgemeinds , die durch

einen regulirten Magistrat geleitet wird , begründet übrigens schon an und für sich die
Befreyung des Besitzers von der Stellung zum Militär , wenn derselbe an die Gewähr
des Hauses geschrieben und wirklicher Bürger ist , und es ist keinesweges nothwendig,
daß mit dem Besitze des Hauses zugleich ein von dem Hauseigenthümer wirklich aus¬
geübt werdendes Gewerbe verbunden sey.

Jeder Besitzer eines Hauses in einer städtischen oder Marktsgemeinde , die durch

einen regulirten Magistrate geleitet wird , ist von der Stellung zum Militär befreyt,
wenn er das Haus mit Rücken besitzt , und das Bürgerrecht erlangt hat , das Haus

mag denselben hinlänglich ernähren oder nicht.
Uebrigens sind die Kreisämter durch die k. k. Hof -Kanzellsy bereits angewiesen wor¬

den , den Werbsbezirks - Commandanten das Verzeichmß jener Städte und Märkte zu
übergeben , die einen regulirten Magistrat haben , und auf welche obige Anordnung
Bezug nimmt.

- ) Bnuorr
Hkth. am - S.

„3,.

.. -4-

-, >5

„ 3o,

„ -8.
,, 3».

Oct . 8c>4.
Jän . 8o5.
Apr . 8o5.
Dec . 807.
Oct . 806.
Drc . 6»8.
Dec . 808.
März 809
Jul . 9,2

. Feb. 8,6
2IM .8 . 6.
Oct . 8,6

.May 817
2un . 8,,
2un . 8,8
Aug . 9,8.

v 93.
v 898.
O >4o.

O 3,20.

O 8217.
. O 7 ^4.
U2685.
11 5523.
U 25,9.
H 5o32.

.11 2453.

NI006.
^ S246

3. Srpt .8,8 . Itz— ^

§. 853.

6) Die Rubrik der Bauer '/ ist für jene bestimmt , welche wenigstens so viele ei¬

gene oder gepachtete , vom Hause unzertrennbare Gründe besitzen , als . zu einem Viertelbauern¬
gute erforderlich sind. .

Es werden unter den Pachtungen nicht nur die emphiteutifchen , sondern auch die zeitli¬

chen Verstanden . Hört die Pachtung auf , so cessirt auch die Befreyung des Pachters.
Der Grundsatz zur Claffificirung eines ein Viertel - , halben , drey Viertel - und ganzen

Bauers beruht eigentlich auf dem Besitze , der nach der Verfassung des Landes zu den Häu¬
sern gehörigen , somit von denselben unzertrennbaren Grundstücke.

Da sich nicht wohl weder allgemein für alle conscribirten Provinzen , Loch ins Beson¬

dere für jedes Land die Classification der Bauerngüter bestimmen läßt , »M die Verschieden¬
heit des Clima , das Ausmaß der Gattung und Fruchtbarkeit der Gründe , nebst der hierauf
Bezug nehmenden Steuer , zu groß sind , um mit Zuverlässigkeit die Scheidungslinie zwi¬

schen einem Viertelbauern und einem Häusler mit Zuversicht zeichne/ zu können : so müssen

fortan , und bis zu einer definitiven Bestimmung , bey Eintragung der Conscriptlvns - Rubri-
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kcn, die in jedem Lande und auf jeder Herrschaft alt hergebrachten , auf Catastral - Einlage
und Subreparririon sich stützenden Abtheilungen der ganzen , drey Viertel - , halben und ein
Viertel - Bauern beybehaltcn werden.

In zweifelhaften Fallen haben die Kreisämter einverstä 'ndlich mit den Dominien und

mit Anhandnehmung der Steuer - Subrepartition und Robothverzelchnisse die Categorie der
zu Classrtwirenden zu bestiinmen.

In Inner - Oesterreich ist bey Claffificirung der Bauern das Steuerausmaß vom Jahre
»-764 zur Grundlage zu nehmen.

Im Görzer Kreise classiftciren 21 Campi oder 20 Joch , , 64 Campi oder 10 Joch , und
7 /̂q Campt oder 5 Joch unzertrennbare Hausgründe den ganzen , halben oder ein Viertel -Bauer.

In Oesterreich ob der Enns wird derjenige als ein Viertel -Bauer betrachtet , welcher ein mit 1c»

Joch Aecker und 20 Joch Wiesgründen versehenes Haus inne hat , woben jedoch nur zu dem Hause
gestiftete , keinesweges aber gepachtete oder Ueberländ - Grundstücke in Antrag zu bringen sind.

In Oesterreich unter - der Enns soll , so lange keine Regulirung des Catasters daselbst be¬
wirkt werden kann , jede Wirrhschaft , die nicht schon ausdrücklich in dein' Urbarium als

Viertellehen bezeichnet ist , nur dann als ein Viertellehen betrachtet werden , wenn ste wenig¬
stens 104 Nobothtage - zu leisten hat.

Im Salzburgischen eignet einstweilen und bis zur gänzlichen Reform der Conscriptions-
Vorschrifren daselbst der Besitz eines Hauses mit 7 Joch Aecker oder 10 ^ 2 Joch Wiesen und

,0 Alpengräser zum Viertel - Bauer , wobey , wenn ein Unterthan keine Alpengräser , vor;

welchen 2 Einem Joch Wiesen gleich kommen , besitzt, 10 Joch Aecker oder 20 Joch Wiesen
dieselben constituiren sollen.

. In Gallizien ist bey Claffificirung der Bauern bis zur endlichen Bestimmung der Ur¬
banen sich an die Lustrationen zu halten , und haben als Bauern bey der Conscription nur

jene zu gelten , die als solche , als A ckersl  e u t e,  eingetragen sind.
Wenn mehrere unadelige Besitzer einer Dominical - oder ständischen Realität an die

Gewahr geschrieben sind , so kommt es darauf an , ob die Realität nur von einem allein,
oder von mehreren , oder von allen verwaltet wird . Im ersten Falle ist nur dieser Eine , in

den beyden letzteren Fällen hingegen sind , der Seltenheit wegen , alle jene , welche die Rea¬
lität wirklich verwalten , von der Militär - Widmung befreyt.

Auch jene , denen die lebenden Aeltern bereits die Wirthschaft verschrieben haben , wenn

sie als wirkliche Besitzer dieser Realitäten obrigkeitlich bestätiget werden , d. i. : die Realitäten
mit Rücken besitzen, sind als Wirthschaftsbesitzer zu classisiciren.

Ueberhaupt müssen die Wirthschaften nicht bloß übergeben , sondern von den Ueberneh-
mern auch persönlich betrieben werden , um diese , als von der Militär - Widmung befreyt,

verzeichnen zu können.
Nach diesem Maßstabe sind auch die Winzer oder so genannten Hauer , und endlich

auch die Waldhüttler , deren Grundcigenthum so bedeutend ist , daß dasselbe einem Viercel-
lehen gleich kommt , unter dieser Benennung aufzunehmcn.

Diejenigen Individuen , welche , weil sie entweder durch Erbschaft , durch Heirath
oder durch freyen Ankauf in den eigenthümlichen Besitz einer steuerbaren Wirthschaft gelan¬

gen , und zum Antritte derselben entweder aus der acriven Militär - Dienstleistung , oder
aus demStande derReserve , oder der Landwehr , gegen Stellung eines anderen Unterrhans von

Seite des betreffenden Dominiums , oderauch gegen bloße Vormerkung des Ersatzes , im
Concertations - Wege entlassen wurden , und noch entlassen werden , gehören , in so fern sie

den Bedingungen der Entlassung entsprechen , d. i. : dre Wirthschaft mit Rücken besitzen,

gleichfalls in diese Rubrik.
Dasselbe gilt auch von den aus dem gleichen Beweggründe im Concertations - Wege

auf die laut des h. L5 ss. von der Militär - Pflicht befreyenden Häuspr und Gewerbe entlas¬
senen Soldaten , Reserve - und Landwehrmanner.

Band r.

33 ?
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D -e eingewanderten Ansied-
ker , so wie ihre im Ausl .rnve
erzeugten Kinder sind von der
Militär - Stellung befreyt.
Hkth. am »8. März 819. u 991.

ÄÜenn jedoch die betressenden Individuen den Zweck der Entlassung nicht erfüllen , so
sind sie wieder in die Classe der Vorgemerkten aufzunehmen.

Bey ihrer abermahligen Stellung zum Militär wird ihnen die vor ihrer Entlassung be¬
reits geleistete Dienstzeit zu gute gerechnet.

Zeitweilige Bewirthschafter eines Bauerngrundes können nicht als von der Militär -Wid¬

mung befreyt betrachtet , und daher nicht in die Rubrik der Bauern aufgenommen werden,
sie sind daher nach ihren sonstigen Verhältnissen unter die Vorgemerkten rc. einzutragen.

Die mit dem Hofkanzelley -Decrete vom 22 . Jänner r 8 c>3 den eingewanderten Ansiedlern

zugesicherte lebenslängliche Befreyung vom Militär - Stande für sich und ihre im Auslande er¬
zeugten Kinder muß als eine persönliche Begünstigung (Privilegium ) , welche durch das Con-
scriptions - System vom Jahre 1804 nicht aufgehoben ist , und als ein mit allerhöchster Ge¬
nehmigung erworbenes besonderes Recht nicht aufgehoben werden konnte , unverbrüchlich
eingehalten werden . Dieses besondere , bloß persönliche Recht muß jedoch in vorkommenden
Fallen , wie jedes sonstige Privilegium , immer durch legale Dokumente von den betreffenden
Individuen erwiesen werden.

k) DermischteBeschäftigung.
Hkth . am «5. Oct . 8oH.

„ 3i . Jan . 6o5. v yZ.
,, ,, 21. 2kpr. 8o5. D 898.
,, „ >8. Tep . 8o5, I>3166.
, , >, 11. Feh- 807, v 55^.
„ „ 12. MärzSv?. v -487.
,, „ lI . Nov . 608. O 282»,
„ 8. Miez 609. 0 573.
„ , , 21. Nov . 812. U
„ „ 12. Apr . 6i3 . 0 69».

„ i3 . Nov . 8i3 . U5736.
„ „ 6. Ma >) 6i4 . U 1702.
. . -- ä . Jl !l. 8i4 . N3289.
„ „ 20. Nov. 81-j , U ĵ5o3.

-, 8. Sept . 8i5 . U

§. 654 .

k) Die Rubrik vermischte Beschäftigung  nimmt jene Menschen auf , welche
laut Nr . r bey Widmung der Rubrik Beamte und Honoracioren  von dieser sind

ausgeschlossen worden , welche jedoch nach ihren persönlichen Eigenschaften von der Militär-
Pflicht befreyt sind , als:

itens . Die k. k. Haus - Inspektoren , Thürhüther , Kanzelleydiener , Hausknechte.
Bey den k. k. Gefällen die Aufseher , Ueberreiter u . s. w. Es sollen jedoch als

solche nur ganz - oder halbinvalide Soldaten , und in deren Ermanglung zum
Militär - Dienste unanwendbare Leute angestellt werden.

Die mindere k. k. Hofdienerschaft , die Dienerschaft der k. k. Prinzen , und

die Roßwärter in den k. k. Stallungen ; zu letzteren dürfen jedoch nur zun »Militär

nicht geeignete Leute angenommen werden.
Die Reitknechte bey der k. ungarischen adeligen Leib - Garde gehören nicht in diese

Rubrik.

Die gesammte k. k. Jagdpartey , wovon aber die Jagerjungen , so wie die Hand¬
langer und Meierknechte der k. k. Familien - Herrschaften ausgeschlossen sind,

stens . Die mit Dekreten versehenen beeideten und besoldeten Praktikanten bey der Brücker

Tuch - Fabrck.
3tens. Die Polizey-Diener bey der Wiener Polizey - Ober- Direktion.
4tens. Die Gefällseinnehmer, Manipulanten und Aufschlagspachter in Gallizien.
5tens. Die Militär - Bäcker- Handlanger, dann die bey den Artillerie- Magazins - Ver¬

waltungen angestellten beeideten , besoldeten und pensionsfähigen Magazins-

Handlanger.
Ueber alle in diesem tz. bereits erwähnten Individuen sollen jedes Mahl vor der

jährlichen Conscriptions - Revision die richtig verfaßten nahmentlichen Verzeichnisse
den Kreisämtern übergeben , und von diesen der Conscriptions - Commission Mlt-

-gstheilt werden.
btens . Die ohne Beybehaltung des Militär - Charakters quittirten Officiere , wenn sie

die für die verschiedenen Waffengattungen bestimmte Capitulation m derselben aus-
gedienet haben.

7tens . Zur Beförderung der öffentlichen Correspondenz von jeder P/sb - Station Ein Post¬
knecht und Ein Estaffeten - Reiter.

Diese von der Militär - Widmung ausgenommenen und von dem Postmeister zu
bestimmenden 2 Knechte müssen dem Kreisamte und Bezirks - Commando nahm-

haft gemacht , und erforderlichen Falls der Conscriptions - Commission ' persönlich
vorgestellt werden.
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Stenö . Die auf eine bey den Bancal -Gefällen oder sonstigen k. k. Cameral -Civil -Strllen

erhaltene mindere Anstellung vom Militär Entlassenen . — Diese Leute sind jedoch,
- wenn sie in der Folge auf was immer für eine Art aus einer derley Bedienstung

treten , in so fern sie noch dazu geeignet sind , bis zur Vollstreckung ihrer gänz¬

lichen gesetzlichen Dienstzeit bey den Regimentern , oder wenn sie dazu nicht mehr
tauglich sind , in die Landwehr aufzunehmen.

gtsns . In Gemäßheit einer besonders allerhöchsten Begünstigung die in Gallizien sich an¬
gesiedelten Mennoniten.

rotens . Die mit Dekreten angestellten Schrankenzieher.
Wenn jedoch gegen die allerhöchste Willensmeinung solche Leute als Schranken-

zieher mit Dekreten angestellt würden , welche noch zuFeldkriegvdiensten qualiftcir

sind , sô ist von Fall zu Fall hiervon die Anzeige zu erstatten , damit die Entgegen¬
handelnden nicht nur angemessen bestraft , sondern auch über dieß zur Stellung
und Montirung eines uncapitulirten Mannes für jeden solchen Fall mit Nachdruck

verhalten werden können . Die Werbbeznks - Commanden haben hierauf genau zu
wachen , und jedes entdeckte fehlerhafte Benehmen , welches sie zu erweisen im
Stande sind , sogleich anzuzeigen.

Alle in diesem Paragraphe erwähnten Individuen werden , wenn sie das 46 .
Jahr überschritten haben , oder wegen Gebrechen unfähig werden , in die Rubrik
der ganz Unanwend  b a r en  übertragen . Diejenigen hingegen , welche sonst
die Qualifikation ihrer Classificirung als Häusler verändern , werden sodann in die

nach ihrer neuen Eigenschaft ihnen zustehenden Rubriken übersetzt.

tz. 85S.

§ . Alle bisher in den h. 84 g bis 854 erwähnten Menschen - Ctassen sind vermöge ihres
Standes von der Militär - Stellung befreyt . Die noch übrigen Menschen werden nach ihrer

Qualifikation und in Beziehung au 'f den Militär - Dienst
m minder Anwendbare,

gänzlich Unanwend b a r e und
Anwendbare

nach verschiedenen , in den folgenden Paragraphen bezeichnten Categorien abgetheilr.

Die bisher bestandene Rubrik der U n a n w e n d b a r e n muß ' in zwey Rubriken getheilt

werden , wovon die erste mit der Aufschrift : m i n d e r A n w e n d b a r e , und die zweyte
mit der Aufschrift : Gänzlich Unanwendbare,  zu bezeichnen ist.

In die Rubrik der minder Anwendbaren  kommen von jenen Menschen , die
das 45 . Jahr noch nicht zurück gelegt haben , wegen aufhabender Gebrechen und gar zu

kleiner Statur zum Dienste bey den Regimentern nicht geeignet sind , diejenigen , welche
doch noch zu einem und dem andern geringerem Militär - Dienste geeignet sind.

tz. 85b.

A. In die Rubrik der ganz Unanwendbaren kommen solche, welche
3, das 45ste Jahr bereits zurück gelegt haben;
L. welche , ohne daS 46 . Jahr zurück gelegt zu haben , mir solchen Gebrechen behaftet

sind , daß sie weder zur StabS - Infanterie , noch zu sonst einein k. k. Militär - Dienste
geeignet sind;

e . welche zwar das »8 . Jahr erreicht haben , aber für den Militär - Dienst auffallend zu
klein , zu schwach , oder wegen notorischer , d. i. : jedermann in die Augen fallender,

oder denen um den Defectuosen Befindlichen kundgewordener Gebrechen untauglich sind.
Auf heilbare Gebrechen ist bey der Classificirung der Menschen keine Rücksicht zu

nehmen.
Land r. ' L6 -

§. Minder Anwendbar?.
Hkth. am -5. Oct. S04.

>» » ro. 2än »Lio. K 82,

r>. Ganz Unanwendbare.
Hkth. am r3. Lct . öo-j.

,> » ry. Dec. öo/,.
r» » 2ü. Zün . gio . I! 8,.



i ) Anwendbare ausgediente
Capitulanten.
Htth . am r 5. Oct . 804.

„ „ 4>Äec. 6, i. lt 5135.

k) Zeitlich Befreyte.
^krh . am r 5. Oet . 80/,.

-» » 2. Ape, 807. D
» » 27. Nov . 817.
>» ,» »3. May 619. L >

V . H au p t stück . I . Abschnitt.

ä . Auch jene mit sichtbaren und unheilbaren Gebrechen Behafteten / welche das »3 . Jahr
noch nicht erreicht haben / und außer dem in den Nachwuchs kommen.

Die im Zuchthause wirklich Sitzenden sind / wenn sie m keine andere vorher gehende
Rubrik / zum Beyspiel der Bürger / Bauern rc. , gehöre » / indessen als unanwendbar
in Bezug auf Moralität einzutragen.

h. 357.

i) In die Rubrik : Anwendbare ausgediente Capitulanten,  mit den Un-
terabtheilungen : von den Regi in entern und : vom Fuhr - und Packwesen,  sind
alle ausgedienten / welche ohne vorher gegangene Neengagirung , oder ohne Neengagirung
vor Vollstrecker zwanzigjähriger activer Militär - Dienstleistung ihren Abschied erhalten haben/
und nicht etwa wegen des Besitzes steuerbarer Wirthschaften oder Gewerbe vom Landwehr¬

dienste ganz frey sind , bis zu ihrem vollstreckten 46 . Lebensjahre aufzunehmen / wenn sie
noch die Tauglichkeit zum Militär besitzen.

Es sind demnach alle ausgedienten Capitulanten / welche sich weder reengagiren / noch ohne
Neengagirung 20 volle Jahre in der activen Armee gedient habe » / wenn sie nicht / wie oben
gesagt / wegen Antrittes einer steuerbaren Wirthschaft oder Gewerbes von jeder Dienstver-
pflich .-ung ganz frey sind , zum Landwehrdienste verpflichtet.

Ueber die unter diesen ausgedienten Capitulanten sich befindenden Ausgedienten von der

Cavallene müssen bey der Conscriptions - Revision besondere Verzeichnisse verfaßt / und dem
Conscriptions - Acte beygelegt werden.

h 658.
1c) Unter zeitlich Befreyte  gehören von nachstehenden Menschen -Classen nur jene/

die unverhelrathet sind , und die persönliche Eigenschaften für den Militär -Dienst besitzen / weil
andere keiner gesetzlichen Befreyung bedürfen.

Studierende , das ist : diejenigen , die auf einer öffentlichen höheren Schulanstalt oder
Real - Akademie , dann dem k. k. polytechnischen Institute , und Kunstzöglinge , welche an
der Akademie der bildenden Künste sich verwenden , in so fern sie sich über Fortgang und
Sitten durch Zeugnisse der ersten Classe ausweisen . Eben dieselben , welche nicht etwa in
eine andere Rubrik gehören , wie z. B . Adeliger Nachwuchs  u . s. w. , werden nur in

so fern als zeitlich Befreyte betrachtet , als sie Beweise von guten Sitten , von Fähigkeiten

und einer beharrlichen guten Verwendung geben . Daher diejenigen Studierenden , welche
das 16 . Jahr des Alters erreicht haben , wenn sie durch ein ganzes Jahr mit schlechten Sit¬
tenzeugnissen claffificirt sind , sich der zeitlichen Befreyung nicht zu erfreuen haben . Das
Rühmliche gilt von denjenigen , welche durch ein ganzes Jahr aus allen Gegenständen die

zweyte Classe erhalten haben . Diejenigen aber , welche wenigstens aus einigen Gegenständen
Zeugnisse der ersten Classe erhalten , werden noch unter die zeitlich Befreyten ausgenommen.
Wenn aber ein solcher auch im nachfolgenden Jahre in die zweyte Classe versetzt würde , so

genießt er die zeitliche Befreyung nur in so fern , als die Studien - Direktion befindet , daß
er in anderen Lehrgegenstand en sich so ausgezeichnet habe , daß der Staat sich an ihm einen
brauchbaren Beamten versprechen dürfe.

Bey dem Nährstande und bey verschiedenen Beschäftigungen Nothwendige , als:
a . die einzigen Söhne von Bürgern und Bauern , wenn sie sich dem Betriebe der Land-

wirthschaft oder des väterlichen Gewerbes persönlich widmen.

Als einzige Söhne sind auch jene zu betrachten , deren übrige Brüder alle Soldaten sind.

K. Von jeder Ortschaft die Schullehrer , bey größeren Ortschaften auch ein geprüfter
Gchülfe.

e . Die Postschreiber.

Ä. Von jedem Advocaten , Agenten und Notar ein Sollicitator.

«2, Von jedem Wechsler , Großhändler , Niedcrleger , Kaufinanne in Städten ein
Buchhalter.
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k. Das erste Subjekt von jeder Apotheke , wie auch der Provisor , wo die Apotheke von
diesem verwaltet wird.

§ . Bey Privat -- Fabriken und Manufakturen die Direktoren , Controlleurs oder Buch¬
halter , auch bey den Fabriken überhaupt diejenigen , deren Kenntnisse schwer zu er¬
setzen sind , als : Coloristen , Secretisten u . dgl.

Ir . Bey dem Canal - Wasser - und Straßenbaue , bey Holzflößen die für beständig bestell¬
ten Aufseher und ersten Werkführer.

i . Eben so die ersten Werkführer und vorzüglichsten Arbeiter bey dem Bergbau , bey

Salz - , Salpeter - , Pulver - , Hammer - und Eisenwerken.
k . Bey der Schifffahrt der Steuermann oder sogenannte Nauführer , die ersten Schiffs-

knechre und Vorreiter.
- .L. Jene , welche laut Nr . 3 bey Widmung der Rubrik Beamten und Honoratioren

von dieser ausgeschlossen wurden , als:

Haus - Secrerärc , Haushofmeister , herrschaftliche Amtschreiber , Aufseher bey
Privat - Gefällen u . dgl.

Die Ursache der Befreyung muß bey jedem in der Qualifikation ersichtlich gemacht
werden.

Jenen Pflegealtern , welche zwey Findlinge , worunter wenigstens Ein Knabe ist,
bis in das zwölfte Jahr unentgeldlich erziehen , wird die Wohlchat zu Theil , daß da¬

für einer  ihrer e i g e ne n Söhne — und denjenigen Pflegeältern , welche zwey Find¬
linge , die beyde Knaben sind , von der Findelhaus - Anstalt ohne Kostgeld oder einen
sonstigen Bevtrag übernehmen , und sie bis m das zwölfte Jahr erziehen , wird die
Wohlchat zugestanden , daß Einer der bey den  Findlinge vom Militär -- Stande

befreyt bleibt.
H. 85y.

I ) Die Rubrik : Vor g e m e r k t e z u m Dienste  mit den Unterabtheilungen : V e r h e i-

rathete  und : Witwer mit unversorgten Kindern,  dann : Ledige und sonstige
Witwer  nunmr alle in keine der vorigen Rubriken gehörigen Menschen von ,6  bis 40  Jah¬

ren auf , wenn sie nach ihrer Qualifikation in Beziehung auf körperliche Beschaffenheit und

Größe zum aktiven Armee - Dienste bey den Regimentern und Ertra - Corps geeignet sind.
Bey diesen wird in der Qualifikation angezeigt , wenn sie nach dem Augenmaße über

S Schuh ' bis 3Zoll messen , kl eim ; von 3 bisSZoll  m itt  e l.mä ß ig : über 5 Zoll gr oß.
Auch junge starke Leute , wenn sie noch Wachschum versprechen , und nach dem Augen¬

maße nur 5 Schuh messen , können in diese Rubrik .ausgenommen werden.
In die Classe der V 0 r g e m e r k t en gehören ferner:

r tens : Entlassene Kriegs - Capitulanten , wenn sie nach ihrer erfolgten Entlassung we¬

der eine Winhschaft , noch ein Gewerbe angetreten haben.
2 tens : Die aus 'Rücksicht des , Nahrungsftandes auf Wirthschaften und Gewerbe im Con-

certations - Wege Entlassenen , wenn sie dem Zwecke ihrer Entlastung Nicht ent¬

sprechen.
3tens : Wegen körperlicher Gebrechen entlassene Leute , wenn ihre Gebrechen sich gebes¬

sert haben.

4 tens : Jene , welche auf Ansuchen einer Fabrik oder anderer politischen Ursachen wegen

gegen Offerte entlassen worden sind , wenn sie sich nicht mehr in , diesen Fabriken
verwenden , oder überhaupt der Absicht ihrer Entlassung nicht entsprechen.

Allen diesen von 1 bis 4 bemerkten , und wenn sw das fio . Jahr noch Nicht

Überschritten haben , zum Dienste für die Regimenter minder vorzumerkenden Individuen,
welche nur in dem Falle , als sie die im Capitulations - Parente bestimmte gesetzliche Dienst¬

zeit noch nicht vollendet haben , wieder gestellt werden können , muß die vor ihrer Entlas¬
sung zurück gelegte Dienstzeit auf die gesetzliche Capitulation , zu gute gerechnet werden.

l) Vorgemerktezum Dienste
bey den Regimentern.
Consc. Pak. am - 4. Oct. öoq.
Hkth. am 5. Aug. 3>- .

Hkth. am >>. Apr. u. 7- 2 «».
807^O >55o. 8 r383.

Hkth. am 9. 2 än. 608. O 5P
, , » r. Nov . 808 . O 2698.

Hkth. am 2l . Apr. 6r>5.2 898.

Hkth. am 9. Oct . m r 4. Dec.
8v6 . O 2810 « 8 307.

Htth. am r >. Apr. 8o5. v 89k

Hkthe am r. Sept . 808. 2^
Del . 80R 0 22»7e
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Hkth . am 3 i . Il ! . 812.
„ „ , 1. Ncv .8 >2. u ry5 .j.

8 > 4 >2.

Hkth. am I«2ul . 6t3.

V . Hauptstück . I . Abschnitt.

5rens : Es gehören auch in diese Elaste die ohne Beybehaltung des Militär - Charakters
guittirten nnadeligen Officrere sowohl der activen Armee als der Landwehr,
wenn sie die für die verschiedenen Waffengattungen der Armee vorgeschrrebenen
Capitulations - Zeit in derselben nicht ausgedient haben , und nicht etwa in solche

Verhältnisse getreten sind , die sie gesetzlich von der Militär - Widmung eximiren.
Auch diesen wird im Falle einer Stellung zum Militär bey der neuen Dienstlei¬
stung die Zeit , welche sie bereits vor der Quittirung gedient haben , hieran zu gu¬
te gerechnet werden.

Auch die Söhne der unadeligen Officiere , welche sich nicht in solchen Verhalt¬
nissenbefinden , die sie von der Militär - Widmung gesetzlich befreyen , können zum Militär ge¬

stellt werden , und sind somit in die Elaste der Vorgemerkten aufzunehmen . Bey einer wirk¬
lichen Stellung eines solchen Individuums haben sich jedoch die politischen an die betreffen¬
den Militär - Behörden zu verwenden , um auf diese Art Collisionen zu vermeiden , weil

sonst zuweilen solche Offieiers - Söhne als Necruten gestellt werden konnten , welche bereit»
als k. k. ordinäre Cadetten ausgenommen , sind , oder zur nächsten Aufnahme bereit » in

Vormerkung stehen.
Zu den zum Dienste Vorgemerkten gehören auch alle jene ungarischen Unterthanen,

welche sich in den k. k. Erblanden , ohne von Amts wegen hierzu verbunden zu seyn , durch
10 Jahre ununterbrochen aufhalten , mithin allda sich nationalisirt haben , wenn sie nicht
etwa sonst nach Beschaffenheit der Umstände ihres Erwerbes oder ihrer Hanrirung in eine
der benannten Rubriken zu classificiren wären.

tz. 860.
m ) Kleine Menschen von 5 Schuhen , welche keinen Wachsthum mehr versprechen,

oder solche , die mit geringen Defecten , z. B . mit einem dicken Halse behaftet , einäugig
sind , denen Finger oder die vorderen Zähne mangeln u . s. w. , werden bey einem sonst

5.2 un. 8c>7.vrJ 83. dauerhaften und gesunden Körperbaue , wenn sie mir Pferden umzugehen verstehen , in die

Rubrik : zum Fuhr - und Pack wesen  ausgeworfeu.
Diese Rubrik nimmt Menschen von »8 bis 46 Jahren auf . Das Quaüfications - Fach

muß die Ursache rhrer dießfallsigen Clafsificirung angeben.
Diese Rubrik hat eben so, wie jene h. 856 . der zum Dienste bey den Regi¬

me  u t e r n V 0 r g e m e r k r e n die Unterabtheilungen : Verheirathete , und : Witwer
mrt Kindern,  dann : Ledige und sonstige Witwer.

§. 6t >l.

Was diejenigen Menschen - Elasten betrifft , welche zu der in den conscrrbirten Pro¬

vinzen bereits bestehenden allerhöchst sanctionirten L andw ehra  n stalt ,zu treten die Ver-
_ _ _ _ Pachtung haben , so besteht zwar in dem österreichischen Eonscriptions - Patente vom ^zahie
.. y. Lct . m . . 34.. u rgo4 noch keine besondere Rubrik , wohin diese Menschen verzeichnet werden könnten . Es

«2. u. 42.,v. dem achten Abschnitte des sechsten Hauptstückes h. 1468 ausdrücklich vorge¬

schrieben , welche conscribirten Inländer zur Landwehr geeignet sind ; außer diesen sind
auch noch die vor Verlauf der gesetzlichen Dienstzeit auf Wirthschaften , Gewerbe oder
wegen Gebrechen entlassenen Soldaten zur Landwehr geeignet , wenn sie dem Zwecke der
Entlassung nicht entsprechen , und sich ihre Gebrechen gebessert haben , zum Feuergewehre
nicht mehr geeignet , und auch nicht schon zum Fuhr - und Packwejen clasiificirt worden lind.

Derley Leute sind , bis eine besondere Rubrik für die zum Dienste bey der Landweyr
Geeigneten eröffnet wird , einstweilen in die Rubrik m in der Anwendbare  zu verzeich¬
nen . Was die wirklichen Landwehr - und Reserve - Männer betrifft , so muß bey dein Um¬
stande , daß mittlerweile die Reserve - und Landwehranstalt organisirt und in Ausübung

gebracht worden ist , in den Conscriptions - Bogen und Summarien von a bis inclusive 0 -
gleich nach den Vorgemerkten die Rubrik Erga n zu ng s m a n irj cha ft , und nebst dieser
die Rubrik L a nd we h r m a n n er gezogen werden , in welche Rubriken alle zur ein -,

m) Zum Fuhr - und Packire-
sen.
Hkth. am -5. Oct . 804.

„ „ 11.Zspr. 807 .0  >55 ».

Ergänzung -un- Landwehr-
Mannschaft.
Hkrh. am >5. Feb- 80^.

r ». Jan . 8 >o.
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heimischen männlichen Bevölkerung gehörigen , bey der Revision sich vorfindenden wirklichen
Reserve - und Landwehrmänner ohne Rücksicht auf sonstige Qualification einzutragen sind.

Jeder derselben ist verpflichtet , sich in seinem Geburtsorte , oder , wenn er legal ab¬

wesend ist , da , wo er sich befindet , persönlich zu stellen , und seine Reserve - oder Landwehr-
Karte der Conscriptions - Commission vorzuweisen , welche zum Merkmahle ihres wirklichen

Erscheinens von dem conscribirenden Officiere mit Vicki und Datum zu bezeichnen ist. Die
sich bey der Revision befindenden fremden Reserve - und Landwehrmänner sind als Fremde
zu classificiren , und in die betreffenden Fremden - Verzeichnisse Nr . y und , o aufzunehmen.

J 'm Qualiftcations - Fache ist bey denselben das Wort Reserve - Mann  oder L andwe h r-

mann  beyzusetzen.

h. 862 .

Es werden noch immer in mehreren Bezirken viele Leute als anwend  b a r classifi'cirt , Bey Classificivung derLeute

welche mrt auffallenden sichtbaren Gebrechen , die zum Militär - Dienste untauglich machen,
behaftet sind. Da durch derley unrichtige Classificirungen dem Lande fruchtlose Kosten ver - hinsichtlich derTauglichkeitdie-

ursacht , und zur Verzögerung des Stellungsgeschäftes und zu häufigen Nachstellungen Anlaß ser Leute vorzüglich aufmerk¬

gegeben wird , wurde neuerlich wiederhohlt empfohlen , bey den jährlichen ConscriptionS - g,y . « gs.
Revisionen auf die gehörige Classificirung der betreffenden Individuen eine vorzügliche
Aufmerksamkeit zu verwenden , damit nicht Leute mit auffallenden Gebrechen in der Classe
der Anwendbaren aufgeführt , und dadurch bey sich ergebenden Stellungen den Dominien

durch Zurücksendung solcher Leute unnöthige Kosten verursacht werden.

§. 863.

Im Einverständnisse mit der Hofkanzelley wird angeordnet , daß zur Erleichterung und Maßbestimmung vey der

Beförderung des Stellungsgeschäftes Leute zwischen 5 Schuh r Zoll bis S Schuh 3 Zoll Stellung der Reserve-Mann-
keinesweges auszuschließen , sondern ohne Anstand zur Reserve für die Infanterie und die Hkth. am 9. Nov.8,8. « 4°r >.

Jäger - Bataillone , anzunehmen seyen , wenn sie nur sonst hierzu die volle Angemessen - -» » .s. Oct-ö.s. uzö -,.
heit haben.

tz. 864 .

n ) Die zwey Rubriken Nachwuchs von der Geburt bis 14  Jahre und von Nachwuchs.
»5 bis »7  Jahren  nehmen außer den Söhnen der Adeligen Alle auf deren Lebensalter
sie dahin bestimmt , so lange sie nicht in eine andere Rubrik , oder wegen unheilbarer De¬

fekte unter die Unanwendbaren gehören.
Die Erziehungsknaben kommen in die Rubrike des Nachwuchses.

0.

Classification des weiblichen Geschlechtes.

§. 665.

In die Rubrik das weibliche Geschlecht überhaupt  werden alle anwesenden Das weibliche

Weibspersonen , welche zur einheimischen Bevölkerung gehören , eingetragen.

Geschlecht

Hkth. am rS. Ock. 8«./,.

ä.
Ueber die Rubriken.

H. 866 .

Die Aufschrift : unter den vorstehend Classificirten männlichen  Ge - Wuwe" '" ^ " ^
schlechtes sind:  zeiget an , daß jeder , der in waS immer für,einer Classifications - Nu - Hkth. am-s. Oct. 6°z.
brik erscheint , hier noch Ein Mahl entweder als verheirathet , oder als ledig und Witwer
müsse ausgeworfen werden , indem diese beyden Rubriken zur Controlle der Classifications-
Rubriken eingeschaltet sind.
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Abwesende.
Hkth. am i 5. Oct. 8oH.

.» „ »- Nov. 807.VHH17.

Anmerkungsfach.
Hkth. am 25. Oct. 80H.

»« » >2. Dec . 807. 0 1Ho»

Zum eigenen Aufnahmsks-
Ken Geeignete.
Hkth. am 25. Oer. 60H.

„ , 17, Nev . üio .ArZöo»

V . H au p t stück . I . Abschnitt.

h. 867 .

Jedes in der Classrfications - Rubrik des männlichen Geschlechtes ausgeworfene Indi¬
viduum , welches voin Hause abwesend  ist , muß m einer der fünf dazu bestimmten
Rubriken noch ins Besondere aufgeführt werden.

Als abwesend werden jedoch nur jene betrachtet , bey welchen ^ ine längere Entfernung
vom Hause eingetreten ist , z. B . weite Reisen , Wanderschaft , Aufenthalt in Studien,
Dienstverdingung u. s. w.

Hingegen wird niemand wegen einer Reise von einigen Tagen und anderer zufälliger
Verrichtungen , die seine Gegenwart bei) der Conscription eben verhindern , als abwesend

geführt.
Die Abwesenden bleiben so lange , bis nicht ihr Sterbfall oder ihre anderweitige

Nationaüsirung obrigkeitlich erhoben ist , sowohl in ihrer Classifications - Rubrik , als in
jener der Abwesenden ausgeworfen.

Es können demnach diejenigen Abwesenden , deren Aufenthalt durch längere Zeit als
unbekannt angegeben wird , deßhalb nicht aus dem Stande der Population gebracht werden.

In dem Qualifikations - Fache werden ihr Aufenthalt und die Ursache ihrer Abwesen¬

heit angemerkt.
h. 368.

In dem Anmerkungsfache  wird mit Beysetzung der Jahreszahl eingetragen:
rtens : Geboren , Gestorben,  E ing  e w a nd  e r r, woher ? A u s g ewand  e r t, wohin?

Als A usgewändert  werden auch jene behandelt und ausgewiesen , welche in

einen geistlichen Orden getreten sind.
2tens : Zum Militär abgegangen,  assentirt , wann ? wohin?

(Hierher gehören alle Gestellten , sie mögen zum actlven Stande der Regimen¬
ter oder Corps , oder zur Reserve , oder zur Landwehr assentirt worden jeyn .)

3tens : Vom Militär zugewachsen,  z . B . Entlassene , Kriegs - oder ausgediente

Capitulanten , oder wegen Wirthschaftsantrirtes gegen Offerte u . s. w. früher
Entlassene.

Diese vorstehenden Anzeigen sind jedoch nur in so fern zu machen , als sich die¬

se Veränderungen seit der letzten Revision ergeben haben , um den Ausweis Nr . L
über Vermehrung und Verminderung der einheimischen männlichen Bevölkerung hier¬

durch richtig verfassen zu können.

4tens : Bey Ausländern , von welcher Zeit sie sich im Lande befinden.
5tens : Bey jenen , die m die werter unten benannten rndrviduellen Verzeichnisse gehörest,

die Nummer des Verzeichnisses . Diese Nummer müssen die conscribirenden Offi-
ciere auswendig wissen.

6tens : Endlich solche Anzeigen, die im Qualrfications - Fache nicht mehr Raum finden,
oder sonst zur Ersichtlichmachung geeignet sind , z. B . : hat bey der Verpflegsbä-
ckerey, bey Militär - Monturs - Oekonomre - Commissionen u . s. w. gedient ; ferner
die Ursache , wenn ein Sohn lebender Aeltern an deren Haus oder Wirthschaft

geschrieben wird u. d. .gl.

s.

Sonstige Erläuterungen über den AufncchmZbogen»

H, 869 .
Einen eigenen . Aufnahmsbogen hat bey der,  Conscription zu erhalten:

s . Jeder  V e r h e i r a t h e t e imt oder ohne Kuider.
Auch die fremdherrschaftüchen Verheirateten des nähmlichen oder eines anderen Be¬

zirkes oder einer anderen conscrib -.rten Provinz , wenn sie von ihrer Obrigkeit die Hei-

rarhsbewilligung oder wirkliche Entlassung der Untertyanspflicht erhalten haben.
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,i . Apr. 8o5. v 898.

Hkth. am r - . 2tpr . 6o5. r »898.
„ ,, >2. Drc - 807. O i/jo.

j, ) W r twe r und Witwen , die Kinder haben.
c) Jene  l e d i g e n und  verwitweten kinderlosen Personen , welche Dienst¬

leute halten , oder allein für sich wohnen , oder von eigenem Vermögen , Amte oder
Gewerbe leben.

Hier ist zu bemerken , daß die lebenden Kinder , anwesend oder nicht , immer auf
dem Bogen ihrer Aeltern zu erscheinen haben.

Eme Ausnahme hiervon Hut Statt bey den Zöglingen und Knaben in den Militär - H» h. an, . -. Dec. 8°7. o -4».
und Civil - Akademien , Stiftungen , Maisenversorgungs - und Regiments - Erziehungs¬

häusern , welche in diesen Anstalten zu conscribiren , dagegen bey ihren Aeltern
nicht zu classiftciren sind.

Auf dem Aufnahmsbogen sind auch solche Anverwandte md Pflegekinder zu ver - Hkth. am -s. Oct. 604.
zeichnen , welche diesen drey Sätzen zu Folge keinen eigene - ' >ogen für sich erhalten,
und welche bey denen leben , die der Aufnahmsbogen betriflr , d. i . : zu der nä'hmlichen
Haushaltung gehören.

ä ) Klöster , Spiraler , Akademien , Stiftungen , Civil - und Mili- Hkth. am25. Sct . 804.
tär - Erziehungs-  oder Waisenhäuser , Toll - , Gebar - und F rnd el-
häuser , Versorgung s Hauser  erhalten einen eigenen Aufnahmsbogen für
alle darin in Gemeinschaft unter Einem Vorsteher wohnenden Menschen , mit Aus¬

nahme jener , welche nach obigen drey Sätzen ohnehin ein eigener Bogen zukommt.
In den Spitälern und allgemeinen Krankenhäusern werden nur diejenigen Men¬

schen zusammen conscribirt , welche nicht auf dem Aufnahmsbogen ihrer Familie oder
Aeltern ohnehin erscheinen , und dort als abwesend geführt werden.

Die anderen Kranken werden in der Fremden - Tabelle bloß als Fremde ausge¬

worfen , weil sie ohne dieß anderwärts classificirt , das ist : der einheimischen Bevöl¬
kerung zugezählt werden.

In den Gebär - und Findelhäusern , da es hier bloß um die Anzahl der darin be¬
findlichen Menschen zu rhun ist , sind sowohl Weiber als Kinder , letztere jedoch mit
Unterschied des Geschlechtes , bloß summarisch zu conscribiren.

Die Vorsteher aller in diesem h. suk» ä erwähnten Anstalten haben die Ausferti¬

gung der Conscriptionö - Zettel und deren Zustellung an die Conscriptions - Commission
zu besorgen , derselben auch über Alles die nöthige Auskunft zu ertheilen.

e ) Lasern  en . Für die darin wohnenden kinderlosen Officiers - Frauen und derley Hkth. am ^ . Oct. 804.
Soldatenweiber , dann für jene Officiers - und Soldatenkinder , deren , Mutter gestor¬

ben ist , wird nur Ein Aufnahmsbogen bestimmt , jedoch mit Ausnahme jener , wel¬

chen nach den ersten drey Sätzen ohnehin ein eigener Bogen zukommt.
Die Weiber und Kinder (Inländerinnen ) der Soldaten , welche außer der Ca - Hkth. am 3, . 3än . 8°5. v 93.

fferne wohnen , werden dort , wo sie angstroffen werden , in einem eigenen Aufnahms¬
bogen beschrieben.

L) Jeder in den österreichischen Provinzen sich aufhaltende , nicht nationalisirte  HM -am .°. Nov.3«7^^ 566.
Ausländer,  welcher mit eitler Inländerinn verheirathet ist. Hierbey wird aber be¬
merkt , daß nur die Gattinn eines solchen Ausländers in dem Aufnahmsbogen gehörig

auszuwerfen , er selbst aber in diesem Bogen bloß mit seiner Qualifikation zu bemer¬
ken , dagegen in der Fremden - Tabelle ordnungsmäßig zu classiftciren ist.

In Absicht auf die Kinder von derley Ausländern ist zu bemerken , daß jene Kin¬
der , welche eine Inländerin « vor ihrer Verehelichung mit einem nicht nationalisirten
Ausländer schon hatte , wie die Mutter zu behandeln , und also in dem Auf¬

nahmsbogen der Mutter ordnungsmäßig zu classiftciren sind , die Kinder hingegen,
welche in der Ehe mir einem nicht nationalisirten Ausländer erzeugt werden , sind
wie der Vater zu behandeln , daher im Aufnahmsbogen ohne Classification anzusetzen,.

67
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Hkth. üin 3. Sep . 9,3 . R 3270»

Einschreibung i » den
Auf « ahm s b og en.

Nummerirung der
LVshnparteyen.
Hkth. am - 5. Oct - 804.

Hkth. am >5. Apr - 807. 0 , 6o .̂

Hkth. r 5. Oct . 804. 1

V. Hauptstück. I. Abschnitt.

in der Fremden --Tabelle aber mit ihrem nicht nationalisirten Vater in der betreffen ¬
den Rubrik auszuwerfen.

Für die Kinder der obligaten Militaristen , welche Ausländer sind , wenn sich die
Kinder in keiner Erziehungsanstalt deS Staates befinden , gilt daS so eben Gesagte;
wenn aber diese Kinder oder ein und das andere derselben in irgend eine Erziehungs¬
anstalt deS Staates unentgeldlich ausgenommen , somit vom Staute gleichsam adop-
tirt sind , so müssen sie als Inländer behandelt , und in dem AufnahmSbogen der Mut¬
ter classificirt werden , wenn auch ihre Vater in den österreichischen Staaten noch nicht
nationalisirt waren.

Rücksichtlich der Gattinnen und Kinder jener Officiere , welche geborne Ausländer
sind , ist ganz dasjenige zu beobachten , waS oben von den ausgedienten Militaristen,
welche Ausländer sind , sowohl , als überhau -pt wegen der mit Inländerinnen verehe¬
lichten Ausländer gesagt worden ist.

Sobald jedoch ein solcher Ausländer auf waS immer für eine Art die österreichi¬
sche Staatsbürgerschaft erhält , müssen auch alle seine Kinder als Inländer betrachtet
und hiernach classificirt werden.

Auch jedes unbewohnte Gebäude , welches nummcrirt ist , erhält seinen eigenen
Bogen , mir der Bemerkung : . ist dermal ) l unbewohnt.

tz. 870.

Die Eintragung der auf einen solchen Bogen aufzuzcichnenden Menschen hat in folgen¬
der Ordnung zu geschehen:

Nach einem Hausvater und dessen Ehefrau , oder nach einer Witwe folgen die Söhne
nach dem Alter abwärts , sodann die Töchter , nach diesen die daselbst befindlichen Anver¬
wandten männlichen und weiblichen Geschlechtes.

In Gallizien darf bei) den Söhnen die Führung deS Vornahmens ihrer Väter nach
russischer Sitte nicht geduldet werden.

Zwischen den löhnen und Töchtern , und zwischen diesen und den Anverwandten ist
immer ein Raum von 3 bis 4 Ouerlinien leer zu lassen , um die etwa noch geboren werden¬
den Kinder nach der Ordnung eintragen zu können.

Wenn die Einschreibung auf die andere Seite deS BogenS fortgesetzt werden muß , so
ist rechtS unten am Bogen daS Wort H 'tatuu anzurückerr , damit bey Verfassung des Sum-
mariums zugleich auf die Gegenseite gedacht werde.

Wenn älrernlose Geschwister gemeinschaftlich wohnen , so sind sie ebenfalls in der er¬
wähnten Ordnung einzuschreiben , und starr Sohn , Tochrer,  wiro Bruder,
Schwester  gesetzt.

Bey solchen mit einander lebenden Geschwistern werden nur die Anwesenden in die be¬
treffenden Rubriken mit der Ziffer r auSgesetzt , die Abwesenden aber bloß benannt und
qualificirt , weil sie als Aelternlose ohnehin da , wo sie verkommen , classificirt werden.

Bey Häusern , für welche nach obigen Grundsätzen Mehrere AufnahmSbogen erforder¬
lich sind , wird nach Wohnparteyen nummerirt.

Wenn die Besitzer oder Miteigenthümer in ihren Häusern wohnen , so erhalten sie die
ersten Wohnparteyen - Nummern.

Mir Nummerirung der übrigen Wohnparteyen wird vom obersten Stockwerke bis zu
ebener Erde nach fortlaufender Zahlenreihe fortgefahren.

Falls ein AufnahmSbogen nicht hmreicht , um alle dahin gehörigen Menschen darauf
einzutragen , z. B . bey Klöstern u . d. gl, , so wird der 2te , 3>te u . s. f . Bogen mit der Be¬
zeichnung Fortsetzung der W ohnp a rtey  e n - N u m m e rn  dazu genommen.
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Düeqt - Gesetzbuch ». Theil
Seite >> T- - y. ...

h. kch i.

Di - AuSwerfung - in -S Jndi - idumns in di - Rubrik des A„ fnahmSbog -nS g -schi-h- mit-

relft der Ziffer r , welche mit dessen Nahmen auf die näbmliche Quer - Linie gesetzt wird . ken.
Die Grundsätze dieser Auswersung , wozu in Bezug auf dis Classrfications- Rubriken

dieO .ualification die richtigste Leitung gilt , beruhen auf der Abtheilung der Bevölkerung.
Die Bevölkerung eines jeden Ortes wird in Bezug auf den Aufnahmsbsgen zuerst m

m ä NNl iche und weibliche  abgetheilt.
Die männliche hat folgende drei) Unterabthcilungen:

-, . Die Einheimischen. - Hierzu gehören : Abheilung der mann.

a) Alle in dem Orte Gebornen.  Diese werden immer , sie feyen anwesend Bevolterung.
oder nicht , bey ihren noch lebenden Aeltern classificirt , und in die ihnen zustehende

Rubrik ausgeworfen , so lange sie sich nicht zu einem eigenen Aufnahmsbogen quallfic :--
ren , oder anderwärts nationalisirt haben , oder auch in den geistlichen oder Solda-

tcnstand übergetreten sind , in welchen Fällen sie nicht mehr auf den Aufnahmsbo-

gcn ihrer Aeltern mir der Ziffer i ausgcworfcn werden , wohl aber noch daselbst
benannt und gualificirt bleiben.

b») Alle , welche sich in dein Orte nationalisirt  haben.
Die Närionalinrung geschieht entweder durch einen zehnjährigen Aufenthalt in

? den conscribnten Erblanden , oder durch häusliche Niederlassung , Ankauf von

Grundstücken , Antretung des Bürger - oder Meisterrechtes , einer Bedienung , eine -.'
Amtes oder einer anderen stabilen Versorgung.

Fremde ererben die österreichische Staatsbürgerschaft durch Eintritt in einen öffent¬
lichen Dieffst , durch Antritt eines Gewerbes , dessen Betreibung die ordentliche An-

säsiigkeir nothwendig macht , durch einen in diesen Staaten vollendeten zehnjahrlgt .it
ununterbrochenen Wohnsitz , jedoch unter Bedingung , daß der Fremde diese Zeit hin¬

durch sich wegen eines Verbrechens keine Strafe zugezogen habe.
Auch ohne Antretung eines Gewerbes oder Handwerkes und vor Verlauf von io

Jahren kann die Einbürgerung bey den politischen Behörden angesucht und von den¬
selben , je nachdem das Vermögen , die Erwerbsfähigkeit und das sittliche Betragen
des Ansuchenden beschaffen sind , verliehen werden.

Durch die blose Jnhabung oder zeitliche Benützung eines Landgutes , Hauses oder ^ ^
Grundstückes , durch die Anlegung eines Handels , einer Fabrik , oder die Lcheilnah-
me an einem oder an beyden ohne persönliche Ansäßigkeit in einem Lande dieser
Staaten wird die österreichische Staatsbürgerschaft nicht erworben.

Hiernach nationalisiren sich sowohl Ausländer , als auch aus unconscribirten Pro¬

vinzen gebürtige Leute . . .

Hinsichtlich der ^ unconscribirten Provinzen und zwar aus Ungarn gebürtigen HM -am »s. D --, s .^
Menschen ist zu "bemerken , daß unter die narionalisirten jene zu nehmen seyen , wel¬

che mit ordentlichen Enclaßschcinen in die conscribirtcn Erblande einwandern , oder die
mit Pässen auf unbestimmte Zeit und ohne gewisse Bedingungen versehen sind , und
deren Reclamirung während eines zehnjährigen ununterbrochenen Aufenthaltes m den

deutsch - erbländischen conscribirten Provinzen von den ungarischen Behörden nicht er-

solgr ist.
Das hier von den Ungarn Gesagte hat gegenseitig auch auf die nach Ungarn sich

begebenden Untertha -nen der deutsch -' erbländischen conscribirten Provinzen seine An¬
wendung , weßhalb die Kreisämter über die corannsirten , und die Dominien über
die ertheilten Pässe eine eigene Vormerkung zu halten haben.

Die vorerwähnte Vorschrift hinsichtlich der Nationalisirung der Ungarn in den con - Hkth.m>,26.M«i-zs .L. u >zü

scribrrten Provinzen und gegenteilig der Unterrhanen der conscribirten Erblande in

Ungarn ist jedoch auf jene Uebersiedlungssälle, - welche vor dem 4. August iLrff,

Vürsil- Gesetzbuch Theil
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Hkth. am r I- Apk. 8n5. v 8y8. j

Hkth. an«-r . März 9oy. O 56g.
» ' 11«2kiig . 6IV . li , ^37.

2kth . an«4- May 8,2 . u 620,
» „ 3. Sep . 8 >8. u 3717.

Hkth. am -5. Oct - S04.

Hkth. am>7. S p.8i<,.,ll, 23Zi.

Hkth. am 25. Oct . 804.

» . ->.

Hkth. an«20. Nov . 8,7 . N 456 1.

.. 4-Dcc . 6 -7. N ^

Hkth. aitt r 5. Oct . 80-j.

als dem Tage der obigen allerhöchsten Entschließung , Statt hatten , nicht auS-
zudehnen.

Uebrigens nationalistrt selbst der zehnjährige Aufenthalt diejenigen nicht , welche

bey Gesandtschaften sich befinden , und die ungarischen Dicnstleute , so lange sie bei)
ungarischen Adeligen im Dienste stehen.

Die llnterthanen der conscribirten Lander , sie mögen die Bc -willigung ihrer Obrig¬

keit zum Aufenthalte in dem Orte , wo sie sich vorfinden , erhalten haben oder nicht,
sind immer in die Elaste der Fremden zu setzen.

Die ohne obrigkeitliche Bewilligung sich vorfindenden derley llnterthanen sind
anzuweisen , daß sie sich binnen einer bestimmten Fr st um einen obrigkeitlichen

Paß zu bewerben , und solchen beyzubringen haben, , widrigen Falls sie an ihre Obrig¬
keit würden zurück geschoben werden.

Ausländer , welche sich nicht schon aus eine der oben erwähnten Arten nationali-
sirt haben , können durch die bloße Herrath mit einer Inländennn nicht als nationa-
lisirt betrachtet werden.

Durch zeitliche Militär - Dienste naticnalisiren sich die Ausländer nicht . Aus¬
länder , welche in der k. k. Armee einen OsticierS - Charakter durch waS immer

«ür eine Zeit berleiden , und in der Folge guittiren , Nationalismen sich erst dann,
wenn sie , vom Tage der Ouittirung an gerechnet , durch 10 Jahre ' sich ' .runterbro-
chtN in den österreichischen Staaten ausgehalten haben , oder aus eine andere in dem

bürgerlichen Gesetzbuche bezeichnete Art in die vollen Rechte und Pflichten der öster¬
reichischen Staatsbürgerschaft eintreten.

Bey entlassenen Soldaten , welche Ausländer , oder aus unconscribirten Erblanden
gebürtig sind , werden die Aufenthaltsjahre voin Tqge ihres Austrittes vom Militär
an gerechnet.

, Sobald da.S ausländische . Nationale eines Mannes anerkannt ist , muß derjenige,
welcher behauptet , daß ein wirklicher Ausländer bereits nationalistrt sey , den Le-

. weis führen,.

2.. Die c.onscrihirt .en A e sternlosen, d. i. : solche Aelternlose/welche in was im¬
mer für einem conscribirten Lande ..gebürtig sind , 'oder sich durch erneu zehnjährigen

^Aufenthalt daselbst nanonalisirr , jedoch nicht für euren eigenen Aufnahmsbogcn qua-
lificirt haben.

Zn den Aelternlsftn werden an h jene gerechnet , deren Aeltern man nicht weiß.

Diese Menschen werden immer da , wo sie bey der Conscrrption angerroffen werden,
- ft " dcr Fre .'Nden-Tabesle ( Formular N a) classificirt , und ihr Geburtsort sammt der s?err-

schafr,  zu der sie gehören , in der Qualifikation angezeigt.

Z. Die Fremden.  Hierunter werden in -Bezug auf die Conscrrption bloß jene Menschen

verstanden , welche nicht zu den beyden vorher gehenden Abteilungen der Bevölkerung
gehören, - rnS Besondere kommen unter diese Abtheilung , die Kinder der noch dienenden
Ausländer - Capitulanten.

Hinsichtlich derjenigen Fremden , welche nicht nationalifirte 'Ausländer sind, und sich
mit Inländerinnen verehelichet haben , ist dasjenige genau zu beobachten , waS H. 867
für derley zrr einen , eigenen Aufnal n:Sbcgen geeignete Menschen vorgeschricben ist.

Die Fremden werden nicht claffchcirt , sondern init Anzeige ihres NationalS gehörig
qualificrrt, , und in einer der für sie bestimmten fünf Rubriken der Freu -den - Tabelle
ausgeworfen.

Die allgemeinen Regeln der AuSwersung sind:

3) Es darf niemand in den ClassificationS - Rubriken mehr als Ern Mahl Vorkommen.
— Die erste Rubrik hat immer vor der folgenden den Porzug.
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^ B . Ein Adeliger , der geistlich ist , kommt unter lne>Geistlichen ; ein Beamter ;,

der ade' lig ist , unter di« Adeligen u. s. W. So wird auch - in sonst in die Rubrik:
«ermischter Beschäftigung  Gehöriger , wenn - r so viele Grundstücke b-nht , als
>u einem Vi - rt - lgrund - eines Bauerngutes erforderlich sind , unter die Bauern gel -tzt.

I» Wer elaffisttirt m, -d , kan » nicht in den Fremden - Rubriken erscheinen , und um-

wird ein zeitlich Befreyter , der in . in . der fünf Fremden - Rubriken gehört,

nicht in die Rubrik der zeitlich Befreyten ausgenommen , jedoch in der Quatlftcation
seine Befreyung angemerkt.

Dagegen muß jeder , der unter die Abwesenden ausgenommen
wird , classificirt , d. i. : der einheimischen Bevölkerung zuge-

zahlet seyn.

^ .L -, -. . Abtheilungen deriveiöljchm
Die in jedem Orte wirklich anwesende weibliche Bevölkerung  wird abgethellt . ^ völkenmg.

! . I " Einheimische,  für diejenigen , welche in dem Orte gebürtig sind , oder stch da -- Hm,, am -s. Lct. s°4.
selbst nationalisirt haben . Diese werden m der Rubrik des betreffenden Aufnahmsbo-
gens : das weibliche Geschlecht überhaupt,  eingetr agen.

Abwesende Töchter  noch lebender Aeltern werden Hey ihren Aeltern benannt Hkth. ams .. 2än - 805. N93.

und qualificirt , aber nicht in dem Aufnahmsbogen derselben , sondern dort , wo sie an¬
getroffen werden , in der Fremden - Tabelle , Rubrik : das weibliche Geschlecht
überhaupt  mit der Ziffer 1 eingetragen , wodurch sie zur Bevölkerung des Orres,
w » sie Vorkommen , gezählt werden . ,

2 . Die conscriblrten Ae lternlosen , das ist : solche älternlose , unverheirathete HN . am . . . 2»ct. -4-

Weibspersonen , welche zur Bevölkerung was immer für eines constrchlrten Landes
gehören . Diese werden in dre Rubrik der Fremden -- Tabelle : d a s w e i b l 1che G e sch l echt
üb e r h a u p t,  aufgenomlnen.

3. In die Fr e in d en . Bey dem weiblichen Geschlechte werden unter den Fremden nur
jene verstanden , welche aus unconscribirten Erblanden oder aus fremden Staaten

gebürtig sind , und sich noch in keinem conscribirten Erblande nationalisirt haben.
Diese werden , ihrem Geburtsorte gemäß , in eine der beyden für sie bestimmten Ru¬

briken der Fremden - Tabelle eingetragen.
h. 8 ^ 3.

Di - Fremden - Tabelle,  welche M Schonung d-S A „ f,nchmÄ °g-nS ««MM - "
ist , bedarf in Hinsicht ihrer Rubriken keiner näheren Erläuterung , indem Alles , war - luy

auch für die Fremden-
Hr th. am 2 S. Oct. 8«4-

Ta-

Ministeriale vsm >5. No».
8o4.

Hkth. nur>2. Dec. 807. o >4».

dem Aufnahmsbogen gesagt wurde , und dahin Bezug hat,

belle gilt . "
Dw Fr ein d en - Ta belle  wird während der Revision neben dem Conscriptions-

Buche jeder Ortschaft geführt , damit die bey jeder Wohnpartey vorkomm .-nden , dahin ge¬

hörigen Menschen sogleich in dieselbe eingetragen werden können.
Diese Tabelle wird bey jeder Conscriptions -Revision neu verfaßt.
Es ist jedoch hier zu beobachten , daß in der Fremden - Tabelle nur die aus conscribir¬

ten Erblanden gebürtigen Aelternlosen , und die aus unconscribirten Erblanden , oder aus

fremden Staaten Gebürtigen , welche sich durch einen zehnjährigen Aufenthalt in !>en con¬
scribirten Provinzen , ohne zu einem eigenen Aufnahmsbogen geeignet zu seyn , nationali-
sirt Haben , in die Classifications - Rubriken der älternlosen Ledigen , alle anderen Fremden
aber in die für Fremde bestehenden Rubriken einzutragen , seyen.

Gleich vorn wird die H a u s- und W 0 h n p a r t e y e n - N u m m e r , wo jeder HM - an 25. Oct. »°4.
Aelternlese und Fremde bey der Conscription vorgefunden wird , angezeigt , und so sind

diese Menschen , welche durch daS beständige Wechseln ihres Aufenthaltes die Aufnahmsbo-

gen bald unleserlich machen würden , nach der Ordnung , wie sie in dem Orte verkommen , in
die Fremden - Tabelle einzutragen.
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Obenauf dreier Tabelle ist die Bogennummer angebracht , damit , wenn für eine
Ortschaft mehrere derley Bogen erforderlich werden , dieselben nach der Reihe nummerirt
werden können.

Bey den F r e m d en i st n o ch z u b e m e r k en , daß Individuen , welche zur Be¬
völkerung der conscribirten Länder  gehören , und bloß Durchreisende  sind,
ohne einen beständigen oder längeren Aufenthalt in dem Orte zu genießen , da , wo sie
nur zufällig ,ich vorfinden , nicht m die Bogen aufzuzeichnen sind , den Fall ausgenommen,
nenn man veunuthen könnte , sie hätten sich der Conscription wegen absichtlich vorn Haus?
entfernt.

Hingegen sind solche Fremde , welche zur Bevölkerung der u nc o n sc r i b i rt e n Erb¬
lande oder fremder Staaten gehören , und sich in den conscribirten  Erblanden über-

h rsit auf einige Zei ». aufzuhalten Vorhaben , immer da , wo sie Vorkommen , in die Frem¬
den - Laoells einzutragen , wenn sie auch weder im Dienste , noch Amte stehen , oder über¬
haupt noch keinen bestimmten Aufenthalt in dem Orte genommen haben.

Bey die,er Gattung von Fremden muß immer in der Qualifikation  nebst ihren
übrigen dahin gehörigen Eigenschaften angemerkt werden , seit wann sie sich in den con¬
scribirten  Ländern befinden.

Die m den Regiments - Bezirken vorfindigen Tyroler und Vorarlberger , dann die
aus Dalmatien , Ragufa und Eartaro gebürtigen Individuen sind in die Rubrik der aus
un co u s cr r b i rte n Provinzen Gebürtigen  auf .,« nehmen.

Für die aus dem lombardisch - venetranifchen Königreiche gebürtigen Individuen aber

ist einstweilen und bis auf weitere Anordnung eine eigene Rubrik zu machen , weil dieses
Königreich zwar noch nicht conscribirt ist , aber seiner Zeit noch csnscribirt werden wird.

Die aus dem krarneri,chen und küstenländischen Kreise gebürtigen Individuen sind in
die Rubrik : aus andern conscribirten Provinzen Gebürtige,  zu setzen, weil
das Königreich Illyrien bereits conscribirt worden ist. Nur die aus den der Conscription
nicht unterworfenen zwey Städten Fiume und Triest gebürtigen Leute sind als aus uncon-
1c r l b l r r en Provinzen Gebürtige  anzuführen.

Orts -, Sectio ns -, Bc-
- i r ks - , L and cs - und
H a up t - S u in rna r i en-

0 . 3.

Hkth. am - s. Let . 80/,.

t.

Die Eonscriptions - Summarien.

ö. 674.

Aus den Aufnahmsbogen , welche nach den Nummern der Häuser und Wohuparteyen

geordnet sind , wird das O r t s - S u m m a ri u m nach dem Formulare 6 . a. verfaßt , die
Grundherr,chaft , die Nummer des Hauses und der Wohnpartey wird hier so , wie sie in
dein Aufnahmsbogen steht , eingeschrieben , auch die übrigen Rubriken des Summariums
stimmen mit dem Aufnahmsbogen überein , es dürfen daher nur die in jeder Rubrik des

Bogens stehenden Ziffer zusammen gezählt , und die Summen in die correspondirenden
Rubriken des summariums eingetragen werden.

^ Nur dre Rubrik : Summa der Einheimischen,  wurde in dem Summarium ein¬
geschaltet , welche demnach alle Classifications - Rubriken des männlichen und jene des weib¬
lichen Geschlechtes zusammen addirt.

Wenn auf diese Art alle Aufnahmsbogen eines Ortes in das Summarium übertragen
sind , so wird die Summa gezogen.

A»>f gl - ,che Art , wie der Aufuahuisbogeu , wird di- fcdem Ceuscripti -mS - Buch - b-u-

,°g -» d° s >°».d°» - Tab - ll- für sich iaterirt , und di- heraus kouuueude Summa mit dem Zu-

7 - Summa d - r Fremd - » , zu entere ., hinzu geschlagen , wodurch
>>->- d,e H - uxt - Summa dcö Orts - Summaum » » ergibt.
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Wenn ein Ort so stark bevölkert ist , daß ein SuMmarien - Bogen nicht hinreicht,
so werden An stoßbog en  dazu genommen , die Bogen nach der Reihe nummerirt , und

die Summa von einem zum andern Bogen übertragen , bis die Haupt - Summa des gan¬
zen Ortes ausfällt.

Die Rechnungsrichtigkeit der Haupt - Summa zeiget sich, wenn die addirten einzelnen
Summen der Classifications - Rubriken mir der Summa der Verheiratheten , Ledigen
und Witwer männlichen Geschlechtes überein stimmen ; ferner , wenn die Summa der Ver¬

heiratheten , Ledigen und Witwer des männlichen Geschlechtes , zu jener des weiblichen ad-
dirt , die Total - Summa der Einheimischen gibt.

Wenn sich bey diesen Proben eine Differenz zeigt , so muß in den einzelnen Summen
der Aufnahmsbogen so lange nachgesucht werden , bis der Fehler entdeckt ist , oder es muß
das Summarium ganz neu aus den Aufnahmsbögen verfaßt werden.

Ilm die Uebereinstimmung des militärischer Seits verfaßten Orts - Summarmms der Hkth. am - r. Apr. 8°5. vs .-3.
Haupt - und Residenz - Stadr Wien mit jenem , welches vom Politicum verfaßt wird,
zu erzwecken , hat der Magistrat die sich während des Jahres häufig ergebenden Ver¬

änderungen nicht mehr , wie ehedem , in die Conscriptions - Bücher sogleich einzutragen,
sondern mit dieser Eintragung Ns zur jährlichen Revision zu warten , und einstweilen diese
Veränderungen mittelst eines besonderen Protocolls nach alphabetischer Ordnung vorzumerken.

Aus den Orts - Summarien wird das S e c t ions - S u m m a r i u m , aus den Mh . a:n -5. Oct. 8->§.
Sections - Summarien das Bezirks-  oder K r e i s - S u m m ariu  m , und aus den

Bezirks - Summaricn das L an de s - S um m a r i u m zusammen gesetzt , endlich aus den
Landes - Summarien das H au p t - S u m m ar iu m aller conscribirten Länder.

In den Bezirks - und Landes - Summarien ist die ausgefallene bezirks - und länder - Mh . am Iän . s°6. o 5§.
weise Summa unten kreis weise  zu dociren , auch muß in diesem Summarium das
V e r m e h r t und Vermindert  unten aüsgewiesen werden.

Alle vorerwähnten S u m mar i en , mir Ausnahme des Landes - uttd Haupt- Hkth. am -5. oct . 8oz.
S u m m ariu  m s (welche mit der Feder rubricirt und verfaßt werden ), werden in eigens dazu '

bestimmte , gedruckte Bogen eingetragen . ( Formularien D , L , 6 , zu diesen Summarien .)

i8 . Fcb . 6o3 . O Hör.
L . 6.

8'

Benennung der conscribirten Provinzen.

§. 675.

Die Conscription besteht dermahl:

In Oesterreich unter und ob der Enns , dann Salzburg;
» Böhmen;
» M a h r e n u n d S chl e s i e n;

Jllyrien und Inner - Oesterreich;
»> G a l l i z i en.

Zum Behufs der Conscription sind die Provinzen in Infanterie - Regimenter - Bezirke
eingetheilt , aus welchen diese Regimenter ihre Ergänzung beziehen . Alle übrigen Waffen¬
gattungen werden aus dem Concretum theils einzelner , rheils aller Provinzen ergänzt.

Die Einteilung oben gedachter conscribirter Länder und Conscriptions - Bezirke , in
welchen das Conscriptions - Geschäft von politischer Seite durch die Kreisämter , und von

militärischer durch die deutschen Infanterie - Regimenter gemeinschaftlich besorgt wird , ent¬
hält die diesem Systeme voran gehende Tabelle.

Nur die Nummer des deutschen Infanterie - Regiments,  dem der Be¬
zirk zu seiner Ergänzung zugetheilt ist , ist zugleich die Conscriptions - Bezirks - Nummer.

Jeder Conscriptions - Bezirk wird in eine verhaltnißmaßige Anzahl von Sectionen

Conscribirte Länder,
ihre Eintbeilung in
Conscriptionä - Vezir-
ke, und diese in Sek¬
tionen.
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untergetheilt , und diese Sektionen werden nach der schicklichsten Ordnung , welche die Lage

darbiethet , nununerirt.
Ministerialevom>s.Nov. 8°4. Der Hauptort einer Sektion ist so viel wie möglich im Mittelpunkte derselben zu
Hkth. mn -s. Ott . «°4. wählen ; eben so werden die Nahmen aller Ortschaften einer Sektion nach dem Alphabete

gerichtet , und jeder Ort vonbis  2 nach artthmetischer Ordnung mit einer beständigen
Nummer bezeichnet.

In Folge dessen sind bey dem Ein - und Ausgange eines jeden Ortes entweder oberhalb
des Lhores oder auf einer eigens dazu bestimmten errichtetem Säule Tafeln , da , wo sie
noch nicht bestehen , anzubringen , und beständig zu unterhalten , auf welchen der Nähme
des Ortes , der Kreis oder das Viertel , dann die Bezirks - Sections - und Orts - Nummer ge¬

zeichnet seyn müssen.

e.
Von der jährlichen Conscriptions-NettificaLion.

Zeitpunctder jähr¬
lichen Conscriptions-
Nectification .i

Conscribirende Officiere unv
Schreiber.
Hkth. am r5. Ort. Sog.

h. 87 b.

Die Aufnahme der Bevölkerung und die jährliche Rektifikation derselben hat immer
am 2 . Jänner ihren Anfang zu nehmen.

Dieses Geschäft wird zugleich von militärischer und politischer Seite in jeder Sektion
eines Conscriptions - Bezirkes vorgenommen.

Hierzu wird für jede Sektion einer Seits ein conscribirender Officier mit einem
Schreiber bestimmt , anderer Seits aber werden die politischen Conscriptions - Bücher , wie
bisher , durch die Dominien geführt.

In Ortschaften , die aus Unterthanen mehrerer Domimen bestehen , wird das Kreisamt

gleich Anfangs nach der Mehrheit der Unterthanen und nach dem Besitze der Ortsgerichts¬
barkeit fest setzen , welches Dominium auf immer die politischen Conscriptions - Bücher zu

führen und aufzubrwahren haben wird.
Hkth. am 27. März 807. 086 g. Dieses Dominium , welches alle in das Conscriptions - Geschäft einschlagenden Vor¬

merkungen , und in Inner - Oesterreich auch die Dienstbochen - Protokolle zu führen hat,
ist jederzeit verpflichtet , den anderen Dominien auf Verlangen die Einsicht in die ihre

Unterthanen betreffenden Conscriptions - Acten zu verschaffen.
Hkth. am22 . Zul . 8o7. il ry3/ . In Salzburg ist das Conscriptions - Geschäft den Cameral - Pfleggerichten übertragen.

Hkth. «2S.Oct. 6o4. Die conscribirenden Officiere werden in der Regel aus dem Stande des Regiments,
welchem der Bezirk zugewiesen ist, vom Ober - Lieutenant abwärts , genommen . In Kriegszei¬
ten können auch , jedoch nur im äußersten Falle der Noch , Officiere aus dem Pensions¬

stande , welche die nöthigen Eigenschaften und Kenntnisse besitzen , zur Revision verwen¬
det werden.

Wenn die conscribirenden Officiere aus dem Pensions - Stande sind , so genießen sie
auf die Zeit ihrer dießfallsigen Verwendung zur Conscriptions - Revision die charaktermä¬
ßige Infanterie - Friedensgebühr , und das ganze Jahr hindurch in jenem Conscriptions - Be¬
zirke , wo sie zur Revision angestellt sind , daS unentge .ldliche Quartier in natuia.

Der nähmliche Officier soll nicht immer die nähmliche , sondern wo möglich alle
Jahre eine andere Sektion conscribiren , auch kann im Kriege , oder wenn sonst nicht hin¬
länglich in dem Geschäfte bewanderte Officiere vorhanden wären , ein Officier zwei) Sek¬
tionen conscribiren.

Die gute Auswahl der conscribirenden Officiere liegt da , wo sie aus dem Pensions-
Stande zu nehmen sind , dem General - Commando , sonst aber dem Regiments - Com-
mando ob. , ,

Minisierialevom2y .Dec .8o4. Diese Officiere müssen des Geschäftes und der Landessprache vollkommen kundig , ge-

Hkrh.Mr2, . 2ul . 8o7. v .2y47. schickt und erfahren seyn , auch schon praktisch mit gutem Erfolge in diesem Geschäfte gear-
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Leitet haben . Sie müssen die nöthige Fertigkeit ^ Beurthe lung der Anwendbaren , der
Grundlage der Recrutirung haben , mtt der Landesverfassung , in so fern sie auf Conscription
und Recrutirung Bezug hat , bekannt , und fähig seyn , die mancherley Auswege zu durch-

- - licken , welche die taugliche Mannschaft ihrer Widmung entziehen , endlich in zweifelhaf¬

ten Fällen sich die Aufklärung zu verschaffen wissen , — sie müssen die politischen Beamten
genau controlliren , mit Bescheidenheit , aber fest auf die Vorschriften des Systemes hatten,
ohne Nebenabsichten geraden Weges fortschreiten , Bemerkungen sammeln , und eingeschlr-
chene Mißbräuche und Absprünge anzeigen.

Uebrigens müssen sie im strengsten freundschaftlichen Einvernehmen mit dem ? c>tttieum,
' mit aller nöthigcn Klugheit und Vorsicht zu Werke gehen , durch ein vorzügliches Betra¬

gen gegen das Civil sich auszeichnen , und 'alles sorgfältig vermeiden , was dw .Conscription
in einem falschen Lichte darstellen und dem Lande gleich Anfangs gehässig machen könnte.

Zu Schreibern während der jährlichen Conscrihtion werden Leute aus dem Stande

der Regimenter , vom Corporal abwärts , verwendet , welche mit den erforderlichen Kennt¬

nissen eine untadelhafte Conduite verbinden.
Diejenigen Oberbeamten von den Cameral - oder Privat - Herrschaften , welchen die.

Führung der politischen Conscriptions - Bücher von den Kreisämtern übertragen wird , müs¬
sen von diesen , mir Beziehung des Militärs , über die Conscriptions - Vorschriften ge¬

prüft werdän.
i §. 877.

Vor der Conscription wird jedes Mahl eine Züsammentretung zwischen dem Kreisamte v . Derbe rcitunq jur

und Militär gehalten , um über die beste Ausführung der -vtwa ergangenen Verordnungen Ni. cr . r , ca

und des gegenwärtig vorzunehmenden Geschäftes zu beratschlagen . Htth. am 25. Oct. s-,/,.
De 'r Reifeplan für den Officier muß in jeder Section gleich Anfangs genau bestimmt , MinistenaN- 29. D -c. s° î.

und dabey , mit möglichster Vermeidung der Umwege , derGang der Conscription Herrschaft¬

oder pfarrweise eingeleitet werden . Dieser Reiseplan , welcher den Betrag der Reisekosten aur-

weiset , hat für die folgenden Jahre zu gelten , jedoch können eingetretene Local - Hinder¬
nisse , schlechte Wege , großer Schnee rc. , die Dauer der Reise verzögern , und hier und da
Umwege nöthig machen . In solchen ungewöhnlichen Fällen haben sich d:e .conscrttnenden

Officiere Attestate von den Ortsobrigkeilen ausstellen zu lassen , und dieselben ehren Rech¬
nungen beyzulegen . - , „ . o-

Zum Anfänge und zur Einleitung der Conscription erläßt das Kreisamt d.e nothlgen HM - ^ - ct-

Befehle an die Dominien , und der conscribirende Ossicier macht den Tag jemer Ankunft
jedem Dominium immer vorher bekannt , dämit das Geschäft ohne alle Verzögerung vor

sich gehe.
§. 678.

Dl - Conscription wird Mg - m-in ortsch° ftSw - is° vorg -nonim -n , nur für di - Haupt-

und Residenz - Stadt Wien wird hiervon eine Ausnahme gemacht , und >st daselbst tue

Conscription von Haus zu Haus vorzunehmen.
Sie wird auf folgende Art vorgenommen :
Die Ortssbrigkeit bestellt in das Amtshaus oder in ein anderes hinlänglich geräumi¬

ges Gebäude : '
a . die Hausbesitzer , oder wenn dieselben aus zureichenden Gründen zu erscheinen verhin¬

dert sind, deren Stellvertreter . V L'
Diese haben dafür zu haften , daß jeder , der in ihrem Häufe wohnet , - onscnbirr

werde , auch über Alles Bescheid zu ertheilern . '
b . Alle jene , die nach obigen Sätzen , tz . 867 ) eiüen eigenen Auftrahmsbogen erhalten/

bringen einen Conscriptions - Zettel mit , in welchem alle auf ihren Aufnahmsbogen
Gehörigen , wenn sie auch eben abwesend sind , so wie die bey ihnen wohnenden Fremden,
mit Nahmen , Geburtsjahr , Stand und Beschäftigung ausgezeichnet sind . In , einem.

89

6 . Verhalt unq Hey
der wirklichen Recti-
fications - Conscrip-
tions - Comrnissron.
Hkth. am 25. Oct. 804. .
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Hkkh am rL. 2ct» 3och.

gegründeten Verhinderungsfälle wird dieses durch eine andere Person besorgt . Auch
hat , wenn unter denen , die auf dem nähmlichen Aufnahmsbogen verzeichnet werden,
niemand ist , verschreiben kann , die nöthige Auskunft mündlich zu geschehen.

Ueber das Maß und die körperliche Beschaffenheit der Abwesenden muß die verläßlichste

Auskunft gegeben und das Nöthige in der Qualifikation bemerkt werden.
a . Alls Mannspersonen von >8 bis 45 Jahren ; haben immer persönlich bey der Conscrip-

tion zu erscheinen . . -
Es ist daher im « - raus die Anstalt zu treffen , daß d. - s- uig -n , welche nicht stver

Men Stunden ° ° n ihrem Geburtsorte entfernt sich nur zeitlich anfhalten , sich in dem¬

selben zur Zeit der Cons - ription - infind -». Diese werden s- dann weder in dem Orte

ihres zeitlichen Aufenthaltes als Fremde , noch da , w - sie elaffificirt werden , als Ab-
wesende geführt . . . .

Di - ben Militär - Personen ohne Unterschied des Ranges be mdlich en unadeligeu

Domestiken ungarischer Nation sind ebenfalls der Coustnptions - Commission , wenn
sie gefordert werden , ohne Widerrede vorzustelleu.

A Jene Menschen , welche in di - individuellen , in den nachfolgenden Paragraphen diese«

Syst -m-S oorgeschrieben werdenden Verzeichnisse gehören , haben ebenfalls persönlich
dev der Cons -ription zu erscheinen.

Di - Fremden müssen ihr - Passe und Kundschaften , auch di - Beurlaubten , die Er¬

gänzung ?- und Landwehrm - nner , die Pa --ntal - J » ° alid -n und entlassenen Solda¬
ten ihr - Pässe , Urkunden und Abschied - mitbriugen.

Sina -g-n sollen Geistliche , Adelige , Beamten und Honoratioren Nicht gehalten s- yn ,

persönlich bey der C - nstripti - n zu erscheinen , jedoch haben sie für di- Richtigkeit ihrer

-inz, .schickenden Cons - ription - - Zettel zu haften , auch die persönliche Vorstellung ihrer
Angehörigen und Dienstleute zu bewirken.
Da » Personal des diplomatischen LorpS hat gleichfalls nicht persönlich bey der Con-

scnption zu erscheinen . , < ^ ^ a-

JnAnsehung desselben wird da « Hof - Marschall - Amt d>e n - hm -ntlich -n Verzeichn,si¬
chrer Dienerschaft jährlich an di - k. k. «-reinigt - Hofkanzelley gelangen machen , d, - s- dan»

durch di- Regierung dem Magistrate zum - bg - l- hen - n Gebrauche der Cons °ript .° u « erden
mitgetheilet werden . ^ ^

Jn Ansehung der in der k. k. Burg wohnenden Parteyen , dann der bey den Erz¬
herzogen kaiserlichen Hoheiten sich befindlichen wird gleichfalls das Hof - Mar,chall -Amt em
B -rz- ichniß derselben - - mmuni -ir - n , und di- « °rg - schrieb-n °n C °ns- ripti ° ns -Z - ttel derjenigen,

die zu einem eigenen Aufnahmsbogen geeignet sind , mittheilen , nebstbey aber auch d, - Ein¬

leitung treffen , daß di - Mannspersonen von >8 bis 46  Jahren bey der Cons - rip . ions . Com¬
mission , wenn ihre Vorforderung nöthig befunden wird , persönlich - rsch- in -n.

Di - Beamte » der Tabak - und Siegelgefälle haben z» den Constriptlons - Revisionen

ihre Dienst - D « r°t- mitjubring - u , und die Administrationen müssen jederzeit der Cons -np-
rions - Commission - in individuelles Verzeichnis , des unter ihrer Leitung stehenden Aufsicht »-

Personals vorlegen « .
Der Bürgermeister nebst einem Rathsmanne , oder der Richter nebst eme .n Geschwornen,

welche alle nöthigen Vvranstalten zur Beförderung dieses Geschäftes zu treffen haben , dann
der Pfarrer , oder in dessen Verhinderung der Schullehrer , welche die Matrrkeln mrtzubrmgen

haben , bilden mit dem conscribirenden Offieiere und dem das politische Conscript .ons - Buch
führenden Oberbeamten die Conscriptions - Commisswn m jedem Orre.

z Die Seelsorger haben über das Alter der Mannspersonen von »3 blS 45 Zähren

Htth. am .°. set . 8o7. „ ^ ^ sondere Ausweise zur Conscription mitzubringen , in welchen nebst dem Geburtsjahre d.e
Geburtspfarre , das Haus , Ort und der Nähme der Individuen bemerkt seyn müssen.

Von den Juden müssen die Matrikeln in deutscher Sprache geführt werden.

Htth. am r, Apr- 8»S. v s, ».

Hkth. am Z>. Aug-SoL.v rgStz.

Hkth. am 28. Sei . ^
4o3ä

„ 12. Deb . 8o7. v >46.
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Da die Anwesenheit der Pfarrer bey der Revision in der Residenz - Stadt Wien , wo Hkth. am - . . Apr. r̂ . UL48
dieselbe ohnehin von Haus zu Haus vorgenommen wird , dem Zwecke nicht entsprechen würde,
weil ein Bursche , der z. B . Hey seinen Aelterm auf der Landstraße conseribirt wird , in der

Nassau oder im Schottenfelde gebürtig seyn kann , somit der Pfarrer von der Landstraße
über dessen Geburtsjahr keine Auskunft zu geben im Stande ist , so sind zur Vermeidung der

Weitläuftigkeiten bloß die neuen Taufscheine in einzelnen Fällen , und zwar nur in jenen zu
fordern , wo rücksichtlich des Alters einiger Anstand obwaltet.

Vor der Conscriptions - Commission haben immer mehrere Wohnparteyen gegenwärtig -Mh . «m -s. ocr.

zu seyn , um allen Verheimlichungen vorzubeugen.
Die Vorladung derselben muß , vom Hause Ne . r angefangen , so geschehen , daß

niemand dadurch seine Zeit unnöthig versäumt.
Der conscribirende Officier und der Beamte führen zu gleicher Zeit ihre abgesonderten

Conscriptions - Bücher , und so wie der Bevölkerungsstand bey der ersten Aufnahme ganz
neu in die Aufnahmsbogen eingetragen wird , so wird derselbe bey der jährlich erfolgenden

Rectification mit den nöthigen beyzufügenden Fragen durchaus verlesen , und nach Befinden

abgeändert und ausgenommen.
So wie ein Individuum aus einer Rubrik in eine andere oder aus einem Bogen in

den andern übersetzt wird , so wird dessen Nähme und Auswerfungs - Ziffer dort ausgestrichen,

und hier eingeschrieben , auch immer die Qualification den neuen Personal - Umständen pas¬
send gemacht.

Der Bogen einer Wohnpartey , die in ein anderes Haus gezogen ist , wird in dem
Conscriptions - Buche dahin verwechselt ; auch werden die Bogen von Wohnparteyen , die
in andere Orte der nähmlichen Section übersiedelt sind , aufbewahrt , rmd bey der Conscrip¬
tion der betreffenden Ortschaften eingeschaltet.

In großen Städten werden die Polizey - Commissärs angewiesen , zur Beförderung des
Conscriptions - Geschäftes die thätigste Hand zu biethen . Uebrigens kommt in solchen Städten
die Conscription ganz so , wie in Provincial - Städten und auf dem Lande , in Ausübung.

Es sollen dabey folgende Modifikationen eintreten:
Jeder Hausbesitzer erhält so viel gedruckte Conscriptions - Zettel (Formular H .) , ^

als er Wohnparteyen hat , sammt einer von der betreffenden Conscriptions ^Behörde verfaßten

kurzen Belehrung über die Einschreibung derselben-
Diese Belehrung läßt er , sobald die Conscription angesagt ist , bey den Wohnparteyen

zur Eintragung der Conscriptions - Zettel circuliren . Sodann überbringt der Hausbesitzer
oder dessen bestellter Vertreter diese eingeschriebenen Zettel zur Zeit , wann er vorgeladen
ist , der Conscriptions - Commission , welche die Uebertragung und Aufzeichnung der Menschen
in die Aufnahmsbogen und in die Fremden - Tabelle bewirkt . .

Die persönliche Vorstellung der zum Militär Anwendbaren und anderen Personen hat
von jedermann bey gemessener Strafe für das Nichterscheinen unweigerlich zu geschehen,
wenn es die Conscriptions - Commission nothwendig und rhunlich findet.

Der Hausbesitzer haftet für die richtige Ausfertigung der Conscriptions - Zettel , und
hat der Conscriptions - Commission auch die nöthige mündliche Auskunft zu geben.

Nach gemachtem Gebrauche werden die Conscriptions - Zettel dem Hausbesitzer zur Auf¬

bewahrung zurück gestellt , weil von einer Revision zur anderen »lsst den neuen auch die vorjäh¬
rigen Zettel eingereicht werden müssen.

In den v 0 rj äh r i g en oder alten  Conscriptions - Zetteln muß angezeigt werden:
jeder S t e r bfal  l , und bey Umsiedlungen die H a u snu m m e r oder der Ort,  wohin dieselbe

geschehen ist , damit der betreffende Aufnahmsbogen sogleich an seine neue Stelle gelegt
werden könne , welches sehr wichtig in solchen Städten ist , wo derley Fälle sich häufig

ergeben.
In dem Anmerkungsfache oder neuen Conscriptions - Zettel wird angezeigt : Gs-

Band i' Ho ^
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borsn . . . bey neu eingezogenen Wohnparteyen die Hausnummer oder der Ort,
woher sie gekommen sind ; bey Ausländern , seit wann sie sich in den diesseitigen Staaten auf¬
halten . Auch die abwesenden Kinder der Einheimischen dürfen in dem neuen Conscriptions-
Zerrel nicht vergessen werden.

S Besondere hat die ConscriptionS - Commission darauf zu sehen:

Daß die einberufenen , aber nicht eingerückten Beurlaubten ausgeforscht , und
, diese , so wie die E .rceffiven , bey ihrer Entdeckung sogleich dem nächsten Militär-

Commando zur weiteren TranSportirung an ihre betreffenden Regimen -rer über¬
geben werden.
Daß die entdeckten NecrutirungS -Flüchtmge , Selbstverstümmler und die im Concer-
tationS - Wege oder gegen Offerte entlassenen Leute , welche die Bedingungen , de¬
rentwegen sie entlassen worden sind , nicht erfüllt haben , endlich die wegen Gebre¬
chen vor vollstreckter gesetzlicher Dienstzeit Entlassenen , deren Gebrechen sich wieder
gebessert haben , nach den bestehenden Vorschriften behandelt werden.
Wenn eS sich entdecken sollte , daß unrechtmäßige Zerstückelungen von Gründen
und Scheinübergaben Statt gehabt hätten , oder daß zum FeldkriegSdienste taug¬
liche Leute , als Schrankenzieher , oder zu sonstigen kleinen Civil - Diensten mit
Decreten von der Bancal - Administration angestellt worden wären , so muß hier¬
über eben so , als auch über die vorschriftsmäßige Unterhaltung der OrtschaftStafeln

und über alles sonst noch BemerkenSwerthe von den conscribirenden Officieren dem
Regiments - Bezirks - Commando Meldung gemacht , auch die allenfallsigen Psticht-
versäumnisse der Beamten zur Verständigung des KreiSamtes angezeigt werden.

Wenn sich während der Revision eine ungewöhnliche Vermehrung in irgend einer
der befreyten Claffen zeigt , so muß von dem conscribirenden Officiere gleich in loeo
während der Revision erhoben werden , ob eine solche Vermehrung legal ist , oder
ob sie nicht etwa zur Ausweichung und Vereitlung der ConscriptionS - und Recru-

tirungs - Vorschriften nur vorgegeben wird , welche Ursachen bey Einsendung : der
Summarien umständlich aufgeklärt werden müssen.

h. 87g.

rper der Bevölkerung selbst wird bey der Conscription noch ferner erhoben :
Die Vermehrung und Verwinde r u ng der einheimischen in ä n n l i-

chm männlichen Bevölkerung , che N Bevölkerung  seit der letzten Revision laut beygehenden Formulars Nr . 1.

^ » , «Zu diesem Ende werden auf besondere , mit den Rubriken des Ausweises schon im

voraus versehene Bogen , sogleich wie ein Aufnahmsbogen bey der Revision eingeschrieben
ist , die darin sich ergebenden Zahlen der V e r in e h r ung oder V e r m ind e r u n g ausge¬
zeichnet und ortschaftSweise summirt , diese Summa aber in die Rubriken des Ausweises
selbst , wie das Formular zeigt , übertragen.

Was in der Zwischenzeit von einer Revision zur anderen zugewachsen und während
dieser Zeit abgegangen ist , hat auf diesen Ausweis keinen Bezug , sondern hier ist nur von

jenem Zuwachse und Abgänge die Rede , welcher sich seit der letzten Revision noch wirk¬
lich zeigt.

Die nach ihren Nummern gereihten Nahmen der Ortschaften und die erste Rubrik:

Bey der l etz re n R e v isi 0 n war u . s. w. , müssen schon vorher in den Ausweis einge¬
schrieben seyn.

In diesem Ausweise ist bloß von der einheimischen männlichen Bevölkerung eines jeden
Ortes die Rede.

Die Rubriken desselben erhalten durch das Nachfolgende ihre Bestimmung :

Zugewachsen vom Militär - Dienste.

Hierher gehören nicht nur ausgetretene Officiere und Soldaten , sondern auch jene Mi¬

litär - Personell , die nicht mehr in der Monath - Tabelle der Regimenter erscheinen , folglich

Hkth. a»« >5. Nov . ,804.

3n
»tenS.

Hk l,. am r i . Ape. 8o5. r » 898.
,, 9. Oct . 808. 028 -0»
>, 2.4. Dcc . 8<>8. O 3?17.
,, 4>Apr. 8 , >. n 20,.
„ 2 >. Oct . 6 lb. N 4923.

2 tens.

Hkth. am lo . Rpe. 8 >4. u 1702.

„ „ 8. Scp- 8 i5. u 4467.

3 Len s.

Hkth. am 9. 2 än . 808. O 54.

o . Besondere Ausweise.
1. Ueber*Vermehrung und

Verminderung der einheimi-

Ar
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jetzt conscribirt werden . Eben so nimmt die Rubrik:  Abgegangen zum Militär-
Dienste , nicht nur die zu den verschiedenen Waffengattungen der aktiven  Armee,  sondern

auch die zur Reserve und Landwehr gestellten und assentirten Leute , darin die angestellten
Officicre und sonstigen Militär - Parreyen auf , welche vorher conscribirt waren , nun aber
in dem Stande der Regimenter geführt werden.

Eingewandert aus diesem oder aus einem anderen conscribirt en
Erb lande  sind jene , die mit obrigkeitlichen Entlaßscheinen von einem anderen Orte waS

immer für eines conscribirten Erblandes sich in die eben conscribirt werdende Ortschaft seit

der letzten Revision übersiedelt , oder sonst zur einheimischen Bevölkerung derselben gualificirt
haben , z. B . alternlose Knechte.

Eingewandert aus einem unconscribirten Er b lande.  Diese Rubrik

ist für solche aus Ungarn oder aus anderen nicht conscribirten Erblanden gebürtige Menschen,
so wie die Rubrik:

Eingewandert aus fremden Staaten  für jene 'Ausländer bestimmt , die

sich seit der letzten Revision in dem Orre nationalisier haben , folglich nun zur einheimischen
Bevölkerung gezählt werden.

Bey den drey Rubriken : ausgewandert mit Erlaub» iß,  ist zu bemerken,
daß kein Unterthan befugt ist , in ein anderes Erbtand , noch weniger in fremde Staaten zu

übersiedeln , ohne hierzu die gehörige Erlaubnis ) erhalten zu haben , wovon in dem folgen¬

den Abschnitte ausführlich gehandelt werden wird.
Diese drey Rubriken unterscheiden übrigens die Menschen , je nach dem die anderwär-

tige Nationalisirung , die Dienstverdingung von Aelternlosen , der Uebertntt in einen geistlichen
Orden u . s. w. , in ein anderes conseribir tes  oder in ein unc onscri b i rte s Erb¬

land  oder in fremde Staaten  geschehen ist.
Die Rubrik : Ausgewandert ohne obrigkeitliche Bewilligung , un¬

bekannt wohin  ist für jene bestimmt , die sich durch heimliche Entfernung dem einhel¬
mischen Bevölkerungsstande wirklich entzogen haben . Keinesweges sind aber hierher Menschen

zu zahlen , deren noch lebende Aeltern oder Anverwandte vorgeben , sie hatten sich , ohne

daß man wüßte wohin , vom Hause entfernt , weil dieses oft nichtige Vorwände sind , um
taugliche Bursche in Vergessenheit zu bringen , und der Conscription auf immer zu entziehen.
Derley Menschen bleiben daher im Aufnahmsbogen classisicirt , und werden nur unter die

Abwesenden ausgeworfen.
Uebrigens ist dieser Ausweis , welcher bey der ersten Aufnahme nicht auSgefertigt

werden kann , dagegen bey der folgenden Revision auf das verläßlichste verfaßt werden muß , Hkth. amir . Dec. »»?- v

als ein Haupt - Act zu betrachten , welcher auch die Richtigkeit des Summariums erproben Htth. am- 5. Sct . «°4-
und damit überein stimmen muß.

Die Vermehrung und Verminderung der weiblichen Bevölkerung  wird durch
Vergleichung  der alten und neuen Su m m a ri e n ohnehin im Allgemeinen  er¬

hoben . Ein näheres Detail darüber ist in Bezug auf die Militär - Conscription nicht
nothwendig.

Wenn sich bey einem Orte eine ung ew öhnl  ich e V e r m e h r ung  oder Vermin¬
derung  zeigt , so ist die Ursache davon in einer Anmerkung diesem Ausweise beyzusetzen,
z. B . neue Ansiedlungen u . s. w. , oder durch Feuer und Wasser zuGrunde gegangeneHäuser,

durch ansteckende Krankheiten eingerissene Sterblichkeit u . s. w.
H. 880.

8 . D i e m i t oder ohne Pension ausgetretenen Offi  e i e r e und W i l i- Ucvei.- ausgetretene üfficic-

t är - P a r t s y en , so wie die Witwen und Waisen  vom M i l i tä  r werden in das Ver - ^ ^ Ŵ i'en' ' ^ "
zeichniß Nr . 2 eingetragen , wozu jeder seine dahin gehörigen Personal -Umstände der Conscrip - Hkth. am -5. Oct. 8«4-
tion schriftlich einzusenden hat . Nur in g röße r en Städten,  z . B . Wien , Prag u . dgl ., ^

und in Festungen , wo das Personal diese Tabellen führen muß , sollen die conscribirenden
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Offrcieve zwar auch derley vorfindige Militär - Personen mit Aufenthalt '/ Charge / Nahmen
in dieses Verzeichnis ; eintragen , auch / wenn es nöchig ist / die letzte Rubrik desselben aus¬

füllen , die übrigen Rubriken aber leer lassen , und darin bemerken , daß ohnehin das Nöthlge
m dem Verzeichnisse des betreffenden Platz - oder Festungs -- Commando erscheine.

Die Leibesgebrechen dürfen nicht aus einander gesetzt , sondern es darf nur jener

Defect bezeichnet werden , wegen dessen sie ausgetreten sind , wenn sich die Gebrechen auch
rn der Folge gebessert hätten , und der Betreffende wieder beym Militär zu dienen wünschet.

Bey denen , welche quittirt haben , bleibt diese Rubrik leer . In Ansehung der Witwen
und Waisen  gehören alle eine Pension Genießenden hierher.

Der conscribirende Officier hat genau zu erheben , ob sie noch ain Leben , ob die Er-

steren nicht wieder - verheiratet , und ob die Letzteren versorgt sind. Die nicht p ensronrr-
ten Militär - Witwen und Waisen  gehören nur in so fern hierher , als sie um eine

Versorgung ansuchen.
Bey jeder Revision wird das in der nächst voran gegangenen Revision verfaßte dreß-

fallsige Verzeichniß mitgenommen , um die Anzeige der Verstorbenen  oder der in einen
anderen Bezirk U e b e rsie  d e l t en  nicht zu vergessen.

Ueber Patcriral-Invaliden
Htth. am ?5. Oct. 8<?4.

A. 3.

§. 88l.

e . Für die Paten tal - Inv aliden,  das ist : für jene invaliden Unter - Officiere
und Gemeine , welche laut einer in Händen habenden Urkunde der Invaliden - Häuser bloß

die Löhnung aus der Invaliden - Caffa genießen , und sich auf dem Lande aufzuhalten die Be¬
willigung haben , ist das Verzeichniß Nr . 3 bestimmt.

Jedes Dominium muß die bey demselben patentmäßig angewiesenen Invaliden dem

conscribirende, ; Officier anzeigen , damit keiner der Revision entgehe.
Die Umstände dieser Leute sind genau zu untersuchen , und besonders zu erheben , ob

sie nicht etwa in einer Versorgung stehen , wodurch sie den Invaliden -Gehalt entbehren könn¬
ten , oder ob sich ihre körperlichen Gebrechen nicht etwa in der Art gebessert haben , daß sie

wieder zu einem Militär - Dienste tauglich sind.
Wenn den Invaliden - Häusern d i e se j ah rlich en V erz eich ni sse der Patental-

Invaliden zukommen , so haben sie nachzusehen , ob keiner darin ausgeblieben ist , und jene,
die nicht ersichtlich gemacht wurden , dem betreffenden Bezirks -Commando bekannt zu machen,
um ihre Existenz bey der nächsten Revision zu eruiren . Die Urkunden der Patenral - In¬
validen werden bey der Revision ein - für allemahl von dein conscribirende, ; Officier mit

Vicki bezeichnet . Jeder neu zuwachsende Patental - Invalid aber hat sich in der Conscrip-

Hkth.am b. N°v. 8°s . v39 6. tions - Kanzelley zu melden , wo seine Urkunde vidirt , und er sogleich in dieses Verzeichniß

eingetragen wird^
Damit die Ev id e n t - H altu ng der Paten t al - I  n va lid en  möglichst gesichert

werde , so müssen die Urkunden  derselben von den Dominien  oder Bezirksherr¬

schaften,  unter welchen sie sich aufhalten , in Verwahrung genommen werden , wodurch
das beständige Hin - und Herziehen dieser Leute , ohne Vorwissen der Dominien  verhin¬
dert , und diese in den Stand gesetzt werden , eine verläßliche Consignation derselben dem
Kreisamte  einzusenden , aus welcher der Conscriptions - Revisor,  nach ihm gesche¬

hener Mittheilung , das Protokoll über diese Leute mit der möglichsten Genauigkeit

führen kann.
Das Dominium,  wohin der Invalid  angewiesen wird , muß von dieser Anwei¬

sung durch das Kreisamt  verständiget werden , weil , es sonst leicht geschehen könnte , daß
der Invalid zu dem angegebenen Dominium nicht gelangt , daß er folglich , wenn man ihn

haben will , nicht ausfindig gemacht werden könnte , und daß hierdurch der Zweck der Evidcnr-
Haltung dieser Leute verfehlt würde.

Die Dominien  sind aber verpflichtet , für den Fall , als ein dahin angewiesener

Invalid binnen Tagen oder in einer sonst nach dem Verhältnisse der Entfernung zu b»-
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tleber Militär -Beurlaubr̂ -
Hkth. «M r5. Ott . So-j.

rechnenden Frist in seinem  Bestimmungsorte nicht eintreffe , davon dem  Kreis»
amte zur weiteren Verständigung des  Regiments die Anzeige zu machen.

Die Verminderungen , welche sich mit den Invaliden in einem K r e l s b e z i rke erge¬

hen , haben die Kreisamter  in jedem Monathe den W erbbe  z irk  s - N e v i so ri  a-
ten  mirzuthcilen.

Dw allenfalls gegründeten Beschwerden der Patental - Jnvaliden  und andere Hkth. am , 5. Ott . s«r . .

erhebliche Umstände , welche nicht m die Rubriken gehören , werden in die Anmerkung aus¬
genommen . Auch von diesem Verzeichnisse muß bey jeder Revision das bey der nächst voraus
gegangenen Revision verfaßte dießfallsige Verzeichniß mitgenommen werden.

z. 882.
ä . In das Verzeichniß Nr . 4 über die im Civil un terge brachten Gold a- UeSer die im Civil umer- »?

tenweider und Kinder  gehören jene Soldatenweiber und Kinder , welche m eine Aachen, So -dtttEnblr un»
Civil - Versorgung oder in die Lehre beym Provinciale übernommen worden sind , um von Hkth. an, -5. Ott . s°4.

ihrer Eristenz die Bestätigung zu erhalten . ^
Die General - Commanden werden daher , so oft sie ein Soldatenweib  oder Kind

in eine solche Versorgung oder in die Lehre bringen , immer das Bezirks - Commando davon
verständigen , damit die Conscriptions - Kanzelley die dießfallsige Vormerkung machen könne.

tz. 883.

e . Jeder auf eine bestimmte Zeit , oder bis zur Epercier - Zeit , oder bis zur Einberu¬
fung beurlaubte Soldat von was immer für einer Truppengattung hat gleich nach dem Em-
»reffen in seinem Urlaubsorte seinen Paß entweder selbst zur Vidirung und Protocollirung auf

die Conscriptions - Kanzelley zu bringen , oder solchen durch sein Dominium  zu diesem
Ende einzusenden , wofür die betreffenden Obrigkeiten verantwortlich sind.

Es sollen demnach die Ortsvorfteher  oder Gemeinderichter  durch die Domi - Hkth. am 6. Nov. s<>6. v »y5s.
^ ^ e - ,, „ ro. NvV. 8-7. v 7<>5o.

nien oder Bezirksherrschaften bey eigener Verantwortung verhalten werden , kernen Beur¬

laubten im Orte zu dulden , dessen Paß nicht von dem Dominium , in welchem er sich auf¬
hält , vidirr ist ; und da jeder Beurlaubte nebst seinem Passe noch einen Urlaubszrttel
vom Regiment mit bekommt , so soll dieser letztere ihm von dem Ortsvorsteher oder Gemeinde¬

richter abgenommen und dem Dominium zugestellt werden , welches aus diesen Zetteln eine
Consignation über alle in seinem Distrikte befindlichen Beurlaubten , mit genauer Bemerkung

des Regiments und der Urlaubszeit , fortwährend führt , und diese in jedem Monathe
mit Docirung des Zuwachse s und Abganges dem Kreisamte  einzuschicken hat.
Das Kreisamt wird diese Consignation von allen Dominien des ganzen Kreises sammeln,

und sie sodann gleichfalls in jedem Monathe dem Co nscriptions - Revisor  mit¬
theilen , damit derselbe in den Stand gesetzt werde , über sämmtlrche Beurlaubte des ganzen
Conscriptions - Bezirkes ein verläßliches Protokoll zu führen , um von ihrem Aufenthalte in

fortwährender Kenntniß zu seyn.
Uebrigens hat dasjenige , was wegen Evident '- Haltung der Patental - Invaliden §. 88»

weiters gesagt wurde , auch hier seine Anwendung.
Bey der Conscription werden die Beurlaubten weder in den Aufnahmsbogen , noch in Hkrh. am «5 Ott 804.

die Fremden - Tabelle , sondern bloß in dieses Protokoll eingetragen , und ihrePässe vidrrt,

dieses noch nicht geschehen ist.
In der Rubrik : Urlaubszeit  wird angezeigt , auf wie lange sie Urlaub haben.
Was die nach Ende eines Krieges auf unbestimmten Urlaub  entlassene Mann - Hkth. am ,s . Jä »,. «-.«. 0 77.

ichaft von der Stabs - Infanterie betrifft , so sind diese Leute nunmehr nicht mit Pässen , " " - -
sondern mit Certificaten bey ihrer Entlassung auf Urlaub zu versehen , welche ihnen jedoch
bey der Conscription  nicht abgenommen werden dürfen . Diese Leute sind nicht mehr Hkth. am -s. Ott . s°4.
als Beurlaubte zu betrachten , sondern wie andere Menschen vom Civil zu classificiren.
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684.
Uebcr die Bäcker- , Mülter-

und Binverbursche.
Hkth . am - 5. Oct . 604.

L Die  Bsscker - , Müller - und Binderbursche , sowohl  In - als  Auslän¬

der , kommen in das Verzeichniß Nr . b . Wenn einige derselben schon als  Militär - Ver-

p f l e g s b ä cke r gedient haben , so ist dieses im Änmerkungsfache anzuzeigen.

h. 865.
Ueber die zeitlich Vefreyten-

Hkth. «m -S. Dct . 804,
In das Verzeichniß Nr . 7 werden die zeitlich Befreyten,  das ist ; alle

jene , welche in dieser Rubrik des Aufnahmsbogens und der Fremden -Tabelle erscheinen , aus¬
genommen.

Den Kreisämtern sind über die Studierenden  aus dem Kreise , dann über das

Arbeits - Personal bey den eben auch in dein Kreise vorhandenen k. k. Aerarial - sowohl , alS

Privat - Gewerkschaften , Fabriken und Manufacturen jährlich die Verzeichnisse , mir Unter¬
scheidung derjenigen , we . », (nach der im tz. 853  enthaltenen Vorschrift ) als zeitlich Be¬

freite , und welche nicht als solche zu classificiren sind , ' einzusenden!
Das Kreisamt hat deinBezirks - Commando dieses Verzeichnis ; zllzustellen , und allen¬

falls den Dominien die betreffenden Auszüge mitzutheilen.
Auch jeder andere zeitlich Befreyte  muß ein von seinem Vorsteher oderGewerbs-

rnhaber ausgefertigteö Zeugniß seiner Befreiung beybringen , oder seinen Äeltern , in
deren Aufnahmsbogen er classifici ' rt  wird , z u sch i cke n.

Diese Zeugnisse müssen von dem K r e i s a m t e und Militär g e m e ins ch aft l i ch

bestätiget seyn,  durch welche Behörden auch in zweifelhaften , mchr ausdrücklich be¬
nannten Fällen , nach dem Geiste der dießfallsigen Vorschrift,  entweder für oder 'gegen

die zeitliche Befreyung des betreffenden Individuums die Entscheidung  geschieht.
Bey den Fabriken und jeder Industrial - oder Provincial - Beschäftigung sind jene,

welche bloß der Zahl nach  erforderlich sind , genau von denjenigen zu unterscheiden , welche
ihrer persönlichen Eigenschaften und Kenntnisse  wegen dabey nothwendig
sind . Nur diese letzteren können Nach Vorschrift des -tz'. 648 unter die zeitlich Befreyten aus¬
genommen werden.

UebrigenS wird die ' bereits bestehende Atiordnung , daß alle Gattungen von Industrial-
und Pröbincial - Beschäftigungen sich so viel möglich mit solchen arbeitsfähigen -Menschen

versehen sollen , die zum Militär - Dienste nicht tauglich sind , hiermit erneuert . -

Ueber die zum Dienste Dor-
gemerkten.
Hkth. am rZ. 2 ct. 804.
MiUisteriüle vom >S. Nov . 3o4.

Htth -am ü. 2 un- 807«v r 36 S.

tz. 886. ' ' ^
ch. In das Verzeichniß Nr . 6 werden nach Vorschrift der M . 658  und ÄZ9 die zum

Dienste der Regimenter und Corps  V 0 rg  e m e r k t en  eingetragen.
So sehr die Conscriptions - Commission darauf zu wachen hat , daß dieser Rubrik nie¬

mand entgehe , und jeder ohne Ausnahme , welcher vermöge der Vorschriften dazu geeignet

ist , in diese beyden Rubriken ausgeworfen werde , und keiner aus Nebenabsichten darin aus-
Lleibe , eben so genau muß sie auch darauf sehen , nur Menscherssvon einem gesunden und dauer¬

haften Körperbaue , die wirklich zum Militär -Dienste oder zur activen Armee , öder zu der Re¬
serve tauglich sind , dahin einzutragen . Schwäche oder vorüber gehende Kränklichkeiten , von
welcher die Herstellung noch zu hoffen ist , schließen bey sonstigen entsprechenden Umständen
vor der Eintragung in dieses Verzeichnis ; nicht aus , indem mit der Classification zum Mili¬
tär - Dienste nicht auch die Stellung dazu unmittelbar verbunden ist. Auch die conscribirten
Aelternlosen , welche in der Rubrik der Fremden - Tabelle zum Dienste ausgeworfen sind,
werden in das Verzeichnis ; ausgenommen , ohne Rücksicht , ob sie ein h e im i sich oder fremd
aus andern conscribirten Bezirken oder Landern sind.

In dem Qualjficrrcki ons - Fache  dieses Verzeichnisses muß bey jedem Indivi¬

duum angemerkt werden , ob es ledig , v er h eirat  h et, mit  oder ohne Kinder,
oder Witwer mit  oder ohne Kinder  sey .. .
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h. 867.

i) Die zu einem anderen Orte des nähmlichen Bezirkes gehöri¬

gen / zum Militär anwendbaren Individuen.

In dieses Verzeichnis ; werden von denjenigen , welche in dem nähmlichen Bezirke zu
einem  anderen Orte oder zu einer anderen Herrschaft , als wo sie bey der Conscrip-

tion angetroffen werden , gehören , nur solche Menschen eingetragen , welche zum Militär-
Dienste anwendbar  sind , sie mögen nun in der Fremden - Tabelle , unter den A eltern¬
losen  oder in der Rubrik : Fremde a u s d e m näh m lich e n B e z i rke,  erscheinen.

Auch die auf gleiche Art bey der Conscription sich vorfindenden Reserve - oder Landwehr-
männer werden m dieses Verzeichnis ; ausgenommen . Bey diesen muß in dem O.ualifications-
Fache bemerkt werden : Reserve - Mann,  L an  d we  h r m an  n.

tz. 883 .

k ) In das Verzeichniß Nr . 10 über die zu einem anderen Bezirke des

nähmlichen oder eines anderen conscribirten Landes gehörigen In¬

dividuen männlichen Geschlechtes  gehören ohne Unterschied alle jene , welche
in den beyden Rubriken der Fremden - Tabelle : Fremde aus anderen Bezirken
dieses Landes und Fremde aus anderen conscribirten Erblanden  aus¬

geworfen sind ; desgleichen die dahin gehörigen Aelternlosen , welche m der Fremden - Tabelle
classificirt sind , und noch wirklich zu Dominien anderer Bezirke gehören.

Auch die bey der Conscription sich vorfindenden , zu anderen conscribirten Ländern gehörigen
Reserve - und L an d wehr Manner  müssen in dieses Verzeichnis ; ausgenommen und

in dem O.ualifications - Fache bemerkt werden : Reserve - Mann , L andw ehr  m ann.
In die beyden Fremdenverzeichmsse Nr . y und ro gehören keinesweges die Frem¬

den aus unconscribirten Erblanden , noch die Ausländer.

Die richtige Qualificirung der Fremden,  vorzüglich der zumMilitär - Dienste
Anwendbaren , ist von besonderer Wichtigkeit , indem dadurch erhoben wird , wenn Abwesende
als Deserteure angegeben werden , die es nicht sind.

Auch muß in der O.ualification die zeitliche Befreyung dieser Fremden angezeigt werden.

Bey Eintragung des Geburtsortes ist zu bemerken , daß , da die Landleute den Gebrauch
haben , sich nur von der nächsten Stadt oder von ansehnlichen Ortschaften her zu nennen,
welche bey ihrer Heimath liegen , der Bedacht zu nehmen ist , immer den eigentlichen Ge¬

burtsort jedes Fremden êinzuschreiben , der auch nur eine Mühle oder ein Meierhof seyn

kann , wenn diese anders einen besonderen Nahmen führen . Die gleichlautenden Nahmen
der Ortschaften sind wohl zu unterscheiden , auch bey mehreren gleichen Nahmen die Unter¬
scheidungszusätze beyzufügen.

Die Pässe und Kundschaften der Fremden werden bey der Revision untersucht , und von

den; conscribirenden Officiere mit Vicki und mir dem Datum bezeichnet, zum Merkmahle , daß
sie bey der Conscription wirklich erschienen sind.

Die Obrigkeiten und Behörden haben demnach jenen Leuten , denen sie Pässe ertheilen,
jedes Mahl zu bedeuten , daß sie diese Pässe , oder ihre Kundschaften von der Conscriptions-
Commrssion vidiren lassen müssen , widrigen Falls dieselben als ungülrig Ungesehen und be¬
trachtet werden würden.

In den Kundschaften der Handwerksburschen , welche von Innungen ausgefertigt wer¬
den , muß eben so , wie es bey den Pässen geschieht , die genaue Personsbeschreibung einge¬
rückt werden.

Jene Menschen aus conscribirten Erblanden , welche nicht mit legalen Pässen versehen,
desgleichen Ausländer und zu unconscribirten Erblanden gehörige Menschen , welche des ver¬

dächtigen Müßigganges überwiesen sind , werden als Vagabunden zur politischen Untersuchung,
unter gerichtlicher Begleitung , nebst einer schriftlichen Meldung in die betreffende Kreisstadt

abgeschickt. Diejenigen hiervon , von welchen bey der Untersuchung , auf eine glaubwürdige
Band i. « 1
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Uebcr die zu einem anderen
Orte des nähmlichen Bezirkes
gehörigen , zum Militär an¬
wendbaren Individuen.
Hkth. am 25. Oct.

Hkth. am y. Oct . 8- >. N

Ueber die zu einem anderen
Conscriptwns -Vezirke gehöri¬
gen Individuen des männli¬
chen Geschlechtes.
Hkth. am 26. Oct . 6o§.

R,-. 10.

Hkth. am 9. Oct . 8,1 . R z- jo.

Hof-Decrct vom 2b. Dec - 807.
Hkth. am i5. Iän . 8o3. O 7g.

Hof-Decret vom,Aug . 80g.

Hkth. am 25. Oct . 80H.

Hkth. am 21. Apr . 6o5. v 8gg.
» » >2. Dcc . 807 . O i -jo.
», „ 26 . Sep . 3 l Z. N/j 556 .
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Hkth. üMrö . Skp . 8o3.0 235,1.

Untersuchung über die vor
erfüllter Eapitulations - Zeit
vom Militär Entlassenen.
Hkth. am r5 . Qct - 8«z.

Orts - Mehstands- Tabelle.
Hkth. am -s. Oct. S--4.

r.

v. Hauptstück. r. Abschnitt.

Art dargethan wird / daß sie Ausländer oder unconscribirte Inländer und noch nicht nationa-
lisirt sind , können weder zum Dienste vorgemerkt , noch zu Recruten gestellt werden , und
wenn sie die Bewilligung zum Aufenthalte da , wo sie vorgefunden werden , nicht durch Zeug¬

nisse erweisen können , sind sie als Vagabunden mittelst Schubes m ihre Provinzen ab¬
zuschicken.

Die Inländer hingegen , welche gleichfalls ihren Aufenthalt nicht mit legaler obrigkeit¬
licher Bewilligung rechtfertigen können , sind auf Rechnung des apprehendirenden Domi-
niums zum Militär zu stellen.

Bey Verfassung dieses Verzeichnisses ist zu beobachten , daß die Rubrik : Fremde

überhaupt,  die Classifications - Rubriken zu controlliren , und daher alle in diesen letzte¬
ren ausgeworfenen gleichfalls aufzunehmen habe , sonach z. B . der Nachwachs unter die Un¬
anwendbaren , sowohl als auch unter die Fremden überhaupt einzutragen sey.

tz. 88 <).

1) Während der Conscriptions - Revision ist genau zu erheben , ob die vor er¬

füllter Capitulationö - Zeit entlassenen Soldaten dem Zwecke ihrer
früheren Verabschiedung entsprechen,  das ist:

Ob diejenigen , welche steuerbare Wirtschaften oder ein zunftmäßiges Gewerbe ange¬
treten haben , dieselben noch persönlich betreiben . Zu diese»« Ende wird den conscnbirenden
Officieren ein Auszug aus dem Concertations - Protocolle mitgegeben , auch der Beamte,
welcher das politische Conscriptions - Buch führt , über jeden solchen Entlassungsfall von dein
Kreisamte verständiget , um bey der Conscription mit Genauigkeit gemeinschqftlich darauf
zu sehen , und zu erheben , ob dre Bedingungen solcher früheren Entlassungen , so wie auch je¬

ner gegen Offerte , etwa nicht bloß erdichtet und maskirt waren , auch ob sie wirklich erfüllt
wurden und noch erfüllt werden . Sich dießfalls zeigende gesetzwidrige Vorfälle sind dein Re¬
giments - Commando und dein Kreisarnte specifisch anzuzeigen.

v.

Erhebung des V i e h st a u d e s-

§. 6yc >.

So wie in einem Orte die Bevölkerung  aufgenommen ist , wird sogleich auch

der daselbst vorhandene Viehstand erhoben , wozu die Orts - V ieh stand s - Tabel  l e

(F o r m u lar  I ) bestimmt ist.
Auf dieser Viehstands - Tabelle werden gleich oben die Jahreszahl und die Num¬

mer des Bogens  eingeschrieben , indem mancher Ort mehrere solche Bogen erfordert,
welche nach der Reihe nummerirt werden müssen.

Zu dem Worte Herrschaft  wird hier immer die O rt s ob ri g ke it beygesetzt, weil

oft in dem nähmlichen Orte die Grundobrigkeiten sehr verschieden sind.
Die übrigen Aufschriften wurden bereits bey dem Aufnahmsbogen erkläre.

Die Häuser - und Wohnparteyen - Nummer der Vieheigenthümer werden , vom Hause
Nr . r angefangen , nach der Ordnung neben ihren Nahmen eingeschrieben.

Uebrigens versteht es sich von selbst , daß jenes Haus oder jene Wohnpartey , welche

kein Vieh halt , dazwischen auszubleiben hat.
Das Haupt einer Haushaltung ist gewöhnlich der Eigenthümer des vorhandenen Viehes;

sollte das Vieh aber auch Mehreren gemeinschaftlich angehören , so ist doch bloß dessen Nah¬

men hier einzutragen . Jedoch können auch unter der nähmlichen Wohnparteyen -Nummer meh¬
rere Vieheigenthümer zugleich zu erscheinen haben , wie aus dem Formulare I Haus Nr . 16

zu ersehen ist , wo die Maria  Sch wer  d zwar zur Wohnpartey Nrs . r gehörig ist, je¬

doch Ein Stück Vieh für sich besitzt.
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Die Rubrik:  Füllen von 1 bis 3 Jahren ist in drey Rubriken zu theilen , Hkth. am 3. Der . 804. v37,,.

und darin sind die ein - , zwey - und  dreyjährigen besonders ersichtlich zu machen . Uebrigens

sind die Rubriken der Viehstands - Tabellen an sich klar.
So wie in den Summarien , eben so muß auch in den Viehstands - Tabellen das Hkth. an, y. 3än . 8°8. v 54.

Vermehrte  oder Verminderte,  unten angesetzt , und in der Bezirks - , dann Lan¬

des - Viehstands - Tabelle die ausgefallene Bezirks - Summa kreisweise docirt werden.
Eben so ist auch in den Viehstands - Tabellen mittelst einer Anmerkung beyzusetzen , wie

viele Pferde zum Zuge und wie viele zum Packen tauglich sind.
Aus den Orts - Viehstands - Tabellen werden die Sections - , aus diesen die Bezirks - ,

und hieraus die Landes - Viehstands - Tabellen K , I - , M verfaßt , endlich aus letzteren die ^ m. n.

Haupt - Tabelle N zusammen gesetzt.

tz. 8yi.
Unter die allgemeine Rubrik der Pferde  werden alle vorhandenen Pferde , ohne Aufnahme der Pferde.

— „ ^ . , » . Hkth. am rö . Oct . 804.
Rücksicht , wem sic gehören , von den Fullen von 1 bls 3 , dann von 3 O a h r
alt angefangen,  unter die tauglichen aber nur diejenigen Pferde eingetragen , welche
vermöge des in dem folgenden h. enthaltenen Unterrichtes darunter gehören.

Zu diesem Ende laßt man bey der Revision die Pferde auf einem bequemen Platze in je¬

dem Orte zur Beaugenscheinigung vorführen , wobey auch diejenigen , welche zum Kriegs¬

gebrauche  classificirt werden , zu untersuchen und zu messen sind . ^
In der Stadc Wien und in anderen großen Städten ist weder eine Vorführung , noch Hkth. am - Oct. 807. v —

eine Messung der Pferde vorzunehmen , sondern sie sind nur in die daselbst bestehenden Con-

scriptions - Zettel einzutragen.
Uebrigens ist bey Classificirung der Pferde jede Hacklichkeit zu vermeiden . Hkth. am 2°. 2 än. 3.°. n 82.
Das übrige Vieh wird bloß nach verlässigen Angaben summarisch in die Tabelle aufge - Hkth. am 25. Oct. 804.

nommen , welche , so wie das Ortschafts - Summarium , jährlich neu verfaßt werden muß.
Zu den Ochsen werden Zug - und Mastochsen,  zu den Kühen aber keinesweges

die Kälber gezählt.
In den Classifications - Rubriken der tauglichen Pferde bedeuten die Buchstaben

H , Sk , W Hengste , Stuten , Wallachen.  ?
Die Orts - Viehstands - Tabelle wurde des hinlänglichen Raumes wegen auf jeder

Seite doppelt gemacht , weßwegen von Hälfte zu Hälfte und von Seite zu Seite mit Ikarus
und 3 'ran 8latu 8 der Uebertrag geschieht , bis alles Vieh in einein Orte ausgezeichnet ist,
und dann die Summa  gezogen wird.

§ . 892.

Die Eigenthümer der zum Kriegsgebrauche tauglichen Pferde  sind verpflichtet,

sie im Falle des Erfordernisses gegen die ausgemessene Bezahlung unweigerlich an die Armee
abzuliefern . Wer diese Pferde abzugeben hat , hängt von dem Ermessen des Politicums ab.
Von Seite des Militärs ist bloß darauf zu halten , daß der Bedarf bedeckt wird . Nur ist zur

Schonung des Conscriptions - Standes , und um dem Ackerbaus keine unentbehrlichen Pferde

zu entziehen , nicht bloß auf die Pferde des Landmannes , sondern vorzüglich auf jene der
Bürger , Müller , Wirthe , Fleischer , Brauer , Fuhr - und Handelsleute , der Klöster , Pfar¬
rer und Beamten , ferner auf Pferde der Adeligen und Geistlichen von höherem Range , in so

fern die letzteren sie nicht ausdrücklich zu ihrem eigenen Gebrauche nöthig haben , der Antrag
zu machen , wornach sich sowohl von Seite des Politicums als des Militärs immer genau
zu achten ist.

Den Eigenthümern der zum Kriegserfordernisse classificirten Pferde steht es frey , mit
denselben nach Gutbeftnden ferner zu schalten und zu walten , und es muß jedermann der
Wahn benommen werden , als wenn durch die Classificirung der Pferde der Handel und
Wandel mit denselben gehemmt wäre.

Zum Kriegsgeörauche taug¬
liche Pferde-
Hkth. am 25. Oct . 804.

Land r.
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Bey den zum Kriegsgebrauche tauglichen und claffificirt werdenden Pferden kommt es nicht

auf die schöne Gestalt , auf den feinen Gliederbau , noch auf die Farben an , sondern auf

folgende Gegenstände:
s) Das Alter . Kein Pferd darf unter fünf , und keines über io Jahre alt seyn , wel¬

ches zum Kriegsgebrauche claffificirt wird.
Das Alter der Pferde  wird hauptsächlich an den Zähnen erkannt , und da

es nicht nothwendig ist , das bestimmte I ah r es alte  r eines Pferdes , sondern
nur die Kennzeichen des PferdealterS von fünf bis io Jahren überhaupt zu wessen,
so werden sich die conscribirenden Officiere diese Kenntnis ; leicht verschaffen können.

Die Gesundheit . Um ein Pferd für innerlich gesund zu  hal¬

ten,  muß es munter seyn , Helle und frische Augen , reine und offene Nasenlöcher
haben.

Bey Untersuchung der äußerlichen Gesundheit  muß darauf gesehen wer¬
den , ob das Pferd nicht mit verdächtigen Drüsen , einer alten Wunde , mit Geschwü¬
ren , mit einer verhärteten Geschwulst , besonders an den nervigen und musculösen Thei-
len oder am Wiederriste und am Rücken , noch mit derSchebe behaftet sey ; ob sich fer¬
ner keine Defecte an den Gelenken , als Spath , Korb , Ueberbein , Ningbein u . dgl.
wahrnehmen lassen.

Auch der Dampf  läßt sich äußerlich in den Weichen  erkennen durch das

schwere und lange ausbleibende Athemhohlen.
Noch ist bey Untersuchung der Gesundheit  der Pferde auf folgende Gebre¬

chen sorgfältig zu sehen:
Platthufig , eng - oder vollhufig , ein gar zu tief eingesetzter Strahl , schwach von

Flechsen , knieeng , zwangbrüstig.
Eben so wenig darf ein Pferd in Antrag genommen werden , welches durchtritt,

bärentatzig ist , eine Hornkluft hat , oder dessen vordere und Hintere Füße nicht weit
genug aus einander gestellt sind, und welches also kühfüßig ist, oder sich im Gange kreuzt
und streift , weil diese Pferde im Marsche bald unbrauchbar werden.

Da den Pferden zur Erkennung des Alters ohnehin in das Maul gesehen werden

Muß , so ist zugleich zu untersuchen , wie die Zunge beschaffen sey , weil Pferde mit
einer halben Zunge den übrigen bey der Fütterung nicht Nachkommen , mithin nicht
anwendbar sind, desgleichen dürfen Krippenbeißer oder sogenannte Bahrensetzer , welche

man an den abgestumpften Zähnen erkennt , nicht claffificirt werden , noch weni¬

ger ein Koller oder mit solchen Unarten behaftete Pferde , wodurch sie den Menschen und
anderen Pferden gefährlich werden.

Hingegen sind nachbenannte Gebrechen für unbedeutend  zu halten:
Wenn ein Pferd nur auf einem Auge blind , schlappohrig , vom Kreuze ein wenig

abhängig wäre , an einem ganz unschädlichen Orte ein Ueberbein , einen schlechten
Schweif oder Mähnen hätte , so kann dasselbe als brauchbar angefetzt werden.

Bey einäugigen Pferden darf aber an dem anderen Auge keine Spur oder Anlage

zur Blindheit zu entdecken seyn.
Auf vorübergehende Krankheiten wird bey Classificirung der Pferde nicht geachtet,

z. B . Drüsen oder sogenannte Kehle , jedoch ist diese wohl von dem Rotze zu unter¬
scheiden , welcher eine ansteckende unheilbare Krankheit ist , weswegen ein damit behaf¬
tetes Pferd nach genauer Erkenntnis von Sachkundigen auf Veranstaltung der Obrig¬
keit getödtet werden muß.

Stärke und sonstige Beschaffenheit.

k.) Nur jenes Pferd ist für stark zu halten , dessen ganzer Bau mit seiner Höhe in einem
angemessenen Verhältnisse steht , welches eine breite Brust , einen geraden Rücken , ein

volles starkes Kreuz , derbe Knochen , wohlgespannte Nerven und Flechsen , feste Kniee
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und einen guten , wohlproportionirten Huf hat . Es muß über dieß gut und kurz ge¬

fesselt , und seine Schenkel dürfen nicht zu enge gestellt seyn.
Nur ein solches Pferd ist zur anhaltenden Arbeit , zum Ziehen und Tragen ge¬

schickt. Ins Besondere muß ein Packpferd drey Centner zu tragen im Stande , und
von der hier unten bestimmten Höhe oder Größe seyn ; es darf nicht zu kurz , nicht
platthufig , eingesattelt , blind , am wenigsten dampfig , kein Hengst , auch muß es
ruhig und gelassen seyn.

Das Geschlecht.

v) Wallachen und Stuten sind am angemessensten zum Kriegsgebrauche ; doch können auch
Hengste zur Bespannung der Pontons und Laufbrücken , der eisernen Backöfen und
schweren Artillerie classificirt werden . Jedoch sind ; ene Hengste und Stuten , die zur
Pferdezucht vorzüglich angemessen und gewidmet sind , immer von der Classificirung
zum Kriegsgebrauche auszunehmen.

ä ) Die Größe  oder die Höhe  der tauglichen Pferde wird durch das Pferdemaß
erhoben . Nach dieser und der sonstigen Beschaffenheit und Stärke werden die Pferde
zu diesem oder jenem Gebrauche verwendet.

Zur Bespannung der Artillerie -Haupt -Reserve sind die größten und besten Pferde
erforderlich . Die Stangenpferde müssen völlig 16 Faust , die Vorderpferde aber über
rä '/s Faust messen.

Zur Bespannung der übrigen Artillerie - Reserve , der Regiments - Artillerie , der
Pontons , Laufbrücken und eisernen Backöfen dürfen die Stangenpferde nicht unter
»5 ' /2 , so wie die Vorderpferde niemahls weniger als »5  Faust im Maße haben.

Für Regiments - Proviant - Wagen und Feldschmieden , für Kanzelley - und Cassa-
Wägen sollen die Stangenpferde völlig i 5 Faust und die Vorderpferde 14 ^ 2 Faust
messen.

Auch die für die Artillerie erforderlichen Packpferde müssen 15 Faust hoch seyn.
Zu Reitpferden für die Fuhrwesens - Adjutanten und Unter - Officiere , auch für

gememe Reitknechte , sind Pferde von leichterem Schlage , zwischen 14 bis i 5 Faust
hoch , die besten . Die gewöhnlichen Packpferde zum Zelt - und Kesseltragen und derglei¬
chen sollen i 3 '/r bis gegen »5  Faust , aber nicht darüber messen. Jedoch ist hier über¬

haupt zu bemerken , daß es nichts zu bedeuten habe , wenn allenfalls untersetzten , be¬
sonders tauglichen Pferden 1 oder 2 Zoll an dem vorgeschriebenen Maße abgehen.

Was hier von der Gesundheit und den sonstigen Eigenschaften der tauglichen

Pferde gesagt worden ist , ist größten Lheils auch auf die Maulthiere anzuwenden.
Da jedoch diese ohnehin nicht ' classificirt , sondern nur summarisch angesetzt wer¬

den , so ist keine nähere Belehrung darüber nöthig.
Für die zum Kriegsgebrauche tauglichen Pferde ist ein eigenes Verzeichniß (Nr . 11)

bestimmt , welches aber nur dann bey der Revision eingetragen wird , wenn es vorher

eigens befohlen wurde . In diesem Falle muß darin bemerkt werden , wie viele Pferde
davon zum Zuge , und wie viele zu,u Packen tauglich sind.

Wenn sich eine ungewöhnliche Vermehrung oder Verminderung des Viehstandcs
von einer Revision zur anderen zeigt , so ist die Ursache davon zu erheben und der

Behörde anzuzeigen.
L.

Von der Conscriptions -Buchführnng.
H. 6 g 3 .

Nach geendigter Revision wird in jedem Orte das Orts - Summarium verfaßt , und

zwar durch den conscribirenden Officier und den obrigkeitlichen Beamten , von jedem

,1.

Conscriptions - Buch Sum
marium.
Hkth am - 5. Oct . No/j.

,, „ 6. Nov . 807.
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besonders . Diese  abgesonderte  Ausfertigung der Summarien ist zur Erreichung der Nich¬
tigkeit nothwendig . Am Ende werden die beyderseitigen Arbeiten verglichen und übereinstimmend
gemacht , worauf die Haupt - Summa des Orts - Summariums sogleich in das Sections-

Summarium , und die Summa der Orts - Viehstands - Tabelle in die Sections - Viehftands-

Labelle ( Formular bi ) eingetragen wird , zu welchem Ende die nach ihren Nummern ge¬
reihten Nahmen der Ortschaften sowohl im Sections - Summarium , als in der Sections -Vieh-
stands - Tabelle schon vorher eingeschrieben seyn müssen.

Nachdem dieses geschehen ist , werden die revidirten Aufnahmsbogen , welche nach den
fortlaufenden Nummern der Hauser und Wohnparteyen geordnet sind , sammt der Fremden-
Tabelle , dem Ortschafts - Summarium und der Vlehstands - Tabelle des Ortes zwischen die dazu
bestimmten zwey Deckelblatter gelegt , welche durch angebrachte Bänder an den vier Seiten

zulammen gebunden werden , indem die Aufnahmsbogen nicht an einander geheftet werden
dürfen.

Auf diese Art  wird das Conscriptions - Buch  für jeden Ort doppelt , nähin-
lich von dem Officiere und dem obrigkeitlichen Beamten , gebildet . Bey großen Ortschaften
werden daraus mehrere Bande gemacht.

Auf dein oberen Deckelblatte wird ein kleines Titelblatt angebracht , welches die Nummer
des Bezirkes , der Section , des Ortes und den Nahinen des letzteren erhält ; auch wird , wenn
die Ortschaft mehrere Bände erhält , erster , zweyter Band u . s. w. , darauf angemerkt.

Wenn die Aufnahme der ganzen Section vollendet ist , so hat der conscribirende Offieier
das Sections - Summarium mit allen dazu gehörigen Eingaben auszuarbeiten , diese Acten
zu unterfertigen und dem Regiment (Bezirks - Commando ) zu überreichen . Die Dominien
schicken ihre S u m m a r i e n dem KreisaMte ein.

Die militärischen Conscriprions - Bücher werden dem Regiment und rücksichtlich Con-
scriptions - Bezirks - Commando abgeliefert , die politischen aber bleiben bey den Dominien
aufbewahrt.

Pflichten des Consceiptions-
Revisors und der respectiven
politischen Behörden-

Hkth . den 2S. Oct . So/,.

Nr - 17.

tz. 894.

Auv den eingelangten Sections - und Orts - Summarien , so wie aus den Acten , welche
genau zu revidiren und zu untersuchen sind , wird das Bezirks - und respective Kreis - Summa-

num sammt den sonst dazu gehörigen Verzeichnissen und Eingaben von dem Bezirks - Com¬
mando und Kreisamte abgesondert verfaßt , beyde Arbeiten werden verglichen , und sodann
gleichlautend und unter gemeinschaftlicher Fertigung , einer Seits dem General - Commando,
anderer Seits der Landesstelle eingeschickt.

In den Berichten , welche mit den Summarien und Eingaben an die Landesstelle und
an das General - Commando jährlich eingeschickt werden , ist die Anzeige der Conscriptions-
^lüchtlinge sowohl , als der Vorgefundenen Selbstverstümmler anzuzeigen , auch dabey zu be¬
merken , was mit ihnen geschehen ist.

Die am Schlüsse dieser Vorschrift angebrachte tabellarische U eb er sich t (Nr . 17 ) über
die Verfassung und Einreichung aller Conscripti 'oys - Eing aben  dient
jeder Conscriptions - Behörde zur unabweichlichen Richtschnur.

Diese jährlichen Eingaben müssen bey dem General - Commando und der Landesstelle
längstens bis zum letzten May eines jeden Jahres eintreffen.

Zu diesem Geschäfte wird in jedem Conscriptions - Bezirke ein Officier als beständiger
C 0 nsc r i p t i 0 ns - N e v i s 0 r angestellt.

Dieser wird durchgehends in allen Conscriptions - Bezirken aus dem Stande des Regi¬
ments , dem der Bezirk angewiesen oder zugetheilt ist , vom Ober - Lieutenant abwärts genom¬
men , von dem Regiment vorgeschlagen , und nach der von dem Conscriptions - Direktor mit
ihm vorgenommenen Prüfung von dem General - Commando bestätiget.

Dieser Officier bleibt von dem gewöhnlichen Regiments - Dienste befreyt , um diesen

-Al yästen ausjchliepend obzuliegen ; er wird auch im Kriege ohne Nachtheil seines Ranges
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super,numerär geführt , und außer besonderen Fallen bis zu seiner Beförderung zum Capitän-

Lieutenant nicht abgelöset . ^ -
Derselbe muß in dem Conscriptions - Geschäfte auf das genaueste bewandert seyn ^ hin¬

reichende Fertigkeit in Aufsätzen besitzen , und die Sprache des Landes , wo er verwendet wird,
vollkommen inne haben . Er führt in dem Standorte des Kreisamtes , da aber , wo das Re¬

giment in seinem eigenen Bezirke bequartiert liegt , in jenem des Regiments - Commando , die
Conscriptions - Kanzelley , woselbst die militärischen Conscrivtions - Bücher des Bezirkes

sectionsweise aufbewahrt , die nöthigen Protokolle nebst einem alphabetisch gereiheten monath-
lichen Verzeichnisse über die Conscriptions - und Recrutirungs - Flüchtlinge , mit Bemerkung

ihres Nationals und des Tages , wann sie citirt worden sind , geführt , und alle diejssallsigen
Geschäfte abgethan werden.

Der Revisor hat vor der Revision sowohl die Sections - Summarien und Sections-

Viehstands - Tabellen , als alle sonstigen individuellen Verzeichnisse für jede Section so auSzu-

fertigen , daß sie die conscribirenden Officiere nur mittragen dürfen ; diese aber hat er über alle
Gegenstände genau zu belehren , und eine Section selbst zu conscribiren . Nach und nach hat HM - am - . 3än . s«s. o S4-
der Conscriptions - Revisor alle Sectionen zu conscribiren , um die etwann eingeschlichenen
Fehler zu berichtigen , und sich die vollkommene Kenntniß des ganzen Bezirkes zu verschaffen.

Das Land hat die Unterkunft des Conscriptions - Revisors und seiner Kanzelley aus dem HM - am -5. Lcr. 3»4-

Militär - Beguartierungs - Fonde zu bestreiten . In jeder Conscriptions - Kanzelley wird ein
beständiger Schreiber angestellt , welcher aus dem Stande des betreffenden Bezirks - Regiments,
vom Corporal abwärts genommen und im Kriege supernumerär geführt wird.

Zu solchen Schreibern sollen vorzüglich von jenen ausgemusterten Erziehungsknaben,

welche wegen Mangel des Wachsthums oder wegen geringer Defecte zum Compagnie-
Dienste nicht zu verwenden sind , die geschrckresten ausgewählt und affentirt werden.

^ Der Conscriptions - Revisor und dessen Schreiber sollen nie zu gleicher Zeit abgelöset

werden , damit der gleichmäßige Gang des Geschäftes nicht unterbrochen werde.
Da , wo das Regiment in seinem Bezirke nicht für beständig dislo-

eirt ist , hat dasselbe drey Unter - Officiere und fünf und zwanzig Ge¬
meine an den betreffenden Conscriptions - Revisor abzugeben und

commandirt zu führen. ^ ^
Nur in dem Falle , wenn das Regiment von seinem Bezirke weit entfernt , und wo es Mh am -°.Ma» «»7. v " 49,

besonders nöthig ist , kann in Folge der General - Commando - Bewilligung noch ein Unter-

Officier aus dem supernumerären Stande der Regimenter zu dem Bezirks - Commando com¬
mandirt werden . Die Unter - Officiere sind als Conscriptions - Schreiber zu verwenden.

der Conscriptions - Kanzelley selbst muß eine al pH a b eti sch e T a b e lle sä m m t- MH . am -5. Lct.

liche7zu dem Bezirke gehörigen Ortschaften  mit beygesetzten Orts - und Sec¬
tions - Nummern aufgehangen seyn.

Aus den länderweise verfaßten Fremden - Verzeichnissen Nr . i o , welche nach jeder Con¬

scription bey den Bezirken circuliren , ist auf jeder Conscriptions - Kanzelley das Verzeichniß
der in anderen Bezirken vorg - fundenen jährlich zusammen zu letzen , um hiernach die Conjcrip-

tions - Bücher zu berichtigen , und die Abwesenden stets in Evidenz zu halten.
So wie von militärischer Seite das Regiments - Commando , so ist auch von politischer

Seite das Kreisamt für die vorschriftsmäßige Behandlung aller Conjcriptions - Bezirks - Ange¬

legenheiten verantwortlich.
Das Kreisamt hat daher auf die richtige Führung der politischen Conscripnons - Bücher

ein sorgfältiges Augenmerk zu tragen und besonders darauf zu sehen , daß die Dominien ihre
Summarien selbst verfassen , und nicht etwa nur copirte Summarien einsenden , in welchem

Falle der betreffende Beamte zur empfindlichen Strafe zu ziehen ist.
Ueberhaupt hat das Kreisamt die Dominien zur genauen Befolgung ihrer Pflicht zu
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verhalten , und , wenn sich erhebliche Anstände oder Unregelmäßigkeiten ergeben , einen Kreis-
Commissär gleich an Ort und Stelle zur Untersuchung und Abstellung abzuschicken.

Uebngens müssen das Politicum und das Militär in allen diesen Geschäften stets mit
dem genauesten wechselseitigen Einverständnisse handeln.

kV

Auslagen der Conscriptions -Kanzelleyen.
S. 895.

Mlt den Bezirks . Summarien und dem dazu gehörigen Acte  wird zu-Gebühe der dabey verwende - , . ' I I ° " uno oem oazu gehörigen Acte wird zu-
ten Individuen . auch ^e Berechnung über die  Revisions - Auslagen dem General - Commando
Hkth. am -5. Lct . öo .̂ ringesendet.

Dem eonscribirenden Officier hat das Land das unentgeldliche Quartier und einen Vor-

spannswagen mit zwey Pferden , in Gallizien aber mit vier Pferden gegen regulamentsmäßige
Bezahlung zu leisten.

^ Den Conscrlpttons - Schreibern gebührt während der Geschäftsreise , gegen Entrichtung
dev Schlafkreuzers , das gemeinschaftliche Unterkommen mit dem Quartier - Träger und eine
gememe Mannslöhnung als tägliche Zulage.

Dre Regimenter haben daher jedem eonscribirenden Officiere einen verhältnißmäßlgen
Geldbetrag mitzugeben , um die Vorspann von seiner Station bis in das Stab - Quartier,
und von da zurück , dann jene zur Bereisung der Section , endlich die Zulage und das Schlaf¬
geld für den Schreiber und das erforderliche Schreib - Materral zu bestreiten.

Gleich nach der Einrückung legen die eonscribirenden Officiere ihre Particular-
Rechnungen dem R eg i m e n ts - B ez i rks - C 0 m m a n d 0 , welches daraus das
totale versa  p t,  und nach Nevidirung des respicirenden Kriegs - Commissärs dem Ge¬
neral - Commando zur Liquidirung und Anweisung des Betrages aus der Krieas-
Caisa  einsendet.

Dieser Total - Berechnung sind „ nr das erste Mahl die R - . seplan - zur Bereisung der

Seenonen bepzulegen , in der Folge aber . st dieser V °rsi.a »„ sb. t!'ag , welcher , dem Anfangs
festgesetzten R - .seplan - gemäß , ,n den nahml .chen Sectio,i °,i ohnehin alle Jahre so viel mög¬

lich gl - ,ch ansfallen muß , unter den h. 877 ang -z- igt -n Beobachtungen , bloß summarisch an-
jul -tzen. Bon nun an werden alle Lonscriptions - Auslagen in den s- mmtlichen cons -ribirken
Landern von den, Camera ! - Aerariun , bestritten , daher sind di- di-ßfallßg -n , vom KrieaS-

Commtffar rev .dirten Rechnungen durch das General - Commando der Land -Sst- ll- zum Rück-
crjatze des betretenden Betrages aus der Camcral - in di - Kricgs - Cassa  zuzustclleiu

D .e Fortbringung der Conscriptions - Bücher und die Z „ r ü ckli - fer un -i

derselben  auf die Conscriptions - Kanzelley hat ferner , wie bisher , ohne Kosten de«
Aeranums zu geschehen.

U-b-r d.e sonstigen Auslagen der Conscriptions - Kanzelley wird eine jährliche Berech-

Cnde des Mt über di- N -oisions - Ausgaben , commissariatisch revidirt , mit
(. „ de d-S M . ,ta >- wahres dem General - Con .mando - ingcschickt wird , welches den erweislich

verwendeten Betrag aus der Kriegs - Caffa anwciset , und den Ersatz von . Camerale ebenfalls
durch dre Landesstelle herein bringt.

Diese Auslagen sind:

3 . Das m den Jahren hindurch verwendete Schreib - Material.

-b. ? uw d 7 * ^7 ° °" Conscrip . ionS - Kanzelley zu führendeInsiegel , wel-

mer fühtt C ° ns - riptions - Beji . kS - Num-

Die Vorspann zu ConcertationS - Lon,Missionen und Rccrutirungen-
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o. D i-e sonst nöthigen Gerathschaften und deren Unterhaltung.

Hierher gehören die hölzernen Verschlage zur Conservirung der Conscriptions - Bücher
auf der Revisions - Reise , ferner die hölzernen Gestelle für die Conscriptionö - Bücher,
Protokolle und Acten , welche , nach Inhalt und Jahren fasciculirt , in guter Ordnung
auf der Consiriprions - Kanzelley aufb -ewahrt werden muffen , das Recruten - Maß , sechs
Stück Pferdemaße und zwey Stück Pferdebrenneisen.

Mit erwähnten Kanzelley - Requisiten ist zwar schon jede Conscriprions - Kanzelley verse¬
hen , in so weit aber einige dieser Gerathschaften unbrauchbar werden , sind dieselben neu an¬
zuschaffen , und die Auslagen mit Quittungen zu belegen.

Auch dre in dem nächstfolgenden h. 8 H6 dem Conscriptionö - Direktor bewilligte jährliche Htlh. am -. Scpt .n. -. i, 333- .
Zulage von drey hundert Gulden wird von dem Cameral - Aerarium bestritten.

Das Post - Porto für die Amts - Correspondenz der Werkbezirks - Commanden in allen
Landern darf nicht mehr bezahlt werden , sondern es ist die Iournalisirung und gewöhnliche

Einsendung der Journalien bey denselben einzuführen.
An ' Service  für die Wintermonathe werden der Conscriptionö - Kanzelley für jeden E »-,. Oct. 804.

Monath 6 Pfund Ilnschlirtkerzen und eine Klafter weiches oder ^ Klafter hartes Brennholz

ausgcmcffen . Dieses Service haben sich die Conscriptionö - Kanzelleyen selbst beyzuschaffen,
und über diese Beschaffung nebst den gehörigen Quittungen den obrigkeitlich bestätigten .Markt-
preiszetrel ihren Rechnungen beyzulegen.

Um rücksichtlich der Conscriptionö - Auslagen für das Aerarium die möglichste Sicherheit
zu erzielen , und die dießfallsigen bisher häufigen Rückstände zu vermeiden , soll den Regimen - Hkth. am >7.Apr..8.y.n ,33».
lern zur Bestreitung dieser Auslagen künftig im voraus nichts erfolgt , sondern der Ersatz für die
bestrittenen derley Auslagen derselben , und zwar unter eigener Dafürhaftung der feldkriegscom-

Mlssariatischen Beainten , bey der Kriegs - Caffa erst dann angewiesen werden , wenn hierüber die
Liquidation von Seite der Provincial - Staatsbuchhaltung erfolgt ist , wo sodann nur die rich¬

tig befundenen , kemesweges aber die bemängelten Beträge anzuweisen kommen.

Leitung des Couscriptlons -Wesens.
tz. 8.)6.

Aus den bey dem General - Conunando und der Landesstelle eingelangten Bezirks - und ^ Obliegenheitenderben,

respektive .Kreis - cummarien und Eingaben wrrd nach genauer Untersuchung eav L an d e s- ^ „ sp„ tiven politischen Le-
S u m m a r i u m m i t d en d a z u g e h ö r i g e n Ei n g ab e n voir dem General - Commando Horde.

und .der Landesstelle verfertiget , und nach geschehener Vergleichung den beyderseitigen Hofstetten Hkch. am . s. Oet. 8. .j.
längstens bis Ende Julius eingesendet . . .

Mit der Ausfertigung der politischen Conscriptionö - Bücher , Summanen u . s. w. darf
sich daS Militär, -unter - großer .Verantwortung nicht bemengen , worauf die Regimenter , und
General - Commanden sorgfältig zu wachen , und die Uebertreter auf das schärfeste zu bestra¬

fen haben . - ,
Zur . .militärischen Lejtung . und Controlle des . Conscriptionö - Geschäftes in den Provinzen

wird .Hey jedem .General - Commando ein Stabs - Officier .als C 0 n sc r.i p t io n s - D i r c c-

top ange .stellt, ., .r . . - ' r .' n .ü 'l . d l :
Dieser wird aus dem Stande der Regimenter oder auch aus dein Pensions - Stande

genomMist . Der Conscri -ptions - Director wird bey dem Regiment , von welchem er genom¬
men wird , als überzählig . geführt , und behält seinen Rang , wie auch die charaktermaßige

Gage und sonstige Gebühr,-

Wenn er aus dem Pensions -- Stande ist , so wird er in Rücksicht seiner Gebühr eben
so, wie jener , der zu dem Stande eines Regiments gehört , behandelt . Der Conscriptions -Director

'NUß- die Sprache des Landes , wo . er angestellt wird , vollkommen inne haben , und in allen
dießfallsigen Geschäften auf das genaueste bewandert scyn , auch durch mehrere Jahre seine

Band i- t-.
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-Ministcriale vom r5 Nov- 3°^

Hkth. am i2 -D6c >610 k 38?H

Hsth . am r5. 2ct - 6o4-

Hkth. am 27« Jan . 6v8. O

Htth . am , 5. Oct . 804.

^r!th am ltz-Dcc ^ 3. O 3-35

Ministenalevoiir - z- Dec .Sô .

Hkth. atit 2o.?spr . 8o3. O 957,
» >« 26. 2ct . bo/j.

practische Kenntniß in diesem Fache an den Tag gelegt haben / um nach einer seiner vorzüg¬
lichsten Pflichten die Conscriptions - Revisoren zu prüfen / und sie in allen Bestandtheilen der
Vorschriften gründlich unterrichten zu können.

' Der Conscriptions -- Director wird ins Besondere dafür verantwortlich gemacht / daß das

Conscriptions - Geschäft durch genaue Ordnung und Beobachtung der dießfallsigen Vorschriften
in uriverrückter Ordnung erhalten werde.

Wegen Besetzung der durch Absterben / Beförderung oder auf sonstige Art offen werden¬

den Conscriptions - Revisors - Stellen hat jederzeit der Conscriptions - Director den Vorschlag
zu machen.

Er steht unmittelbar unter dem General - Commando , und hat demselben über alle ihm
zugetheilt werdenden Conscriptions - / Recrutirungs - / Entlassungs - und jonst dahm einschla-
gendcn Gegenstände ein erschöpfendes Gutachten abzustarten.

Ferner untersucht der Director die von den Bezirken einlangenden Summarien / Einga¬
ben u . s. w . / und verfaßt daraus die Totalien  däs Landes . Wenn sich beym Abschlüsse
der Totalien in einer oder der anderen Rubrik des Populations - und Viehstandes eine bedeu¬
tende Vermehrung oder Verminderung ergibt / so muß der Conscriptions - Director die Ursa¬

chen der Vermehrung oder Verminderung besonders dociren , und diese Docirung dem mit den
Conscriptions - Totatien einzuschicken kommenden Berichte beylegen.

Die Berechnungen über die Bezirks - Revisions - Auslagen sowohl , als jene über die

jährlichen Auslagen der Conscriptions - Kanzelleyen werden erst nach der Bestätigung des Con¬
scriptions - Direktors liquidirt und angewiesen.

Den Conscriptions - Direktoren wird ein Individuum sä 1otu8 beygegeben , welches im

Erkrankungs - oder Abwesenheitsfalle des Conscriptions - Direktors die Geschäfte desselben zu
besorgen hat.

Zu solchen Individuen sind Officiere aus dem Stande der Regimenter zu wählen , welche
mit Rücksicht auf geprüfte Fähigkeit von dem Conscriptions - Director in Vorschlag zu brin¬
gen , und von dem General - Commando zu bestätigen sind . Die auf solche Art bestätigten
Officiere sind bey ihren Regimentern als überzählig zu führen , und haben ihren Rang , wie
auch die charakrermäßige Gage und sonstige Gebühr beyzubehalten.

Die aus dem Stande der Regimenter gewählten Individuen sollen jedes Mahl nach Ver¬
lauf von drey Jahren Mit anderen auf die oben beschriebene Art verwechselt werden ; wenn

aber wegen besonderer Umstände die Behbehaltung des bereits angestellten Individuums noth-
wendig wäre , so muß mit Anführung dieser besonderen Umstände um seine fernere Bestätigung
bey dem k. k. Hofkriegsrathe eingeschritten werden.

Eben diese Bestätigung ist auch jedes Mahl nach Verlauf von drey Jahren rücksichtlich
der aus dem Pensions - Stande genommenen Officiere bey der Hofstelle anzusuchen.

Ueber die Conscriptions - Revisoren und die conscribirenden Officiere , dann über die be¬

ständigen Conscriptions - Schreiber hat der Conscriptions - Director ein nahmentliches Ver-
zrichniß zu führen.

Der Conscriptions - Director wird mit Genehmigung des commandirenden Generals,

nach Thunlichkeit , jährlich die Bezirke bereisen , um die Conscriptions - Revisoren zu prüfen,
ihre Kanzelleyen zu untersuchen , und zuweilen den Conscriptions - Revisionen selbst beyzuwoh-
nen , auch bey vorkommenden Unrichtigkeiten , auf höhere Anordnung und auf Kosten der
Schuldtragenden , Super - Revisionen zu unternehmen.

Ins Besondere muß der Conscriptions - Director bey seinen Dienstbereisungen auf jene
Bezirke aufmerksam seyn , wo eine Unverlässigkeit in Ansehung der zum Dienste Vorgemerkten
wahrgenommen wird , und mit Grunde vermuthet werden kann . In solchen Fällen hat er zu
veranstalten , daß die Nominal - Verzeichnisse über die Vorgemerkten ausgenommen , und ge¬
meinschaftlich mit den Kreisämtern die nähere Untersuchung eingeleitet werde.

Ueber die Resultate der Vorgenommenen Bereisungen und über den Zustand , in welchem
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die Conscriptions - Kanzelleyen befunden , werden / hat der Conscriptions - Director sodann einen

kurzen Bericht zu erstatten , und nur da , wo sich besondere Anstande ergaben , diese sowohl,
als die dagegen getroffenen Maßregeln , genau anzuzeigen.

Größeren Recrutirungen soll der Conscriptions -Director , so oft es möglich ist, besonders

im Kriege , selbst beywohncn . Ueberhaupt hat er über die gleichmäßige Beobachtung aller
Conscriptions - Vorschriften in den Bezirken zu wachen.

Jedem Conscriptions - Direktor wird jährlich eine Zulage von drey hundert Gulden be¬

williget , dagegen hat er bey den gewöhnlichen jährlichen Bereifungen derConscriptions -Bezirke
keine Ansprüche auf Diäten , sondern nur auf die charaktermäßige Vorspann zu machen.

Vom politischer Seite wird die Landesstelle über die Beobachtung des Conseriptions -Sy-
stemes wachen , und mit dem General - Commando zur gemeinschaftlichen Berathschsagung über

alle dahin einschlagenden Gegenstände im Jahre drey Mahl .Zusammentretungen halten.
Ein Mahl  vor der Conscriptions - Revision , um über die Vollziehung der von den

beydersettigen Hofstellen für die vorhabende Revision etwa erlassenen Vorschriften und über
die Erhebung der gegenwärtig besonders wichtig erachtenden Gegenstände zu berathschlagen.

Das zwe y t e Mahl  nach der Revision und nach Einlangung der Bezirks -Summarien,
um über die an die Hofstelle zu erstattenden Berichte sich zu vereinigen.

.Das d r i t t e M a h l vor jeder jährlichen Reerutirung.

Bey ungewöhnlich wichtigen Fällen und im Kriege werden diese Zusammentretungen , so
oft es nothwendig ist , Statt haben.

In denselben muß auch überhaupt über die besonderen Landesgesetze , Verhältnisse und
Anstände , welche auf die Conscription und Reerutirung Bezug haben , in so weit es in dem
Wirkungskreise dieser Behörden liegt , entschieden werden.

Wenn der District eines General - Commando die Districte mehrerer politischen Landes¬
behörden umfaßt , z. B . in Inner -Oesterreich , so können die von dem General -Commando ent¬

fernten Landesbehörden diese Zusammentretungen mit den zunächst gelegenen Regiments -Com«
manden halten , an welche dießfalls die nöthigen Weisungen zu gelangen haben , und der Con-
scriptions -Director wird sich zu diesem Ende nach dem Standorte der Landesbehörden verfügen.

Eben so hat im entgegen gesetzten Falle da , wo eine Landesbehörde in die Districte
zweyer General - Commanden eingreift , diese Landesstelle einen Rath oder ein anderes Indi¬
viduum zu bevollmächtigen , welches mit dem General - Commando die vorkommenden Com¬
missionen abhält.

§ . 897.

Es ist die Anfrage vorgekommen : »ob nicht in jenen Kreisen ( mit Ausnahme Mährens ),
wo zu Folge der neuen Werbbezirks - Eintheilung keine Werbbezirks - Revisorate bestehen,

Filiale derselben , und zwar im Orte des Kreisamtes , zur Erleichterung des Conscriptions-
rrnd Recrutirungs - Geschäftes ausgestellt werden sollen . « Da in Kriegszeiten die Conscrip¬
tions - Geschäfte und Concertations - Verhandlungen zwischen den Kreisämtern und Conscrip¬
tions - Kanzelleyen nicht so häufig und dringend sind , daß sie nicht , jo wie es bisher in mehre¬
ren Kreisen der Fall war , mittelst Correspondenz füglich abgethan werden könnten ; da ferner
die Absendung der Reerutirungs -Flüchtlinge oder einzelnen Ersatzmänner an das obgleich etwas
entferntere Werbbezirks - Commando zur Assentirung , wobey ein Beamter des in loeo befind¬
lichen Kreisamtes in politischer Hinsicht jederzeit zu erscheinen , und die Assent -Listen mit zu fer¬
tigen hat , in einer ruhigen Epoche gleichfalls keinem Anstande unterliegt , zumahl die Recru-
ten ohnehin zu dem Regiment abgeführt werden müssen , für welches die Assentirung geschieht ;
da endlich in der Betrachtung , daß jeder Regiments - Bezirk in militärischer Hinsicht nur ein
zusammen hängendes Ganzes  bildet , es der Ordnung und Vereinfachung wegen
immer am zweckmäßigsten bleibt , wenn alle in den Wirkungskreis des Conscriptions - Revi¬

sors einschlagenden Geschäfte deS ganzen Regiments - Bezirkes mit demselben allein verhandelt
werden : so ist der Hofkriegsrath mit der Hofkanzelley dahin überein gekommen , daß zwar in jenen

Band r. 94 *

571

Hkth. am r5 . Oct . So-j.

Hkth. am -3.Nov-3.S. v ^ .z.

Behandlung der Conscrip¬
tions - Geschäfte-
Hkth. am - 3. Jan . 8,8.

» » »z.Febr- 8e8, u 7gi
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Kreisen , wo keine Werbbezirks - Revisorate bestehen , keine Filiale derselben errichtet , jedoch
bey größeren Recrutirungen in solche Kreisstädte jederzeit ein Officier und ein Militär - Arzt
zur vorschriftmäßigen Untersuchung und Uebernahms der Reeruten abgesendet werden sollen,
damit das Stellungsgeschäft erleichtert und zum schnellen Vollzüge gebracht werde.

h. 898.
« . Aufsicht der Hofstellcn Aus den eingelangten Landes - Sümmarien und Acten wird einer Seits bey dem Hof-

über das Conscriprisns - Ge , fticgsrathe , anderer Seits bey der politischen Hofstelle das Haupt - Summarium aller con-
scribirten Provinzen zusammen gesetzt. Von militärischer Seite besteht die Oberleitung der

Mh . am r5 . Lct . ,80/j. Conseription bey der Kriegs - Central - Stelle . Diese wird über die genaue und unabweichliche
Befolgung des Conscriptions - Systemes im Allgemeinen wachen , und Seiner Majestät dem
Kaiser und Könige über den Gang des Geschäftes Rechenschaft geben.

Alle Eingaben , Berichte u . s. w. von den Ländern ( in Conscriptions - Angelegenheiten)
werden von militärischer Seite dieser Central - Stelle eingesendet . Die politische Hofstelle
wird von ihrer Seite die Beobachtung der Conscriptions - Vorschriften handhaben.

Beyde Stellen sollen in dem genauesten Einverständnisse mit einander handeln ; zu die¬
sem Ende werden unter ihnen im Jahre zwey Mahl  Zusammentretungen Statt haben.

Lin Mahl  vor der jährlichen Conscriptions - Revision , um sich über die Erhebung be¬
sonderer Gegenstände , über welche von Seite des Politicums oder des Militärs jedes Mahl
ein Ausweis verlangt wird , zu berathschlagen , .und zur Abhülfe von Beschwerden , dre sich
etwa intern vorigen Jahre .ergeben haben , das Nöthige an die untergeordneten Behörden
zu erlassen.

Das zweyte Mahl  nach der Conscriptions - Revision und nach Einlangung der Län¬
der - Summarien , um die Resultate mit den vorjährigen zu vergleichen , auf die Anwendung
und Benutzung derselben in jeder Rücksicht zu denken , und Vorschläge darüber zu erstatten,
in diesen bcyden Zusammentretungen aber die nöthig befundenen Abänderungen und Verbes¬
serungen des Geschäftsganges theils selbst anzuordnen , theils allerhöchsten Ortes vorzuschlagen.

2n Krregszeiten und sonst ungewöhnlichen Fällen haben diese Zusammentretungenso
oft,  als es nöthig ist , zu erfolgen , um die Recruten - Austheilungen auf die Länder u . dgl.
Anstalten im Ganzen von politischer und militärischer Seite ganz gleichförmig einzuleiten.

Ueber das Resultat dieser Zusammentretungen muß jedes Mahl Seiner Majestät ein
Vortrag erstattet werden.
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N ummern

S» <N

Kreis oder Mertel , wohin die Sectionen gehören.
Städte.
Vorstädte.
Märkte.
Dorfer.
Häuser.
Wohnparteyen.
Gei stliche.
Adelige-
Beamte und Honoratioren.
Bürger , Gewerbsinhaber , Künstler.
Bauern.
Häusler > Gärtler und vermischter Beschäftigung.
Minder Anwendbare.
Gänzlich Unanwendbare.

Don den Regimentern.

Dorn Fuhr - und Packwesen-

Zeitlich Befreyte.
Verheirathet und Witwer mit unver¬

sorgten Kindern.
Ledige und sonstige Witwer.

bey den
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Verheirathet und Witwer mit unver¬
sorgten Kindern.

Ledige und sonstige Witwer.
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Z ff
^ 2.
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Nummer der Conscriptions - Bezirke.

H K

Kreis oder Viertel , wohin die Bezirke gehören.

Linien - Infanterie - Regiment , welchem die Bezirke angewiesen sind.
Städte-

. Vorstädte.
Märkte.

Dörfer.

Häuser.

Wohnpgrteven-
Geistliche.
Adelige,.
Beamte und Honoratioren-

'Bürger , Gewerbsinhaber , Künstler.
.Bauern.

Häusler , Gärtler und vermischter Beschäftigung.
Minder Anwendbare.

Gänzlich Unanwcndbare.

Don den Regimentern.

Vom Fuhr - und Packwesen-
^ — 3 in.

Zeitlich Befreyte.
Derheirathete und A) itwer mit unver-

sorgten Kindern.

Ledige und son stige Witwer.
Derheirathete und Attwer Mit unver-

sorgten Kindern.

Ledige und sonstige Witwer.

bey dew
Regimen¬

tern.

beym
Fnbr - und
Packwesen.

K

Ergänzunzsmannschaft
Landwchrmänner.

Don der  Geburt bis Zähre-
Von -5 bis 17 Jahren.

H Das weibliche Geschlecht überhaupt.

Nach¬

wuchs.

t . ,

Ais'
s Z
ZS

§ S

K

S

Summa der Einheimischen.

Derheirathete^

Ledige und Witwer.

, 8 Im nähmljche n Bezirke
In anderen Bezirken
In anderen conscribirtcn
In unconscribirten

i Im Auslan de unbekannt wo.

^ Landwehrmänner.

dieses
Landes«

Erblan¬
den.

Andere.

Landwehrmänner.
Andere.

Landwchrmänner.
Andere.

Landwehrmänner.
Andere.

Weiblich.

^Männ¬

lich

Landwehrmänner.

Aus dem nähmli-
chen Bezirke.

Aus anderen Be-

. zirken . :

-Ä L

,2 ^

s?

s

M
Aus anderen ronscri-

birten

Aus - unconscribir-
ten-

Andere-

Weiblich.

Männ,
lich. A-

Männlich.

Weiblich.
Ans neu acguirw

tcn Provinzen.

LandeS-SnmmarilimvomJahre18...

des,n,obengenanntenLk.ro„scirrbirrenErblandeerhobenenBevilkerungsstand-s.
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Nahmen der conscribirten Länder.

K
Z S

G

Städte.

Vorstädte
Märkte.

Dörfer.
Häuser.

Wohnpa rteyen .
Geistliche-
Adelige.
Beamte und Honoratioren.
Bürger , Gewerbsinhaber , Künstler.
Bauern. K

Aand i.

Häusler , Gärtler und vermischter Beschäftigung.
Minder Anwendbare-

Gänzlich Unanwendbare,

Von den Regimentern.

Dom Fuhr - und Packwesen.

Zeitlich Befreyte.
Verheiratete und Witwer mit unver¬

sorgten Kindern.
Ledige und sonstige Witwer.
Verheiratete und Witwer mit unver¬

sorgten Kindern.
Ledige und sonstige Witwer-

bey den
Regimen¬

tern.

beym
Fuhr - und
Packwesen.

Ergänzungsmannschaft-
Landwehrmänner.

Von der Geburt bis >4 Jahre-
Von -5 bis >7 Jahren.

Das weibliche Geschlecht überhaupt.

Nach¬

wachs.

r> Z-

ZSZ r-

Sa
S

s

§
R
Z-

Summa der Einheimischen.

Verheiratete-

Ledige und Witwer.

Im nähmlichen Bezirke
In anderen Bezirken
In anderen conscribirten
In unconscribirten
Im Auslande unbekannt wo.

dieses
Landes.

Erb lan¬
den.

Landwehrmünner.
Andere.
Landwehrmänner.
Andere.

Aus dem nähmli¬
chen Bezirke.

Landwchrmänner.

Aus anderen Be¬

zirken.

Andere-

Landwehrmänner.
Andere.

Weiblich.

lMänn«

l «ich

Landwehrmänner.

Aus anderen conscri¬
birten

Alis unconscribir-
ten-

Andere.

Weiblich.

Männ¬

lich.

Männlich.

Weiblich.
Ans neu acqnirir-

ten Provinzen.

Z Z "
S —«
T » -O

t»
2 —ar-
"S

-Ä

95

.HanpL-SummariumimJahrei3...

desganzenerhobenenBevölkerung-)ftandesinallenk.k.conscribirtenErblanden.
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><?aus Nr.

, ^ v. Haupt stück. I. AbschNi t t.
Formular

C o n scr i p t i o n s - Z e t t e l vom I a h r e is
Nähme des Hausbesitzers.

Wohnparteyen - Nr.

Dor - und Zunah¬
men sanunL Adel
oder Pradicat des
männlichen und
weiblichen Ge¬

schlechtes.

Würde , Charakter,
Charge , Gewerbe,
Beschäftigung , über¬

haupt

Qualification.

L)

K

tz)

Gebürtig.

H

L: <s
'-» >'S

S«- ^

K

Falle n

von

Jahren. §<-

^>leruttlec!
sind im!

Alter von
S bis io
Jahren.

Ä

Land. Formular I. ConscriptionS - Bezirks - Nr.

Orts - Viehstau ds - Tabelle vom Jahre 18 . .
Kreis oder Viertel . . Ort . . Herrschaft . . Sections - Nr . . . Orts - Nr.

Nummer.

s

Nahmen

der^

Eigenthümer.

Pferde.

d

ü)

Hierunter sind tauglich im Älter
von 5 bis 10 Jahren.

K

Z
lÄ

L
S

H. ,St . j W . lH . ISt . j W

« Z
K

H. I St . , W.

Uebcrhaupt.

L
d

^ G

Land Formular K. Conscriptions - Bezirks -Nr.

Kreis oder Viertel
Sections -Viehstaudö -Tabelle vom Jahre 18 . . .

Sections - ' Nr.



Von der Conscriptron in den Erb landen. 37 .)

Land. Conscriptions - Bezirks - Nr.

Formular I.
Bezirks -Viehftands -Tabelle vom Jahre 13 . . . .

über den inr oben stehendem Eonscriptions - Bezirke des Linien - Infanterie - Regiments 9». N . crhooenen Viehstan >,.

Der Sectionen

Hauptort.

Kreis oder
Viertel,

wohin die
Sectionen

gehören.

Anzahl der

N N

Pferde. Hierunter sind tauglich im Alter von
5 bis 10 Jahren

Sollen von

8  l Jahren. «L? t»)

von 1^ /2
bis 15
Faust.

Z Ä

von 15 bis
,5 '/2
Faust

von 15 V2
bis gegen
>6  Faust.

O N l 'tz'
N O A

Ue-
berhaupt.

Land
Formular

L and es - Wi eh sta n d ö-T a be l l e v omI a h r e 18
über den im obgenannten k. k. conscrtbirten Erblande erhobenen Viehstand'



v . Hauptstück . I. Abschnitt . 1
Conscriptions - Bezirks - Nr.

3S <>

Land.

Formular O.

Alphabetische Ortschaf Ls- Tabellen
Über alle in den oben benannten conscribirten Bezirken enthaltenen Ortschaften.

Anmerkung.

Ben Aichberg bedeutet das drei ) Mahl auch , daß Pfarre , Grundherrschaft und Qrtsobrigkeit Aichberg selbst ist, so wie da»

auch bei) Appenzell , daß es seine Pfarre im Orte hat . Weil im Dorfe Appenzell die Ausübung der Ortsgerichtsbarkeit zwi¬

schen Altenschwert und Neufrisau immer nach einer gewissen Zeit abwechselt , so wird dieses durch das Wort wechselsweise

angezeigt . Gleichwie die Ortschaften , welche zu einer Section gehören , alphabetisch gereihet , und so von A bis Z mit beständi¬

gen Nummern bezeichnet werden , eben so werden in der gegenwärtigen Ortschafts -Tabelle die Ortschaften des ganzen Conscriptions-

Bezirkes alphabetisch geordnet und zusammen gestellt , jedoch bleiben auch hier nicht nur dieSectionö - Nummern , sondern auch die

Orts - Nummern die nähmlichen.

Die Nahmen der Ortschaften müssen aufdas richtigste geschrieben , und wenn zwey oder mehrere gleiche oder ähnliche

Vorkommen , soll immer ein Unterscheidungs ^sisaß angehangt werden , z. B . Brunnen im Feld , Brunnen im Wald . Hier dür¬

fen auch einzelne Höfe , abgesonderte Gebäude u . s. w . , welche eigene Nahmen führen , nicht ausgelassen werden . Inder Rubrik

der Grundherrschaften  müssen alle angeführt werden , welche in dem Orte Unterthanenhaben , wobey selbst die kleinsten

pfarrlichen oder kirchlichen Herrschaften , Dominical -Höfe , Gülten u . s. w . nicht dürfen vergessen werden.

Durch das Latus und Translatus wird am Ende die Summa heraus gebracht , wie viel Städte , Vorstädte , Märkte

und Dörfer sich in einem Conscriptions - Bezirke befinden.

Von diesen Ortschafts - Tabellen muß jeder Conscriptions - Bezirk für jeden anderen Regiments - Bezirk aller con¬

scribirten Provinzen und für jedes General - Commando zwey , für den Hofkriegsrath laber ins Besondere zehn Exem¬

plare einsenden.



Von der Conseription in den Erblanden.

Formular ?.
Sect 'ons- N -mmer.

38 '

Conscriptions - Bezirks - Nr.

Aufsatz

über dasjenige , was der Ober - Lieutenant N . N . zur Conscriptions - Revision oben besagter Section im Jahre , 3

mitbekommen , und nach Beendigung des Geschäftes wieder in die Conscriptions - Kanzelley abzuliefern hat.

Nummer
der

Beylagen.

5

6

7

8

9

i»

N ä h m l ich-

Der Neisenlan.  Dieser wird von dem Kreisamte und dem Negim entS - Bezirks - Commando ge¬
meinschaftlich entworfen und unterfertigt . Er soll die Ortschaften von . . bis - , wie sie in jeder
Section nach einander zu conscribiren sind , und die genaue Meilenentfernung eurer Station von
der anderen enthalten ^ Zu Ende desselben setzt das Kreisamt die Anweisung auf das unentgeldck-
che Unterkommen und die erforderliche Vorspann für den Officier und dessen Schreiber bey.

Auf diese Art dienet der Reiseplan zugleich als Marsch . Route und als Veylage zur Berechnung der

Revisions - Auslagen . In Abwesenheit des Regiments wird derselbe von dem Conscriptions - Revi¬
sor mit unterschrieben.

Die Conscriptions . Bücher , welche v i d i r t werden müssen,  mit den dazu gehöri¬

gen hölzernen Verschlagen und Kisten , um dieselben auf der Reise zu verwahren.

Neue Au fn ahm s b o g e u.
» Fremden - Tabellen nebst Anstoßbogen.
» Orts - S u m m a r i en sa m m L Anstoßbog en.
» S e c t ionS - S u m m a r i en s a m m t Anstoßbog en.
» Orts - und S e c t ions - V i e h st a n d s - Tabellen.

So wie bey der -erstcn Aufnahme der Bevölkerung nach diesem Systeme das ganze Conscriptions-
Buch aus neuen Bogen gebildet wird , so werden bey den folgenden jährlichen Revisionen jedem
cvuscribirenden Officiere so viel neue von diesen gedruckten Bogen mitgegeben , als er beyläufig
benöthigen wird . Die nicht verbrauchten alten oder neuen Bogen werden der Conscriptions - Kan¬
zelley zurück gestellt . Die Dominien erhalten die erforderlichen Conscriptions - Bogen von dem
Kreisamte.

Die im voraus in der Conscriptions - Kanzelley rubricirten Eingaben.

Die individuellen Verzeichnisse können , wenn ihre Einschreibung während der Revision zu viel Zeit
kosten würde , erst bey Verfassung des Orts - Summariums eingetragen werden , indem ohnehin die
Nummern dieser Verzeichnisse in dem Bemerkungssache erscheinen.

Das gedruckte Conscriptions - System , welches auch der obrigkeitliche Be¬
amte mit sich zu führen hat.

Die Verzeichnisse Nr . 2 , 3 , ^ und 10 von der zunächst vorher gegangenen
Revision,  um die Verstorbenen und anders wohin Gegangenen in den neuen Verzeichnissen

anzumerken.

Die alphabetische Ortschafts - Tabelle über den ganzen Bezirk.

Einen Auszug aus den Co ncertations - Protokollen über die vor ausgedien¬
ter C a p i t ulati 0ns - Zeit verabschiedeten Soldaten.

Ein Pferde m aß.

Eine schriftliche Instruction  über dasjenige was . bey der vorhandenen Revision vorzüglich
und besonders zu beobachten ist.

«L

Stücke.



302

Land.
V. Hauptstück . ! . Abschnirr.

Formular y.
Bezirks » bersichL vom Jahre 18 . .

über den erhobenen Bevölkerungsstand.

Eonscriptions - Bezirks - Nr.

Land. Formulars.
L a n d e s n b e r s i ch t vom Jahre 18 . .

über den erhobenen Bevölkerungsstand.

K

LS

Nam en

der Kreise oder Viertel,

wohin die Bezirke

gehören.

Bevölkerungsstand des männlichen Geschlechts.

Einheimischer.

S

Hiervon die Abwesenden.

N

Erb¬
landen.

Zu letzteren d. Fremden

L ^
« b:

l ^
A-

^ I L

Erb¬
landen.

s ^

Hierzu d. weibliche
Geschlecht.

Fremde.

N.

-Z ^ 'S

G

> !

Formular 8.



Von der Conscri .p tion in den Erblanden.

Land.

ZöZ
Conscrkptions »Bezirks - Nr.

Formular l '.
Summarischer Auszug vom Jahre 18 . .

der ledigen Bäcker überhaupt , dann der zum Feuergewehre unanwendbaren Müller und Binder , welche zur Vormer¬
kung zu Militär - Handwerken noch geeignet sind.

Sections - Nummer,

wo sie vorgefunden werden.

Z
K

s
-rrA -:

K

LL
S

Hierunter sind:

Aelternlose Fremde.

- K A K

D L

K ^
ZS
ck?

Land Formular  17 . ConscriptionS - Bezirks - Nr.

Summarischer Auszug vom Jahr 18. . .



30^
Sections - Nr.

V . H au p r stück . I . Abschnitt.

Sectious - Au sweis v
über die Vermehrung und Verminderung der einheimischen

Conscriptions - Bezirks - Nr.
omJahreiL . .
männlichen Bevölkerung seit der letzten Revision.

Der Ortschaften

N ahme n.

Seither sind

UK
Z Z

^ -s

Zugewachse n.

Ä

K

A

K

Eingewandert.

L §

L L

c-r

Z
Z «

Erbland.

"S-

A b g e g a n g e n.

K

8

en

AnSgewandert

mit Erlaub niß.

A
Erbland.

6^

L L
K

^ c:L«2

Ä

6om-
Irinan-

clo.

Lr N

Z 'Z

«HS
L K 5

-- d

LA'

Zu Nr . i Land.

Bezirksausweis vom Jahre i3.
Conscriptions - Bezirks - Nr.

über die Vermehrung und Verminderung der einheimischen männlichen Bevölkerung seit der letzten Revision.

Zu Nr . i Land. Laudesausweis vom Jahre i8.
über dis Vermehrung und Verminderung der einheimischen männlichen Bevölkerung seit der lebten Revision.



Zu Nr . i.
Von der Conscription in den Erblanden. 38Z

HaupLansweis vom Jahre 18. .
über die Vermehrung und Verminderung der ganzen einheimischen männlichen Bevölkerung m den conscri-

_ birten Erblanden seit der letzten Revision.

Nähme n

der

c ons c r i b i r t e n Lander.

ZK

N ^

K'

S i t ch e r s i N d

Z u ge w achse n.

D

Eingewaudert.

» -.
§i-

L>

L "Z

G er?

G

A b g e g ang e n.

Ausgewandert.
^ i mit Erlaubiuß . >

M

Ä

</>

K s
'S *L

5-^

tüomlii-
nanclo.

Li Li

L rL-
S
Z Z A

§
^ Z .2

-

SectionS - Nummer
Formular

Werzeichniß Nr . 2 vom Jahre 18. Conscriptions - Bezirks - Nr.

der aus den k. k. Kriegsdiensten , mit Pension ausgetretenen Generale,  Stabs - und Ober - Officiere.

Aufent-
halts-

c> 'S- L-.

lauf - und Zunahmen

sammt Adel

und Prädikat.

Gebür¬
tig . >

Li ?-r
H «-:
L D

L ^ Z
A ^ 8

Z
-5  L ^

r5i K

7-- §
Z c?

2 -̂ " L-
^ ^ L -2  i
L i
2 2 Ls

.«ZZ'
Z

K

r : «

L; s-" .2

LZ

Ld
>2^
2 -«

G

Ä 'L-
«lZ

-L L

L.

S
>2 2 L

Ä

SectionS - Rümmer. Formular L.
Werzeichniß Nr . 2 vom Jahre 10.

Conscriprious -.Bezirks - Nr

der aus den k. k. Kriegsdiensten ohne Pension , jedoch mit Beybehaltung des Charakters , ausgetretenen
Generale , Stabs - und Ober - Officiere.

Auf-
enthalts-

L; rrs

Lauf - und Zunahmen

sammr Adel

und Pradicar.

Gebür¬
tig

Li K

^ L

G V

Z R. §
->ZÄ
Z -ÄL
^ L «
—/2  ^
Z ^ «
2 2 «1: c:

L --

AA 'Z

Z Z ^ .
« d ^

K

Haben sich über ih¬
ren Austritt und
Veybebaltunq des
Charakters ausge-
wiesen mittelst

^ M

V

D Li

!S

-- ^

V

DK

Ä ^ ^s 2 L

,- :>2
0 °Z.

-. 2

s -s L

§ L ^

LQ

N

^ Z

^ T

T ^
Ä ^

»-M !?
Van- c. 97



Z6L
SecnouZ - Nr.

V . Hauptstück . I . AbschniLt.

Formular 6 , v und 12.
Verzeichniß Nr . 2 vom Jahre 13.

Const'nptkonS - Bezirks - Nr.

und zwar lütt . 6  über die pensionirten Miütär - Parteyen , l -itt . O über die Militär - Beamten , dann läitt . H
über die keinen Charakter mehr bekleidenden , aber doch in irgend einem jährlichen Geldgenuste stehenden Indwwuen ,

mit Angabe ihrer vormahligen Charge . _ _

Ari senk-hcürs.̂

(i

iauf - uudZunah-
me , dann

P radicat.

Ge¬
bür¬
tig.

N V G K

L L

KZ-

L?
A's

KI L^
^ 2'ST'^ .2
°§ .2 L -S
M ^ -z

Ls>

U - L
L

^ ^7-2-

Zffff
2 Ä ^

Z ^ -^ -L.
-,

W

S"

V^

^ 9-

«-:

G"

T L

KZ
LA
ff-

Ä'

rs K

KZ

-s L«-;

A

L L ^

>2-s Z
.2  L c:

Serüons - Nr. Formular j?' und O.
Verzeichniß Nr . 2 vom Jahre 18.

Conscriptions - Bezirks - Nr.

und zwar lk,!tt . k ' über die pensionirten Militär - Witwen , dann I --itt . O über die pensionirten Militär - Waisen.

AufenthaltS- >d-
AsZ

2 Ä

-Ä

Gebürtig.

Tauf - und Zunahme,

dann

P r a d i c a t.

N

S-

»r2 x>-
- ->>2- L, --

« >2 « -r: LDTL
- >2 "

L) 'S
' .2  Ä 2 -
2  Z Q

r^-- ^
-- .2 2
T ^ ^M --v. 2 ^ ^

^ 5 -<5
d /2» 2
M ^

§i- L
^ 2

^ . S-
L L - «

2 A T d
Z2 o'b

L
.2- ->-—2 - --

S ^
- «

'S L. ^
d

rRT2
^ 2

» 'L

Ds §
:Li

- -2»

/3-

O

Sections - Nr.

Verzeichn iß Nr . 5 vom Jahre 13.
der Patental - Invaliden.



Sections - Ne.

Von der Conscription in den Erb landen. 36 ^
Conscriptions - Bezirks - Nr . -

Berzeichniß Nr. 4 vom Jahre rL. .
der im C i v i l unt e r g e b r acht en S ol da Le n w e i b e r und K ind e r.

Des Vaters oder des Ehemannes- Der Weiber und Kinder.

V o r-

und

Z una h m en.

Charge ^ Regiment,

Corps , bey dem er zu¬

letzt gestanden.

N a h m e n.

Aufenthalts-

A

L ' d

K ^ ^

s ' 2
K ff

- >>2 d

d r-»

— ^— .8/2
>2 L L.

s M Z

ff ff.
r->Ä ^ §

-r

Sections - Nr. Coflscriptions - Bezirks - Nr.

Verzeichniß Nr . s vom Jahre 18 . .
der Militär - Beurlaubten.

L-; §

Vor - und Zunahmen.

V L-

iL>

Aufcnt h al t s-

wohinsiegehören^
0

K -8"

s-; ?-r

Sections - Nr. Conseriptions - Bezirks - Nr.

Verzeichniß Nr . 6 vom Jahre ,8 . .
der ledige Bäckerburschen überhaupt , dann der zum Feuergewehre unanwendbaren Müller und Binder , welche zur

Vormerkung als Militär - Handwerker geeignet sind.

Vandr,



388
Scctiviis-N».

V. H au p t stück. I. Abschnitt.
ConscciptkonS-Bezirks-Nr. '



Sections - Nr.

Von der Conscription in den Erb landen.

Verzeichniß Nr . io vom Jahre , 8 . .

36y
Conscriptions - Bezirks - Nr.

^ ^ v g ^ ^ -- - » . ^ - - ^ - v - - - ^ . .
über die zu einem anderen Conscriptions - Bezirke oder zu einem anderen consenbirten Lande gehörigen Individuen

des männlichen Geschlechtes . ,

V o r-

und

Zunahmen.

G c b ü r t i g.

A ?Ä

K

-y-

-s

L-;

Befinden sich

L-:

Claistfiearlon.

Qualifikation.

Ausgedien¬
te

Capitulan
ten.

AN
A 2

S"
o r*

K

Seil der
letzten
Con-
scrip-
tivn.

V

Land._ Conscriptions -- Bezirks - Nr.

W er zeich n i ß Nr . 10 «. vo m Jahre , 8 . .
über die zu einem anderen Conscriptions - Bezirke oder zu einem anderen conscribirten Lande gehörigen Individuen

des männlichen Geschlechtes.

S:

Ä

V o r-

und'

Zunahmen.

G e b ü r t i g.

'c! ^ .
-ZD Ä

Sr-

Befindet sich Classification.

j Ausgedien¬
te

iCapitulan-
ten.

Qualifikation-

-LN
L L
ZA
«Zt<-

/Z Z

A

Vorge¬
merkt
zum

Dienste.

N

-

t N

t-2 7-'

Frem
de

über¬
haupt.

N

Seit der
letzten
Ne Vi¬
sion.

zD

^ernonv - '^tr.

Berzeichniß Nr . vom Jahre r8.
der Vorgefundenen ausgedienten Capitulanten und sonst entlassene Soldaten.

Conscriptions - Bezirks - Nr.

V o r-

und

Zunahinen.

Gebürtig.

Qualifika¬

tion.

L")
N
A

Anfenthalts-

N

H . !

Haben vor¬
her gedient.

KD

A ^a:
7? ^L b:

Ä , N

!2>

d

L>

Sind  e n t l a ssc  u >0,0 eben

als auSgedienteCapitulanten

nach vollsireckter
gesetzlicher
Dienstzeit.

K

-s-
L Z
H N
A Z

^ Z
Z .Z
N

nach dem
Kriege.

,IN
t?! Z
--. ^

L
^ r- l «

rD

cL-

A

L)



Zyo
Land.

v. Haupt stü ck. I. AbschNit t.
Conscriptions - Bezirks - Nr.

Summarischer Auszug Nr . n a vom Jahre 16 . .
der Vorgefundenen ausgedienten Capitulanten und sonst entlassenen Soldaten.

Verzeichnis Nr . 12 vom Jahre 18 . .
über die bey der Conscription Vorgefundene E rg an zu ngs Mannschaft.

L-:

Vor - und Zunahttten.

Gebürtig

Ä

Befinden sich

H

R

N-

Bataillon

ites 2tes

Land. Conscriptions - Bezirks - Nr.

Summarischer Auszug Nr. 12 «. vom Jahre 18. . /
über die bey der Consc r i prions - Revision Vorgefundene Ergoinzungs Mannschaft.

Sections - Nummer>

»v0 sre vorgefunden wurde.

Crgänzungs-

männcr über¬

haupt.

Diese wurden conseribirL

ans dem nahmli-
chen Bezirke.

Z
Z

Ä

N

-r

: -: L
L

G



Seekions - Nr.

V - n der Conscription in den Lrhlünde ».
Conscrjptions - Bezirks - Nr.

Werzeichmß Nr. 13 vom Jahre 16. .
der bey der hpurig en 'C o n ser ip t i o ns - R e visi o n Vorgefundenen L andwe h rmänn er.

Landwehr
grundbuch.

N

6: K V

V or-

und

Z u n a h rn e n.

Gebürtig.

N H

K d

N

K

Vorfindig in

Ä

s:

s-
^ s -ZzS

1 Diese sind conscribirt

aus dem
nahm sichen

Bezirke.

L> z>->

K

ZZ

<r->

Land. Conscriptions - Bezirks - Rr.

i



Z92
Seckions-

' V. Hauptstück . I. Abschnitt.
Nummer.

Conscriptions - Bezirks - Nr.

Verzeichn iß Nr . , 5 vom Jahre 16. .
über die zum Kriegsgebrauche tauglichen Zug - und Packpferde.

Oer E i g e n t h ü m e r.

Aufent-
halrs-

Taugliche Pferde.

V o r

und

Z u n a h m e n.

von i3 '/2 bis
gegen

15 Faust.

>§ - Ä

Von 15 bis
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Faust.

Von bis
gegen iü Faust

und darüber.
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der zum Kriegsgebrauche tauglichen Zug - und Packpferde.

'Der S ec tionen.

H a u p t o r tz.

Taugliche Pferde im Alter vorl S bis iv Jahren.
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»S

Faust.
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von 15 bis
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darüber.
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Ausweis Nr. 16.
Conscriptions - Bezirks - Nr.
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IV

Die mit Buchstaben bezeichneten Conscriptions -Actcn.

Diese sind

Aufnahmsbogen . .
Fremden - Tabelle.
Anstoßbogen zur Fremden -Tabelle . -
Orts - Summarium.

Anstvßbogen zum Orts - Summarium
Sections - Summarium . .

Bezirks - Summarium.
Landes - Summarium.

Haupt - Summarium . . .
Conscriptions - Zettel für große Städte
Orts - Viehstands » Tabellen . . . .
Sections - Viehstands -Tabellen . . -

Bezirks - Diehstands - Tabellen . . .
Landes - Viehstands -Tabcllen . . . .
Haupt - Viehstands -Tabelle . . . . .
Alphabetische . Ortschafts - Tabelle . .

Bemerkung.

Diese werden auf Kosten des Cameral - Aerarrums in Drück
gelegt.

Diese werden mit der Feder ausgefertigt.

^ Wird sanupt der Belehrung darüber aus Kosten der betref-
. senden Städte in Druck gelegt.

l Diese werden auf Kosten des Cameral - Aerariums in Druck
l" gelegt.

Aufsatz was jeder conscribirende Officier zur Re¬
vision mit bekommt , und sodann wieder an die Con¬
scriptions - Kanzellei ) auszuliefern hat.

Vezicksübersicht des Bevölkerungsstandes.
Landesübersicht des Bevölkerungsstandes.

Hauptübersicht des Bevölkerungsstandes.
Summarischer Auszug über Bäckerbursche.
Summarischer Auszug über zeitlich Befreyke.
Summarischer Auszug der zum Militär - Dienste

Dorgemerkten . «

Diese werden mit der Feder ausgefertigt.

Wird nach der ersten Aufnahme in der Conscriptions - Kanzellep
verfaßt , und von jedem Bezirke allen übrigen Bezirken
der conscribirten Länder ein - für allemahl durch die Ge¬
neral - Commanden mitgetheilt.

Ins Besondere werden von jedem Bezirke für den Hofkriegs¬
rath zehn , dann für jedes General - Commando der con¬
scribirten Provinzen und für jede Conscriptions -Direction Ein
Exemplar eingesendet.

Doch sollen die General - Commanden und Landerstellen die
in ihrem Bezirke vorfallenden Veränderungen der neuen
und eingegangenen Ortschaften jährlich nach der Conscrip-
tion mittheilen . ' , . ^

Diese Tabelle dient , um jeden Fremden richtig qualificiren
und in der gehörigen Rubrik eintragen zu können.

Jeder Conscriptions - Direktor soll eine solche Tabelle über alle
Ortschaften der sämmtlichen conscribirten Länder führen.

Wird von dem Regiments - (Bezirks - Commando ) und dem Krcis-
cunte gemeinschaftlich ausgefertigt , und ein ähnlicher Auf¬
satz sowohl bey der ersten Aufnahme , als bei) den folgenden
jährlichen Revisionen , jedem Conscriptions - Oßiciere mitge¬
geben.

Diese werden mit der Feder ausgefertigt , und zugleich mit
den Summarien und den anderen Acten der betreffenden
Behörde eingereicht.

Anm e r kün g.

? ->ic nack der ,' enseitiaen tabellarischen Uebersicht mit Nummern bezeichneten Eingaben l 'liid zugleich mit

' ' °L" : "2 a" 7 ° s - b u - s i a h ° g . scht . m,d - i., - A ..»>°rk .mgr-

M . . . . .° 'rd m.. , .« -« . S - K-Das Verie wniü Nr . 11, wiro nur , wenn es ^ ^

L00
Band r.



V . H a u p t stück. Ik. A b schnür t.

II. Abschnitt.
B »n der Conscription iu der Grauze.

§. 69Y.
2 >veckoerConscm'tion. Dle Conscription in der k. k. Militär - G ranz e hat zum Zwecke , dir

sM >. <>.,r,3 . No». 6>-j. i; /is6Z. Sraatsverwaltung mit der dortigen Volksmenge nach ihren wichtigsten natürlichen , bürger¬
lichen und ökonomischen Verhältnissen im Einzelnen und im Ganzen bekannt zu machen,
und dadurch in den Stand zu setzen , bey allen ihren Maßregeln , welche die Kenntniß
jener Verhältnisse voraussetzen , nach verläßlichen Angaben zu verfahren.

§. 900.

Wiederholung der Con- Da sich die Verhältnisse immer fort ändern , so muß die Conscription , um der Staats
scriPtionm funnahrigen Ter- möglichst  wahre Angaben zu liefern , in angemessenen Zeiträumen wiederhohltininen.
Hkth. am 3. Nov, Ü-4.N 4YL3. werden.

Zur Ersparung der mit der Conscription jedes Mahl verbundenen Kosten und weit¬

läufigen Geschäfte findet man jedoch zu bestimmen , daß dieselben nach vorläufig eingehohlter
Bewilligung deS Hofkriegsrathes nur alle fü n f Jahre Statt haben soll , in der Zwischen-

IährlicheConscriptions-Rec- zeit aber die letzten Conscriptions - Resultate jährlich zu revidiren und zu berichtigen sind.
tification. " .

§. 901.

. . Don der eigentlichen Con- Die Conscription hat jederzeit im Herbste , wenn die Ernte vorüber ist , vor sich zu
scription. Zeitpunct derselben. .
Hnh. am 3.Nov. 8.4.24963. geyen.

§. 902.

Don der Conscription ist Da dem Staate durch die Conscription der Stand der ganzen Volksmenge der Gränz-
Provinzen bekannt werden soll , so ergibt sich , daß von derselben niemand , weder eme
Gemeinde , noch ein Individuum , letzteres mag sich immer oder nur zeitlich in der Gränze
aufhalten , ausgenommen werden dürfe.

tz., 9 « 3 .

Conscriptions- Commissio- Die Daten , welche die Conscription liefern soll , müssen in der Regel durch eigens

5,'kth am 3 Nov n/,g63 dazu bestimmte Conscriptions - Commissionen verzeichnet werden . Als Ausnahme von dieser
Conscriptions- Faffienen. Regel haben nur diejenigen Gränzbewohner diese Daten mittelst eigener Fassion bekannt

zu geben , welche in dieser Vorschrift ausdrücklich dazu berechtiget werden.
tz. 904.

Glieder der Conscriptions- Jeder Brigade - Bezirk erhält eine besondere Conscriptions - Commission , welche allent-
halben aus dem Brigadier und dem ihm beygegebenen kriegscommissariatischen Beamten,
außerdem aber noch aus folgenden Personen bestehet,

n. Bey den kroatischen , slavomschen und banatischen Gränz - Regimentern und bey dem
Tschaikisten - Bataillon:

Aus dem Regiments - oder Bataillons - Commandanten oder einen ; anderen
Stabs - Officiere.

Aus dem Regiments - Arzte oder einem Oberarzte.

Aus dem betreffenden Compagnie - Commandanten und Oekonomie - Officiere.
Dann aus einigen Unter - Officieren vom Feld - u-nd Oekonomie - Stande.

Bey dem siebenbürgischen Gränz - Regimentern:

Aus dem Regiments - Commandanten oder einem anderen Stabs - Hfficie -re.
Aus dem Regiments - Arzte oder einem Oberarzte.
Aus dem betreffenden Coinpagnie - oder EscadronS - Commandanten und wenig¬

stens noch einem subalternen Officiere , dann einigen Unter - Officieeen der Compag¬
nie - oder Escadron.

In so weit in den kroatischen und banatischen Regimentern eine besondere Srabs-
Conscnvtion Statt findet , bestehet die Commission , außer dem Brigadier , dem
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kriegscommissariatischen Beamten , einem Stabs - Officiere und dem Regiments - Arzte,
auch aus dem Oekonomie - Hauptmann und einem Rechnungsführer.

e . Bey den privilegirten Militär - Communitaten in der kroatischen , slavonischen und
banatischen Gränzs:

Aus dem Bürgermeister , dem versammelten Magistrate , und nach Befund der Bri¬
gade aus dem Communitä 'ts - oder aber einem Regiments - oder Oberärzte.

5 r)?

tz. 90S. . -
Die Conscription der kroatischen , slavonischen und banatischen Gränzen beginnt , in Ordnung, m welcher die Con,

so weit nicht die geographische Lage eine Ausnahme rechtfertiget , in jedem Brigade - Be - lcnptions- Commlffioncn ihi-
^ ^ ^ ^ - Geschäfte zu besorgen haben,

zrrke >mt den Regimentern , welche ihn brlden , und wird erst nach dortiger Vollendung m Hkth. am s. Nov. g.^ u^
den dazu gehörigen Militär - Communitaten vorgenommen.

Bey den Gränz - Regimentern und dem Tschaikisten - Bataillon wird der Stabsort,
oder , wenn dieser eine Militär - Communitat ist , der dort befindliche Stab zuerst , dann
jede zur Stabs - Compagnie gehörige Ortschaft , und sonach jeder einzelne Ort der übrigen

Compagnien , und in jedem Orte jedes einzelne Haus nach der Ordnung seiner Nummern
conscribirr.

Sobald die Conscription in irgend einem Orte begonnen hat , so muß sie bis zur

Vollendung ununterbrochen fortgesetzt , und dazu ( Sonn - und Feyertage ausgenommen)
jeder Vormittag von 8 bis 12 Uhr , jeder Nachmittag von 3 bis 6 Uhr benutzt werden.

Damit jedoch das Conscriptions - Geschäft ohne Nachtheil der Genauigkeit und Rich¬
tigkeit möglichst schleunig fortgesetzt werden könne , haben die Compagnie - Commandanten
und Communitä 'ts - Magistrate alle dießfalls nöthigen Anstalten und Vorbereitungen noch
vor Anfang der Conscription zu treffen , ohne indessen die Granzer dabey in ihren häusli¬
chen Verrichtungen zu stören.

Eben so ununterbrochen muß auch , so viel möglich , die Conscribirung eines Dorfes
nach dein andern vorgenommen werden.

tz. 90b.

In der Regel muß jedes Individuum dort conscribirr werden , wo dasselbe wohnt,
mithin erscheinen auch die zum Stabe gehörigen Individuen in den Conscriptions - Büchern
der Orte , in welchen sie wohnen . Eine Ausnahme von diesem Grundsätze wird jedoch bey
jenen Gränz - Regimentern in Croatien und im Banar nöthig , deren Stab nicht in Gränz-
ortschaften , sondern in Militär - Communitäten aufgestellt ist ; dann Hey dem SzluinerRe¬
giment , dessen Stab sich zu Carlstadt befindet . Der Stab solcher Regimenter muß , um mit
diesen bey der Conscription in Verbindung zu erscheinen , abgesondert von der Communi¬
tat conscribirt werden . Solche besondere Stabs - Conscriprionen , mit welchen die Conscri¬

birung dieser Regimenter zu beginnen hat , werden von der tz. 904 dießfalls erwähnten
Commission , bey welcher der Rechnungsführer die Eintragung in die Rubriken besorgt,
nach dem angeschlossenen ersten Formulare (R ) vorgenommen.

Aber selbst bey besonderen Conscriptionen erscheinen hier nur jene zum Stabe gehöri¬
gen Individuen in dem dazu bestimmten Aufnahmsbogen , welche wirklich in der Commu-
nltät wohnen , die übrigen kommen ohnehin in den Conscriptions - Büchern ihrer Aufent¬

haltsorte vor ; auch werden hier nur die zum Stabe gehörigen Familien mit ihren eigenthümli-
chen Habschaften , nicht aber auch dis Co -mmunitäts - Familien , mit welchen sie etwa wohnen ,
conscribirt.

Da übrigens alle Rubriken des Formulars weiter -unten , wo das für die Gränzort-
schaften bestimmte Conscriptions - Formular erklärt wird , die nöthlge Erläuterung erhalten,
und auch sonst bey der Stabs - Conscription durchaus so , wie bey der Conscription dcr Gränz-

ortschaften , vorgegangen wird , so darf man sich dießfalls bloß auf die darüber später folgen¬
den Vorschriften beziehen -.

Vcserrdcre Slae '--Csnscr:>.
tion.
Hkth. qm I. Nor . 3 -4. 8

-Formular N.



3M V. Hauptstück . II. Abschnitt.

Compagnie - Confenplisri.
Lrtsversammluiig.
Hkth . am 3. Nos . 8' 4. N4 <)b3-

Ausnahmsbogen .Derfas-rem
bei) der Conscribirmig ^ For¬
mular - und 3.
Hkth. am 3. Nov . 8i ^ .L-j9Ü3.

§. 907-
Sobald die Conscriptions - Commission ihre Verrichtungen in einer Compagnie - Ort¬

schaft beginnt , müssen der Stations - Commandant , die Ortsältesten , sammtliche Haus¬
väter des Ortes , welche diese Vorschrift nicht ausdrücklich von der persönlichen Erscheinung
enthebt , dann , wofern sie zum gemeinen Gränzftande gehören , auch alle anderen männ¬
lichen Bewohner , wenn sie nicht unter 7 Jahr alt , durch hohes Alter , Gebrechlichkeit oder
Krankheit verhindert , im Dienste commandirt , oder sonst mit Vorwissen des Stations-

Commando abwesend sind , in der Ordnung vor der Commission erscheinen , nach welcher
die Nummern ihrer Häuser laufen . Sie müssen daher in Berücksichtigung ihrer häuslichen
Geschäfte immer auf jenen Vor - oder Nachmittag , an welchem sie der Wahrscheinlichkeit
nach die Reihe treffen kann , bestellt , und nach der Conscribirung sogleich wieder entlas¬
sen werden.

Von der Pflicht , sich persönlich der Commission vorzustellen , sind alle jene Individuen
befreyt , welchen in den folgenden Paragraphen das Recht eingeräumt ist , mittelst Fas¬
sion sich und ihre Angehörigen selbst ,zu conscribircn . Von den übrigen Familien , die nicht

zum gemeinen Gränzstande gehören , kann statt des Hausvaters ein Stellvertreter erschei¬
nen , welcher jedoch Auskünfte zu ! ertheilen vermögend seyn muß.

Ueberhaupt müssen die Anwesenden über Alles , was die nicht Gegenwärtigen betrifft,
die nöthigen Aufschlüsse zu geben im Stande seyn.

Alle diejenigen , welche , ohne eine der erwähnten Entschuldigungen für sich zu haben,
vorder Commission nicht erscheinen , so wie alle Verheimlichungsversuche von Personen
und Habschaften , müssen geahndet werden.

Zur Verhinderung solcher Versuche aber muß die Conscription öffentlich und in Ge¬
genwart mehrerer Familien geschehen , auch demselben mit Würde , jedoch Zutrauen ein-

flopend , erklärt werden , daß sie durch die Conscription keinesweges in ihrer Freyheit und
in ihrem Eigenthume beeinträchtiget werden sollen , sondern daß diese Anstalt lediglich

zur Handhabung der Ordnung und zum Behufs silier gleichen Vertheilung der öffentlichen
Leistungen bestimmt sey.

§. 908.
Jedes Haus erhält einen besöNdern Aufnahmsbogen ( nach dem zweyten und dritten

Formulare ) , und wenn dieser nicht zureichet , noäfl einen zweyten und dritten Bogen , wel¬
cher jenem angeheftet wird.

In jedem Orte muß das letzte Conscriptions - Buch der Conscriptions - Commission zur
Hand liegen , damit sie die erscheinenden Familien in demselben nachschlagen , und nach der
dortigen Grundlage die neue Conscribirung vornehmen könne . Dieses Nachschlagen und
damit verbundene Verlesen der alten Rubriken ist ins Besondere das Geschäft des kriegs-
commissariatischen Beamten.

Die Eintragung in die Rubriken des neuen Aufnahmsbogens besorgt bey der Compag¬
nie - Conscription der betreffende Ockonomie - Officier oder der subalterne Officier vom Feld¬

stande . So oft ein Haus ganz conscribirt ist , werden sammtliche Rubriken des neuen Auf-
nahmsbogens auf die im tz. 980 bestimmte Art summirt , und in Gegenwart der betreffen¬

den Familien von dem kriegscommissariatischen Beamten laut herab gelesen , und jeder
' Fehler sogleich berichtiget.

In so weit es nöthig ist , muß den Conscribirten das , was sie über ihre Conscri¬
birung zu wissen wünschen , in der Landessprache erklärt werden.

Bey dein Anschreiben der Haupt - Summa muß übrigens darauf Bedacht genommen

werden , daß für die in den nach der Conscription folgenden vier Zwischenjahren einzutra-
gsnden Nottifications - Summen Platz bleibe ..
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. , s
§. gog . '

Die Überschriften des Aufnahnisbogens sind klar ; die Seiten desselben werden in der
Ordnung nummerirt , in welcher sich die einzelnen , nach den Hauserzahlen an einander ge¬
reihten Aufnahmsbogen folgen , und hiernach ortschaftsweise Conscriptions - Bücher bilden.
So erhalt der erste Aufuahmsbogen Seite ' i und 2 , der zwepte 3 und 4 , der dritte 5
und 6 , u . s. w.

Wenn ein HauS mehrere Aufnahmsbogen erhält , so werden die Überschriften mW

auf den ersten Bogen ausgefüllt , auf den übrigen aber , mit Ausnahme der Haus -Nummern,
welche auf jedem Anstoßbogen noch ein Mahl angefetzt wird , leer gelassen ; die Seiten

laufen übrigens auch über die Anstosibogen ununterbrochen in nummerischer Reihe fort.

H. Y'-o. .

Nähere Bestimmungen sind in Ansehung der Haus - Nummern nothwendig . Es bc- '
steht zwar schon die Vorschrift , daß die Häuser in der Gränze nummerirt werden fällen.
Um jedoch ein gleichförmiges , die Ordnung für immer sicherndes Benehmen best der Num-
rnerirung der Häuser , auf welcher das Conscriptrons - Geschäft beruhet , zu begründen,
sind nachstehende Verfügungen stets genau zu befolgen:

itens : Alle zur Bewohnung von Menschen bestimmten Häuser müssen in einer fortlau¬

fenden Reihe , die in jedem einzelnen Orte mit 1 anfängt , nummerirt seyn , die
ärarischen mit . römischen , die übrigen mit gemeinen arabischen Ziffern , z. B.
l , U , Z, 4 , 5.

Die ärarischen Gebäude können , wo es erforderlich ist , mit den Zahlen , welche
auf die letzte Hausnummer des Ortes folgen , bezeichnet werden,

steiis : Diese in den bisherigen Vorschriften gegründete Verfügung muß man überall als
befolgt voraus fetzen; sollte dieses aber doch hier und da versäumt worden seyn,
so müßte die Nummerirung sogleich nachgetragen werden.

Alle Gebäude , die nicht zur fortwährenden Bewohnung von Menschen bestimmt
sind , als : . Kirchen , Wirrhschaftsgebäude , Mühlen , wenn sich nicht Wohnungen
dabey befinden , werden ' nicht nummerirt ; Schlaf - Tschardaken sollen gar nicht
geduldet seyn , auf keinen Fall erhalten sie besondere Nummern , sondern sind unter
der Nummer des Wohnhauses mit begriffen.

3tens : Jedes für sich bestehende Wohnhaus erhält seine eigene Nummer, und diese Nummer
muß genau mit der im Gründbuche angesetzten überein stimmen . Nur dann , wenn

Familien des gemeinen Gränzstandes sich eigenmächtig getrennt , und abgesonderte
Wohnhäuser erbauet haben , werden auch diese für sich bestehenden Wohnhäuser so
lange , als nicht die Genehmigung einer solchen Familien - Theilung erfolgt , unter
einer gemeinschaftlichen Nummer conscribirt.

Bey gesetzlichen Theilungeu aber behalt das eine Haus die alte Nummer , das
andere bekommt , gleich einem sonst völlig neu erbauten , die nächste Nummer an
jener , welche den: letzten Hause des Dorfes zufiel . Bruchzahlen finden nicht Statt.

4ten § : Häuser , die zur Bewohnung bestimmt sind , von ihren Einwohnern aber verlassen

wurden , oder wo diese ausstarben , behalten ihre Nummern , und werden lediglich
unbewohnt geführt.

Die Familie , welche ein solches Haus neu bezieht , übernimmt daher dessen
bisherige Nummer.

Eben so erhält , wenn das verlassene oder ein anderes Haus Angerissen , und ein

neues an dessen Stelle aufgebauet wird , dieses letztere die Nummer des Eingerisse¬
nen ; und wenn an die Stelle mehrerer eingerissenen Häuser ein einziges neues
Haus e>bauet worden ist , so bleiben diesem Einen neuen Hause alle Nummern

der Angerissenen.

5YY

Rubriken des Aufnahmsbo-
gens - Ucberschriften.
Hkth. an , 3. Nov . 6 -4. N

HanS-Nummer.
Hkch. am Z. N .' v. S- u

Besondere Beobachtung Hey
Nummerirung der Lerarial-
Gebände.
Hkch .am >7. Aug . 6 ,§. n 3,76



v. Haupt,rück. II. Abschnitt.
Ztens : Häuser an Plätzen neu erbauet , wo vorhin noch kein confer ibirtes Haus stand,

erhalten die nächsten Nummer an jener , welche dem zuletzt nummerirten Hause des

Ortes zugefallen war . Harte z. B . dieses letzte Haus die Nummer 2Z9 , so be¬
kommt das neue Haus 240.

tz. 9 " -

Nicht nummerirts Häuser aber mit vacanten Nummern lzu conscribiren , findet bloß
Nummern conscribikt werden bann Statt , wenn an die stelle der erloschenen Nummer kein neues Gebärrde ausgesührt
rönnen. werden kann , welches die alte Nurnmer führen könnte.

', -!n,am ' 7. Auq. 8>t .L3 >7<,. Htens : Dort , wo die Hauser noch nicht , wie es sehr zu wünschen wäre , in wirkliche Ort¬
schaften zusammen gezogen sind , müssen sie wenigstens nach den Local - Verhält¬
nissen unter gemeinschaftlichen Dogsnahmen zusammen conscribirt , und hiernach in
fortlaufenden Reihen , von i angefangen , nummerirt werden . Ganz einzeln ste¬
hende bewohnte Hütten und Häuser werden dem nächsten Orte zugezählt.

7tens : Bey neuen Dorfsanlagen muß immer , sogleich die Nummerirung der Häuser , so
wie übcryaupt die ganze Conscribirung nach den in dieser Norm aufgestellten
Grundsätzen bewerkstelliget , und zwar mit den ararischen Häusern angefan --
gen werden.

st: sns . Die ganz neue Nummerirung schon bestehender Ortschaften kann , wenn sie im
^aufe der Zeit nothig würde , nur bey Gelegenheit der wirklichen Conscription nach
vorläufiger Bewilligung der Brigade vorgenommen werden ; in welchen , Falle in dem
Aufnahmsbogen neben der neuen Haus -Nummer auch die alte bemerkt wird.

^-n der Zeit zwilchen den Jahren der wirklichen Conscription findet eine solch»
neue Nummerirung auf keinen Fall Statt.

9tens : Die Nummer erneS jeden Hauses muß an demselben von außen deutlich und so
viel möglich dauerhaft angeschrieben , und dort , wo sie mit der Zeit unkenntlich
wird , erneuert werden.

^cns : In den gemischten Ortschaften der siebenbürgischen Gränze haben die Gränzhäuftr
besondere , von den Provincial - Häusern verschiedene Nummern zu führen , die in

jedem Orte für sich eine zusammen hängende , von r anfangende Zahlenreihe
Süden , und so auch für sich zusammen hängend conscribirt werden . In den Ort¬

schaften , welche theils Infanteristen - , theils Husaren - Häuser enthalten , müssen
oeyde abgesondert , jedes zu dem Regiment , zu welchem eö gehört , auch in wech-
serseitig abgesonderten Nummern - Reihen conscribirt werden . Neben den Nummern

der Gi -anzhäuser in solchen Ortschaften ist immer mit den Anfangsbuchstaben daS
Regimenc anzuzrehen , z. B . Nr . 72 I . Ii . ( Infanterie - Regiment ) Nr . 3»
II . U. (Husaren - Regiment ).

4 Ol»

In welchem Falle nicht niim^

Nudrikerr . ^ O r 2.

r- Gebäude. Unter den Rubriken des Aufnahmsbogens bedarf die erste : Gebäude,  keiner Erläu-

-N-h. am 3. Neo. terung,  sie dient zur Bezeichnung -des Hauses , welches eben conscribirt wird , je nachdem
es em ararrsches , dem Gränz - Proventen - , , Militär - oder dem Cameral - Fonde gehöriges,
0 er ein Gemeinde - oder ein Privat - Haus ist , wird in einer der drey betreffenden Spalte»
die Ziffer r ausgewogen.

u . Familien .,

Hkch. ärn H R««. s >̂ , »
Z. 9r3.

Alle Familien , welche in einem und demselben Haus - wohnen , werden in dem Aufnah,ns-
oogen dieses Hauses in der zweyten Rubrik eingetragen , die Behausete zuerst , und die U, ; --

dchauseten , wenn jene abgssertiget ist. In den beyden Spalten dieser Rubrik wird jede Fa-
mi le , ie nachdem pe in die eine oder andere gehöret , mit der Ziffer 1 ausgewogen.
^ )o oft eure un nähmlichen Hause , aber besonders wohnende Familie conscribirt ist , wird

tw von der folgenden durch eine von der zweyten Rubrik an bis zu Ende gezogene

^ .uer uue gettennt , ohne jedoch besonders summirt zu werden , da erst am Ende des ganzen
Hauses alle Familien ohne Unterschied zusammen summirt werden.
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H. 914.
In der dritten Rubrik werden sämmtliche männliche Individuen des Hauses , sie mögen m - Tauft undZunabu,en Ser

abwesend oder Fremde seyn oder nicht , mit ihren Lauf - und Zunahmen und mit Bezeichnung Ncv.̂ I , 8
ihres ctwannigen Adels eingetragen , und zwar vor allem der Hausvater , nach ihm seine
Söhne und Enkel , dann seine Leitern , Seitenverwandten und ihre Abkömmlinge , die ent¬
fernteren Angehörigen und das männliche Gesinde . Wo alle männlichen Individuen den Zu¬
nahmen des Hausvaters führen , wird nur bey diesem der Zunahme , bey den übrigen der
Laufnahine allein angesctzt . Bey denjenigen , welche andere Zunahmen haben , als derHaus-
vater , werden diese beygeschrieben.

Adopriv -Söhne nehmen den Zunahmen des Adoptiv -Vaters an , Findlinge erhalten den
Zunahmen ihrer Pflcgeältern , uneheliche Kinder den Zunahmen , der im Tauf -Protocolle ein¬
getragen wurde . Söhne verschiedener Ehen den Zunahmen ihres leiblichen Vaters . Das ver¬
wandtschaftliche Verhältniß aller männlichen Individuen muß in der dritten Rubrik neben dem
Zunahmen kurz «„gedeutet werden , z. B . Hausvater , Sohn , Enkel , Großvater , Schwie¬
gervater , Bruder , Schwager , Vetter,  Adoptiv - Sohn , Pflegesohn u . s. w. Wenn der
Eigenthümer des Hauses rnchc in demselben wohnt , sondern es vermischet hat , so wird er

zwar in dieser Rubrik , so wie in der vierten genannt , aber nicht weiter gezählt , sondern
bemerkt , wo er in der Conscription erscheint.

Wenn keine erwachsenen Männer im Hause sind , wird die Hausmutter mit Tauf¬

und Zunahmen , und , falls sie Witwe wäre , mit dem Zunahmen ihres verstorbenen Gatten

angeschrieben ; übrigens aber in der später « achten Rubrik des werblichen Geschlechts nicht
individuell , sondern mit dem übrigen weiblichen Personale nur summarisch eingetragen.

Wenn alle männlichen Individuen einer Familie in dieser Rubrik eingetragen sind , so wird
unter dem letzten Individuum der dritten , vierten und fünften Rubrik noch beygesetzr:

»Hierzu die summarischen Rubriken des weiblichen Geschlechts , der einheimischen und effec-
»tiven Volksmenge , der Classification nach Nation und Religion , dann der Habschaften .«

H. yr5.
Jede andere Eigenschaft der in der dritten Rubrik genannten männlichen Individuen , die

Charge , das Amt,  das Gewerbe , die Ursache der etwannigen Gebrechlichkeit u . s. w. wird
mit kurzen Worten in der vierten Rubrik angedeutet ; so wird hier z. B . eingetragen : Pfar¬
rer in N . N . , Ober -Lieutenant , Fähnrich , allenfalls pensionirt , überzählig ; Feldwebel,

ausgeschrieben , degradirt , caffirt;  Gemeiner zur Reserve enrolirt , zur Landwehr vorgemcrkr;
Mauthcinnehmer , Postmeister , Handelsmann , Krämer , Schmied , Tischler , Geselle , Lehr¬

junge , Knecht ( einheimischer , auswärtiger ) , Kirchenvater , Gemeindehirt u . s. w. —
Wenn der Conscribirte Halb - oder Ganz - Invalid bezeichnet wird , so muß sein Gebrechen
genannt , und bemerkt werden , ob es heilbar sey oder nicht ; fiele ein solcher seinem Hause
wegen der Wartung , die er etwa braucht , offenbar zur Last , so wird auch dieses kurz an¬
gedeutet . Bey Mündeln muß der Vormund genannt werden.

h. 9 » b.

Das Geburtsjahr eines jeden männlichen Individuums wird in der fünften Rubrik

verzeichnet . Bey entstehendem Zweifel über das Geburtsjahr entscheidet die Lauf - Rubrik
Um hierbey keinen Aufenthalt bey der Conscription zu verursachen , sind die Gränzbewohner

zum voraus anzuweisen , sich run ihr Alter , in so fern es ihnen unbekannt wäre , bey dem
Pfarrer zu erkundigen , damit sie vor der Commission ungesäumt darüber Antwort zu erthe .i-
len im Stande seyen.

Die Gränzpfarrer sind verpflichtet , die zur Conscription nöthigen Auszüge aus dem

Taufbüchern verläßlich Und unentgeltich zu liefern . ,

IV. Oualification der männ¬
lichen Individuen.
Hkth. am 3. Nov . 8,H. N Hyü3..

V. Geburtsjahr der inännki-
cherr Individuen.
Hkth. am 3. Nsv . 8>4. V

-Obliegenheit der Gränz-
pfarrer.
Htth .am , 7. Aug . 8-6. N 3,76.

§-

Die sechste Rubrik umfaßt die ganze einheimische männliche Volksmenge aus dem

Gesichtspunkte ihrer wirklichen Dienstleistung , dann ihrer Pflicht , und Tauglichkeit zur ini-
Dand r. *01.

VI . Die männlichen einhei¬
mischen Gränzhewohner Hei¬
len sich-

M



§02 . V. Haupt stück. II. Abschnitt.

i . In Dienende >) keydem
Regimciite - ->) bcy dem Sta-
de.
-s>UH. NM3. Nov. 8i ^. L ^ 63.

Zlpr. 8 >o. U 8 - ,.

lirarstchen Drünstleisiung . Sie umfaßt drcy Hauptabtheilungen , die sich nach ihren
- -Neu Bestaudtheilen in nrehrere Unterabschnitte auflöftn.

Die erste H a u p t a b t h e i l u n g werfet die D i enend  e n aus , sie mögen nun bei)
dem VerrheidigungSstande oder bei, der Verwaltung dienen . Die Dienenden erfordern wie¬

der eine doppelte Ansicht , durch welche diejenigen , welche unmittelbar zum Regiment oder

zum Tsihaikisten - Bataillon gehören , von jenen geschieden werden , die nicht dazu gerechnet
werden können . Uncer den zum Regiment gehörigen Dienenden erscheint zuerst der S tab.

Dieser mag nun abgesondert nach dem ersten Formular , oder yber in dem AufnahmSbogen der
Compagnie - Ortschaften conscribirt werden : so gelten darüber folgende Grundsätze : "

r . Unter den Stabs -- Officieren werden hier nur diejenigen eingetragen , die , sie mögen
überzählig oder in der Wirklichkeit seyn , zum Stande des Regiments gehören.
Unter den StabSparteyen sowohl vom Feldstande , als von der Oekenomie - Verwal¬

tung werden diejenigen verstanden , welche im zwölften Abschnitte über die Geldgebübr
cnthalten sind . Alle SrabSparteyen , bis zun , Oberärzte abwärts , gehören dem
großen , die übrigen bis einschließlich den, Profosien , dem -kleinen Stabe an.

3 . Zu Fourierschützen dürfen in der Grenze eben so wenig , als sonst bey der Armee , -um
Felddienste taugliche Männer , sondern lediglich Halb - Invaliden Zeno, „ men werden.

Die zum Stabe gehörigen Fourierschützen werden mit den in gleichem Falle befindlichen
privat . Dienern in diesinn Abschnitte auSgewicsen . Eben so sinder man hier in Gemäßheit
der obigen Voraussetzung noch zu erinnern , und für die Earlftädter Banal - Gränze

.aszuoronen , daß den Gränzhäusern für ganz - und halbinvalide Privat -Diener die für

Founerschützen . auSgemessene ArbeitS - oder Huthweide - Tarbefteyung nach Anhand -- '
laiiuug der Gränzgrundsätze zu Statten zu komnren habe , um dadurch jene Gränzer
zu ermuntern , Privat - Dienste zu nehrnen.

l !" ier den bey sonstigen VerwaltungSzwergen Eingestellten werden diejenigen zum Stabe

consirlbu -t , welche einen solchen besonderen Zweig für daS ganze Regiment besorgen,
ohne zugleich denselben in einem ganzen Brigade - Bezirke , oder in , ganzen Generalate

zn führen , z. die - Ban -- Hauptleute , die Waldbereiter , Seidenbau -- Inspectoren,
S chul-Dlrectorcm einzelner Regimenter , uw solche bestehen , Kastner , und so weiter.

5 . Dae Stabs '-- Officiere sind von der persönlichen Erscheinung vor der Conscriptions-

Commifiion , in so fern sie nicht Mitglieder derselben - sind -, enthoben . ES wird ihnen
ein AufnahmSbogen zugestcllt , in welchem sie für sich und alle ihre Angehörigen die

Rubriken nach der Vorschrift gewissenhaft auSzufüllen (sich zu fatiren ) und die Echt
heit ihrer Angabe mit eigenhändiger Unterschrift zu verbürgen haben . Bewohnen sie

ein Haus , daS eine besondere Nummer führt , allein , so wird ihr Aufnahme (Fass
sions -) Bogen unter jene AufnahmSbogen deS OrteS eingelegt , zwischen welche er nach

nach der Nummer des -HauseS gehört , und sonach auch paginirt . Sind in den Gebäuden,
in welchen sie wohnen , auch andere Familien vorhanden , die nicht zu ihnen gehören,

so wird ihr Fashions - Bogen zu dem AufnahmSbogen deS betreffenden Hanse/gelegt,
und in diesem auf jenen , so wie - umgekehrt in jenem auf diesen gewiesen , auch die
Haupt - Summa deS einen auf den andern übertragen , damit auf dein Aufnabms - '

bogen , so wie auf dem Fassions '- Bogen -, der ganze Stand des Hauses ersichtlich
bleibe . Die Seiten laufen aber ununterbrochen auch über selche Einlageblätter fort.

h. 9 , 6.
Die bey den Feld - Bataillonen und der Oekonemie - Verwaltung der Compagnien die¬

nenden Ober - und Unter - Officiere werden in den ihnen zugewiesenen Rubriken verzeichnet,
Bcj' dtiiCoiirpaqnicnder sie mögen in der Wirklichkeit oder überrahlia renn.

-§ c!d-B6la !ltc>ne ; c» -- - -i / ^ /
wainmq- ^ bksnoinie-Dc--- ^ enjionrrte Ober - Officiere wären nur dann hier anzuführcn , wenn sie bey dem eben
Hkth. Mn' s. Nov. s .ii. ausgestellten Landes - Bataillon oder bey der Oekonomre - Verwaltung mit dem Supplemente
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auf ihre Pension wirkliche Dienste leisteten . Dienende Officiere , welche in der Greinze an¬
sässig sind , werden nach dem allgemeinen Grundsätze dorr conseribirt , wo sie sich aufhalten;
bey ihren eigenthümlichen Hausern werden sie bloss mit Tauf - und Zunahmen , Qualifica-
tion , nebst der Anmerkung , wo sie eigentlich conseribirt werden , dann mit dem Geburts¬
jahre eingetragen , und nicht weiter gezahlt.

Die zum Reserve - Bataillon Enrolirten werden , wenn es nicht eben aufgestellt ist,
und sie daher nicht wirklich dienen , auch nicht unter der Abtheilung der Feld - Bataillone,
sondern später lediglich als Dienstbare conseribirt ; fiele aber die Conscription eben in die Zeit
eines Krieges , und wären die Feld - Bataillon ausmarschirt ( abwesend ) , und daSReserve-
Bataillon aufgestellt , so müssten alle zu jenen , wie zu diesem Enrolirten unter der Abthei¬
lung der Compagnien vom Feldstande conseribirt werden . Dieses hätte auch mit dem Lan¬
des - Bataillon zu geschehen , wenn es zur Zeit der Conscription eben Dienste leistete.

H. y,c ).
Unter den sonstigen Verwaltungszweigen des Regiments werden jene Abtheilungen des

öffentlichen Dienstes in den Compagnien begriffen , welche das sogenannte Gränz - Verwal¬
tungs - Personal , z. B . das in den Compagnien angestellte Schul - , Bau - , Post - -und
Cambiaturs - , Sanitäts - , Mauth - , Seidenbau - , Cordons - , Sicherheits - ( Seressaner)
und andere Personal besorgt.

h. 920.

Die zweyte Abtheilung der Dienenden weiset diejenigen aus , welche nicht unmittelbar
bey dem Regiment angeftellt sind . Hierher gehören die Brigadiere , Militär - Commandan-
ten in Gränzfestungen , die Bau - Directoren , Beschäl - Officiere , wenn sie nicht eenem ein¬
zelnen Regiment zugewiesen sind , in welchem Falle sie unter den sonstigen Verwaltungs-
zwcigen bey dem Stabe erscheinen müssten u. s. w. ; ferner alle dienenden k. k. Militär-
Beamten , welche nicht zum Gränz - Verwaltungs - Personals gehören , die Wald - Directo¬
ren und die Schul - Directoren ganzer Brigaden oder Generalate , alle Contumaz - und Ca-
meral - Beamten.

Ferner : die bey den Genie - und Artillerie - Districten dienenden Individuen , ihre Fa¬
milien und Dienstleute , in so fern sie in der Militär - Gränze wohnen , dann die Familien
und Dienstleute der daselbst garnisonirenden Truppen , nicht aber auch diese selbst.

Auch die k. k. Generale , dann alle Stabs - Officiere , wenn sie auch nicht zum Stande
des Regiments gehören , ferner alle k. k. Beamten , die Stabs - Officiers - Rang haben,

conscribiren sich auf die H. 916 angegebene Art , mittelst Fassion -) - Bogen , selbst , welche auf
die dort erklärte Weise behandelt werken ..

tz. 92 - .

Nach den Dienenden erscheinen zunächst die Dienstbaren,  das heißt : diejenigen
Gränzbewohner , welche die Verpflichtung mehr oder minder auch zu erfüllen im Stande
sind . Sie machen die zweyte  H a u p t a b t h e i lu ng  aller männlichen Individuen aus,
und begreifen nach obigen Merkmahlen nur die zum gemeinen Gränzstande gehörigen Indi¬
viduen . Sie theilen sich in F e l d d i en st t a ug l i ch e , die in der siebenbürgischen Gränze
bisher noch Supernumeräre genannt wurden , und in H a u s d i e n st t a u g l i ch e. Um
dieselben zu erkennen , muß der der Commission be-ywohnende Feldarzt jedes einzelne , zum
gemeinen Gränzstande gehörige männliche Individuum , welches älter als 17 Jahre ist , und
dem irgend ein körperliches Gebrechen zur Last fällt , wodurch es Halb - oder Ganz - Invalid
wird , in Gegenwart und unter der besondern allseitigen Aufmerksamkeit der Commissionsglieder,
dann unter der Haftung der Commission auf das genaueste Uber ihre Dicnsttauglichkeit unter¬
suchen , und dieselben nach dem in dem vierten Formular vorgeschriebenen Individual - Ver¬
zeichnisse, welches am Schluffe der Orts - Conscription von allen Gliedern der Commission

Land r. ros *

-l) Bey sonstigen Derwas«
tungsjPeigen.
Hkth. am 3. Nov -814. u

r . Sonst noch Dienende.

Ferner:
Hkkh. am 3. Nov. 8>z. u 496Z.

>» » >7. Aug - 8,6 . ö 3>76.

u . In Dienshgre»

Formukar -j.
Hkth. «in 3. Rov . 8 , ^. U 4968
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ur . Undievftöavv.
i - Natürlich Unvienstbare:

s) Nachwachs;
r-) Ganz-Invaliden.

Hklh. am s . Nov. öiq . L .4963.

v . Hauptstück . N. Abschnitt.

rincerschrieben werden muß , classificiren , und nach Maßgabe dieser Classification geschieht
die Eintragung in den Aufnahmsbogen.

Es ist die Sache der Commission , dafür zu sorgen , daß diejenigen , welche wegen Al¬
ters , Gebrechlichkeit oder Krankheit vor derselben nicht persönlich erscheinen , ebenfalls aur
verläßliche Art ärztlich untersucht und classificirt werden.

Abwesende , welche nicht eine notorische Ursache , es sey Alter oder Gebrechlichkeit , völ¬

lig dienstuntauglich macht , werden als felddiensttauglich conscribirt , und es ist ihre Sache , bey
ihrer Rückkehr vor dem versammelten Compagnie -- Rapporte , zu welchem ein Feldarzt beyzu-
ziehen ist , das Gegentheil zu erweisen . Wenn ein solcher Beweis geführt würde , muß ein

Protokoll dadLber aufgenommen , und sodann mit Bezug auf dasselbe die Abänderung im
Aufnahmsbogen veranlaßt , das Protokoll aber mittelst Berichtes zum Stabe eingesendet wer¬

den , wo dasselbe aufbewahrt wird . Für felddiensttauglich gelten diejenigen , welchen kein
phyfisthes Gebrechen zur Last fällt , das sie nach militärischen Grundsätzen zu Felddiensten
unfähig macht , und die über dieß älter als 17 , und jünger als 60 Jahre sind . Als .haus-
diensttauglich werden jene conscribirt , die entweder eines Gebrechens wegen nach militäri¬
schen Grundsätzen als Halb - Invalid gelten , oder aber älter als 2o , und jünger als 60
^zahre sind , wenn sie sonst auch an keinem Gebrechen leiden . Beyde , die Felddienst - und

Hausdiensttauglichen , werden außer dem noch als bey der Wirthschaft entbehrlich  oder-

unentbehrlich  classificirt . Die Entbehrlichkeit des Granzers von der Wirthschaft , ist a) nach
der Größe und dein Umfange der Wirthschaft ; d ) nach dem vorhandenen übrigen Personale,
und zwar nach der Zahl der anderen im Hause befindlichen feld - und hausdiensttauglichen
Männer , des arbeitsamen männlichen Nachwachses und weiblichen Personals zu beurthei-
len . Die einschichtigen Männer gelten auf jeden Fall für unentbehrlich , und in der Regel
neben jedem Hauswirthe wenigstens noch ein arbeitsamer Mann . Ein enrolirter Gränzer , der nach
den angegebenen Grundsätzen seine Unentbehrlichkeit bei) der Wirthschaft darthut , muß,

wenn nicht eine gebietherische Nothwendigkeit auch die Enrolirung der minder Entbehrlichen
erfordert , wie dieses in Kriegszeiten zuweilen der Fall ist , auf sein Verlangen ausrolirt,
und ein Entbehrlicher statt seiner in die Enrolirungs - Listen eingeschrieben werden . Um da¬

her den für den Dienst schädlichen Wechsel der Enrolirten möglichst zu vermeiden , muß schon
bey der Enrolirung , wie es bereits verordnet ist , darauf Bedacht genommen werden , daß
nicht die wahrscheinlich in kurzem eintretende Unentbehrlichkeit des Dienstmannes seine bal¬
dige Ausschreibung nöthig mache.

Dre Söhne der in dem fünften , siebenten und achten Absätze des §. 92 » bezeichneten
Individuen , ingleichen auch jene der Provincialisten , -müssen unter die Dienstbaren conscri-
btt-t werden , wenn sie mcht etwa untauglich dazu sind . Solche unter ihnen jedoch , deren
Väter gar keinen Grundbesitz haben , dürfen nur im Falle der Noth enrolirt werden.

h . 922.

Die dritte Hauptabteilung  der sechsten Rubrik umfaßt die Undienstba-
r e n . Diese gehören entweder zum gememen Gränzstande , und sind bloß aus physischen Ur¬
sachen , durch Alter oder gänzliche Gebrechlichkeit gehindert , Dienste zu leisten , oder aber
sie sind , ohne Rücksicht auf ihre Tauglichkeit oder Untauglichkeit zu Felddiensten , aus be¬

sonderen Gründen gesetzlich von der Pflicht dazu enthoben . Daher ihre Sonderung m na¬
türlich Undienstbare und gesetzlich Befrei)  te.

ZU den ersten gehören der Nachwachs oder die männlichen Individuen des gemeinen Granz-
standes unter 17 Jahren , sie mögen tauglich seyn oder nicht , dann die ganz invaliden Gran¬

zer , welche an solchen Gebrechen leiden , die sie nach militärischen Grundsätzen sowohl zum
Zelddienste , als zum Hausdienste st,utauglich machen , oder aber diejenigen , welche , ohne
ein körperliches Gebrechen zu besitzen , das sie zum Real - Invaliden machte , älter als 60

Zähre sind . Der untaugliche Nachwachs oder die Gränz - Invaliden werden auf die H. 921
angezogene Art feldärztlich untersucht , classificirt , und darnach in die Individual - Verzeichnisse
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sowohl als in den Aufnahmsbogen eingetragen , so wie hier gleichfalls die im vorigen h. 92,
in Ansehung der nicht persönlich erscheinenden Granzer enthaltenen Bestimmungen gelten

Die Halb -- und ganzüwaliden Privatdiener , so wie die Fourierschützen , welche schon
in den Häusern , wo sie wirklich dienen , conscribirt werden , dürfen bey den Stammhäu¬
sern , zu denen sie eigentlich gehören , mithin unter den halbinvaliden Dienstbaren und un¬
teren ganzinvaliden Undienstbaren nicht conscribirt werden , sondern sind blosi mit Tauf¬
und Zunahmen , Qualifikation , nebst Anzeige ihres eigentlichen Aufenthaltes und mit dem
Geburtsjahre in den Ausnahmsbogen ihres Stammhauses einzutragen.

h. Y23 .
Von der Leistung persönlicher Militär - Dienste gesetzlich befreyt , mithin zum gemeinen Befreyte-

Granzstande nicht gehörig , sind alle m der Gränze wohnenden Geistlichen , sie mögen Welt - ^
oder Klostergeistliche seyn . Auch die höhere Geistlichkeit ohne Unterschied der Religion vom Hkth. am 3. Nov. 6i4. n4sü3.
Erzpriester oder von ähnlichen Würden aufwärts hat sich auf die §. g 17 angegebene Art mit¬
telst Fafsions -Bogens selbst zu conscribiren , außer dem aber sind noch nachstehende Weltliche
befreyt:

itens . Alle Söhne und männlichen Angehörigen der dienenden Generale , Stabs - und
Ober - Officiere und Beamten , in so fern jene nicht zu gemeinenGränzwirrhschaf-
ten gehören.

2tens . Alle pensionirten k. k. Generale , Stabs - und Ober - Officiere und Beamten , dann
ihre Söhne und männlichen Angehörigen , in so wert diese nicht gemeine Gränz-
wirthschaften bezogen haben . Auch den pensionirten k. k. Generalen und Stabs-
Officieren , dann allen im Range ihnen gleich kommenden pensionirten Beamten
ist das Recht , sich mittelst eigener Fassion zu conscribiren , zugestanden.

3tens. Die Honoratioren oder solche Gränzbewohner, welche, ohne Militaristen oder k. k.
Beamten zu seyn , doch nicht von Gränzwirthschaften oder von irgend einem Er¬
werbe , sondern blosi von den Zinsen ihrer Capitalien leben.

4tens . Jedem griechisch nichtunirten , jedem unirten und jedem protestantischen Pfarrer,
der wirklich fungirt , wird Ein Sohn von der Enrolirung frey gelassen.

Ltens . Die Handels - und Gewerbsleute , welche zu keiner Gränz - Communion gehören,
sondern für sich, und ausschliesilich ihren Handel und ihr Gewerbe treiben , sind
für ihre Person , eben so die Ladendiener und Lehrjungen der Handelsleute , die
Gesellen und Lehrjungen der Professionisten , wenn sie nicht vom gemeinen Gränz-
stande genommen sind , für ihre Person von der Enrolirung befreyt.

sitens . Die Ansiedler auf Gränzwirthschaften auf die ihnen vertragsmäßig zugestandene
Zeit . In der Regel wird die Befreyung derselben von der Enrolirung auf drey
Jahre festgesetzt , wenn der Ansiedlungsgrund neu aufgebrochen und beurbart
werden muß ; auf Ein Jahr aber , wenn die Gründe schon bearbeitet sind.

7tens . Die Taglöhner oder Gränzsassen , welche keine Gründe besitzen , kein eigentliches
Gewerbe führen , und somit in der croatischen , slavonischen und banatischen Gränze
der Schutzsteuer unterliegen , für ihre Person.

Erstere drey Chargen sind zwar unbedingt von der Enrolirung befreyt , aber Welche der unScningt-en

so wenig als möglich aus dein diensttauglichen Granzstande zu nehmen . doch aus dem diensttauglichen
lltens . Die auswärtigen Knechte für ihre Person , die einheimischen ( in der Gränze ge- Granzstande nicht gebracht

boren ) nur dann , wenn sie nicht zum gemeinen Granzstande gehören ; die Knechte ^ 22 .^
werden übrigens nach der allgemeinen Regel nur in jenen Häusern , wo sie wirk¬
lich dienen , unter der sechsten Rubrik aufgeführt , bey ihren Stammhäusern aber,
in so fern diese in der Gränze sind, nur in der dritten , vierten und fünften Rubrik
mit der Bemerkung ihres eigentlichen Aufenthaltsortes eingeschrieben . Daß der Nähere Bezeichnung eines
wirklich dienende Knecht in der Gränze auf keinen Fall unter die Fremden gerechnet und un .s
werden könne , lehret der im §. 926 von letzteren gegebene Begriff deutlich? nachdem Hkth.am -7. Aug. 8-ü. i!3.7b.

O
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Allgemeine Anmerkungen
über die sechste Rubrik.
Hkth. am 3. Nov . 8,4 . s 4y63.

V. Hauptstück . II. Abschnitt.

Ler Knecht , in so fern er wirklich dienet , ein bleibendes Mitglied des Hauses ist.
Er gehört also als solches zur einheimischen Volksmenge . Dagegen müssen die

Knechte ihrer Besteuerung wegen in solche geschieden werden , welche in derGränze
geboren , und die es nicht sind . Jene heißen nach einem in der Gränze langst üb¬
lichen Sprachgebrauchs einheimische,  diese auswärtige Knechte.

yrens . Außer dem sind noch für ihre Person besreyt : die Organisten , Glöckner , Kirchen¬

diener ( nicht auch die zum gemeinen Gränzstande gehörigen Kirchenväter ) ;
die mit Bewilligung studierenden Gränzjünglinge , wenn sie auch älter sind als
*7  3ahre , voraus als gesetzt , daß sie sich dem geistlichen Stande widmen , wi?

dieses für die kroatischen , slavonischen und banatischen Gränzen schon in dem 3^ .
Hauptstücke der Grundgesetze bestimmt ist ; ferner die Provincialisten , wenn

sie nicht Wirthschaften des obligaten Gränzstandes bezogen haben ; die Fabrik - Un¬
ternehmer , welche in der Granze wohnen ; dann in der siebenbürgischen Gränze

auch die bisher unter dein Ausdrucke : auswärtige Bedienstete  Verstan¬
denen und die S e l l e r n.

H. 924 .

Ueber die sechste Rubrik , welche die ganze einheimische Volksmenge männlichen Ge¬
schlechtes der Zahl nach ausweiset , findet man nachstehende allgemeine 'Anmerkungen bey-
zufügen.

rtens . Die Eintragung in sämmtliche Spalten dieser Ruhrik geschieht mit der Zisser r
für jeden betreffenden Kopf.

stens . Jeder einheimische männliche Gränzbewohner muß in der sechsten Rubrik ein

Mahl in der Spalte , in welche er seiner Eigenschaft nach gehört , dann aber noch
in den Spalten , in welchen die Summen aller zu einer und derselben Classe ge¬
hörigen Individuell ausgejVresen werden , Vorkommen . So erscheint z. B . ein

gemeiner Füselier erstens in der Spukte der gemeinen Füseliere ; zweytens in der
Spalte der Summa vom Feldstande ; drittens in der Spalte der Summa aller

beym . Regiment Dienenden , und viertens in der Summa aller Dienenden ; alle
vier Mahl mit der Ziffer r.

3tens . Da jedoch eine jede der drey Hanptabtheilungen die andere ausschließt , so , daß
niemand der zu den Dienenden gehört , zu den Dienstbaren ; kein Dienstbarer

zu den Undienstbaren gerechnet werden kann : so folgt , daß auch kein Individuum,

welches unter einer dieser drey Hauptabcheilungen der sechsten Rubrik ^eingetragen
worden ist , in einer der Heyden anderen HanpMtheilungen erscheinen kann.

4tenv . DerZweck dieser Rubrik , die ganze einheimische Volksmenge männlichen Geschlechts
auszuweisen , bringt . eben so mit sich, daß die zu den einzelnen Häusern gehöri¬
gen Individuen , welche auf einige Zeit abwesend sind , gleichfalls in der sechsten
Rubrik in den betreffenden Spalten gezählt werden , weil sie mit zur ganzen Volks¬
menge gehören , als daß die Fremden in der ganzen ssechsren Rubrik nicht gezählt wer¬

den dürfen , weil sie keinen Bcstandtheil der einheimischen Volksmenge ausmachen.
5tenv . Unter - Ogiciere und andere Granzer , welche m anderen .Compagnien dienen , er¬

scheinen in den Aufnahmsbogen ihrer Stammhäuser , wie. dieses schon in Ansehung
der ansässigen Officiere , der Fourierschützen , Prixgtdiener und einheimischen
Knechte bemerkt worden ist , bloß in der dritten , vielen und fünften Rubrik mit

dem Beysatze , wo sie wohnen ; werden aber , da sie nicht als bloß Abwesende
oder Eommandirte , die nur auf einige Zeit von ihren Häusern abwesend sind,
betrachtet werden können , in keiner der folgenden Rubriken gezählt , sondern in den
AUsNaymsbogen der Häuser , in denen sie wohnen , ordentlich eonscribirt.
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h. Y2Z.

Die Snminen 'der einzelnen Spalten der sechsten Rubrik / mit Ausnahme der einzel¬
nen Surnmarien , geben , zusammen gezählt , die Summa der gänzen männlichen einheimi¬
schen Volksmenge ; eben so geht diese aus der bloßen Zusammenzählung der einzelnen Sum¬
marien der sechsten Rubrik hervor . Diese Haupt - SumMa wird jedoch schon dadurch ge¬
funden , daß jedes männliche Individuum der einheimischen Volksmenge Hey der siebenten

Rubrik mit r ausgeworfen wird , wodurch sich am Ende die Haupt - Summa von selbst
ergibt . Das weibliche Geschlecht der emheimischen Volksmenge wird summarisch in der achten
Rubrik auf der betreffenden Querlinie tz. 9 04 angcsetzt , und durch die Addirung der beiden
Summen in der siebenten und ächren Rubrik die Summe der ganzen einheimischen Volks¬

menge erhoben , welche in der neunten Rubrik gleichfalls in der unter den letzlern männ¬

lichen Individuen gezogenen Linie §. 9,4 aufgeführt wird.
H. 926.

Um nun den zur Zeit der Cc-nscription wirklich vorhandenen Stand der männlichen
und weiblichen Volksmenge zu erfahren , werden alle männlichen und weiblichen Abwesenden

und Fremden in der zehnten und eilften Rubrik , die männlichen mit der Ziffer i , die weib¬
lichen summarisch nach den männlichen Individuen H. 914 ausgewiesen . Als abwesend gilt

derjenige Gränzbewohner , der zwar noch immer zum Familien - Stande seines Hauses ge¬
hört , und mithin zu den dienenden , oder zu den dienstbaren , oder zu den undienstbarcn
Individuen männlichen , oder zur einheimischen Volksmenge weiblichen Geschlechts gerechnet
wird , aber auf einige Zeit , nicht für immer oder auf ganz und gar unbestimmte Dauer
von seinein Hause sich entfernt hat , oder irgend wohin commandirt worden , oder ausmar-
schirt ist . Als Fremder aber wird dasjenige Individuum betrachtet , welches , ohne ein blei¬

bendes Mitglied des Hauses zu seyn , in dem es wohnt , nur auf kürzere Zeit in demselben
sich aufhält.

Da nun die Abwesenden in der sechsten , siebenten und achten , mithin auch in der
neunten Rubrik mitgezählt werden , die Fremden aber in diesen Rubriken nicht begriffen

-sind , so müssen , um den effektiven Stand ' der ganzen Volksmenge zu erfahren , die abwe¬
senden Männer von der Summe der siebenten , die abwesenden Weiber von der Summe

der achten Rubrik abgeschlagen , und die fremden Männer,der Summa m der siebenten , die
fremden Weiber der Summa in der achten Rubrik zügezählt werden . Die hiernach erhaltenen

Resultate sind in den zwey ersten Spälten der zwölften Rubrik auf der unter dem letzten
männlichen Individuum gezogenen ' Linie §. 914 summarisch cinzutragen . In der dritten

Spalte dieser Rubrik wird die Haupt - Summa angeführt , welche sich durch Zusammen¬
zählung der in den beyden vorhergehenden Spalten enthaltenen Summen ergibt . Diese
Haupt - Summa , welche den effektiven Stäub der ganzen Volksmenge darstellt , muß der
Summa gleich sehn , welche sich ergibt , wenn von der SumMa der einheimischen Volks¬

menge ( Rubrik 9 ) die Sutrinia aller Abwesenden abgezogen , die Summa aller Fremden
aber zugezählt wird.

§. 927.
Nachdem durch die bisherigen Rubriken die Zahl der einheimischen und ' der cffecriven

Volksmenge in del' Gränze erhoben , auch die Classification ' der Dienenden bewirkt worden

ist , so weiset die dkehzehn't 'eDkubrlk die übrigen Verhältnisse dsir ein hei m 'i s che n G r ä n 'z-
b ew 0 hne r aus ', deren Kenntnis für d'ie Staatsverwaltung Interesse hat . Da diese

Rubrik mit ih'ren' Ulitörch- theilungett an sich klar ist , so scheinen hierüber nur die nachstehen¬
den Anmerkungen nöthig.

itensr In den Spülten , welche die verschiedenen Nationen und Religtons -- Parteyen
ausweisen , werden alle einheimischen Gräuzbewohnsr ', ohne ll .fiterschi'eö , auf

der unter dem letzten nnännlichen Individuum ' MogAwn Mie ' s . 914 summarisch
eingetragen . Uebrig 'ens werden unter den ' Släven alle zu diesem Haupts

40 ?

VN. Summa der rtiannlj-
chen einheimischen Gränzbe-
wohner.

Vln . Hierzu das einheimi¬
sche weibliche Geschlecht.

IX. Summa der ganzen ein¬
heimischen Volksmenge.
Hkth. am 3. Nvv. 8-4. L 4963.

X. Die Abwesenden davon,
xi . Die Fremde» dazu,
xn . Effektiver Stand der

ganzen Volksmenge.
Hkth. am 3. Nov. 9i4 . L 4963.

Xm . Eiassifiealion der einhei¬
mischen VolksmcnHe.

->) Nach der Nation.
Hkth. am 3. Nov . 8,4 . u 4988.

b) Nach der Religion.
Hkth . am 3. Nov. 614, L 4933»
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Nach der Verehelichung.
MH . um 3. Rov . 8>4-V 4y63>

Die Summen der Abthci-
lungen muffen für sich gleich
Ü'YN
Hkth. am 3. Nov. 3-4- 8  4963.

Nach dem Stunde und der
Beschäftigung.
Hkth. am 3. Nov . 8>4. 8  4963.

Von den Geistlichen.
Hkth. am 3- Nov . 8 . 4. L 4s63.

Don den Adeligen.
Hkth. am 3. Nov . 8 -4-84963.

Donjden Honoratioren.
Hkth. ani 3«Nov. 814. L 4963.

Don den vom Erwerbe Le¬
benden.
Hkth. am 3. Nov . 814. 64963.

xiv . HabschaftenderGranz-
Scwvhner.
Hkth. am 3. Nov. 824. 8 4963..

Besteuerung der Handels-
keute und ProfeffioNisten in
der croatischen , slavonischen
und banatischen Gränze-
-Hkth. am 3. Nov. 8>4. L 4963.

Die Handels -, Gewervs - und
Schutzleute werden in beson¬
deren Ausweisen verzeichnet.
Hkth. a», 3. Nov. 6> 4 .6  4962^

V. H au pt stück. 11> Abschnitt.

stamme gehörigen Völker ohne Unterschied , ste niögen Croaten , Serben oder

Illyrier u . s. w. heißen , verstanden , und zu den Wallachen sind nur diejenigen zu
zahlen , welche wirklich zu diesem Volksstamme gehören , mithin auch wallachisch
sprechen , nicht auch jene , die in mehreren Gegenden , besonders in Slavonien

und Croatien Wallachen genannt werden , wahrend sie reine Slaven nichtunir-
ten Glaubens sind.

stens . Die Verehelichten , dann die ledigen und verwitweten Männer und Weiber werden

in den betreffenden Spalten , die Männer mit der Ziffer » , die Weiber sum¬
marisch auf der für sie bestimmten Querlinie h. 914 ausgewiesen.

3tens. Da die Abtheilungen der dreyzehnten Rubrik: Nation , Religion , Ver¬
ehelichte und Ledige,  die ganze einheimische Volksmenge umfassen , so
muffen die Summen aller Nationen , aller Religions - Parteyen und aller Verehe¬
lichten , Verwitweten und Ledigen , jede für sich der m der neunten Rubrik auS-
gewiesenen Volksmenge gleich seyn.

4tens. Nach ihrem Stande und nach ihrer Beschäftigung werden nur die männlichen In¬
dividuen auSgewicsen ; und da die Dienenden schon in der sechsten Rubrik um¬
ständlich verzeichnet wurden , so ist hier , die Adeligen allein ausgenommen , nur von
denjenigen die Rede , welche nicht zu den Dienenden gehören , nähmlich:

a . Von den Geistlichen und von den pensionirten Militärs und Beamten . Diese werden
in dieser Rubrik nur für ihre Person , aber individuell mit der Ziffer i ausgesetzt.

b . Von den Adeligen . Diese , sie mögen unter den Dienenden , Pensionirten , Geist¬

lichen , Honoratioren oder vom Erwerbe Lebenden aufgeführt seyn oder nichr , wer
den hier ohne Unterschied , ob sie Hausväter , Söhne oder sonstige männliche Ange¬
hörige sind , individuell mit der Ziffer » ausgesetzt.

c . Von den Honoratioren nach dem h. 923 gegebenen Begriffe . Auch diese werden sammt
ihren männlichen Angehörigen individuell mit der Ziffer 1 ausgewiesen.

6 . Von den vom Erwerbe Lebenden . Von diesen werden durchaus nur die Hausväter,
und zwar individuell mit der Ziffer » , nicht aber ihre Angehörigen , die Knechte aus¬

genommen , ausgewiesen . Wer in der croatischen , slavonischen und banatischen
Gränze als Handelsmann , Krämer , Künstler und Handwerker conscnbirt werden
dürfe ist nach Anhandlassung der Gränzgrundgesetze genau ausgedrückt . Auswär¬

tige Knechte , die länger als r o Jahre in der Militär - Gränze leben , werden für
einheimisch angesehen . Die Ausweisung der ehemahligen Condition der siebcnbürgi-
schen Gränzer geschieht individuell , und bedarf keiner weiteren Erklärung.

§. 926.

Die Habschaften der Gränzbewohner müssen nach ihren eigenen , in Gegenwart der
Ortsältesten und anderer Familien ertheilten Angaben summarisch in der vierzehnten und
letzten Rubrik auf der nach dem letzten männlichen Individuum gezogenen Q.uerlinie aus-
gewicsen werden^

h. 929.

Die Grundgesetze für die croatischen , slavonischen und banatischen Gränzen verordnen
im 87 . Hauptstücke ausdrücklich , daß bey der Conscriptions - Revision, . mit Intervemrung
des Brigadiers und des respicirenden kriegscommifsariatischen Beamten , die Besteuerung der
Handelsleute und Professionisten geschehen soll. Dieselbe muß daher allerdings Key der
Conscription vor sich gehen . Man findet es indessen zur Vermeidung entbehrlicher Schrei-
bereyen dießfalls für immer bey jenen Verfügungen zu belassen , welche hierüber in der Be¬
lehrung . über die Ausweisung des gesammten Grundbesitzes , und über die Vorschreibung
und Abstattung der verschiedenen Schuldigkeit provisorisch fest gesetzt worden sind.

Es müssen nähmlich bey Gelegenheit der Conscribirung der einzelnen Häuser die Han¬
dels - , Gewerbs - und Schutzleute , dann die Mühlenbesitzer , welche darin Vorkommen , auch
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fernerhin nach den Beylagen 12 , »3 , 14 , i 5  und r 6 des der gedachten jBelehrung bey

gehefteten Formulars 6 in besonderen Ausweifen verzeichnet , und nach den Steuer - Classen
eingetragen werden , wodurch zugleich die eigentliche Steuervorschreibung für diese Indivi¬
duen bewirkt wird.

Indem bey diesem Geschäfte die genaue Einhaltung der hierüber im 87 . Hauptstücke der
Grundgesetze und im zweyten Abschnitte der erwähnten Belehrung bestehenden Vorschrif¬

ten zu beobachten ist , muß ins Besondere die Bestimmung der Steuer - Elaste der Handelsleute
und Profeffiomsten , dann der Juden im wallachisch - illyrischen Regiments , den Gränzgrund-
gesetzen gemäß , nach dem Erträgnisse des Handels oder Gewerbes , und nach Maßgabe des Ver¬
mögens der Juden , wie solches von den Steuerbaren angegeben , und durch die von dem Com¬

pagnie - Commando und den Ortsältesten an die Hand gegebenen Umständen berichtigt ist,
geschehen , und sonach die Versetzung in eine höhere oder mindere Steuer - Elaste , oder die
Beybehaltung der vorjährigen entschieden werden . Eine Verminderung der Steuer -Classen
hat jedoch , da diese ohnehin durchaus sehr mäßig angesetzt sind , nur bey sehr gesunkenem
Erwerbe oder Vermögen , und stets unter Bemerkung der wesentlichsten Motive im An¬

merkungsfache der Verzeichnisse Statt zu finden . Uebrigens muß jedem Steuerpflichtigen
die Elaste , in welche er von der Conscriptions - Commission öffentlich und in seiner Gegen¬
wart versetzt worden ist , sogleich bekannt gegeben , und hiernach seine Schuldigkeit im

Steuerbüchelchen angemerkt werden.
h. y 3 o.

Es ist bereits im §. 908 dieser Vorschrift erwähnt worden , daß sämmtliche Rubriken
eines jeden AufnahmSbogens summirt werden müssen ; dieses geschieht , insem nach derCon-

scribirung aller in dem Hause wohnenden Familien über den ganzen Aufnahmsbogen eine
-O.uerlinie gezogen wird , unter welche die Summen der in jede Spalte eingetragenen Zahlen

gesetzt werden . Der kriegscommissariatische Beamte hat für die Richtigkeit dieser Summen

zu sorgen , und solche demnach vorzüglich durch Vergleichung der einzelnen Summen , die mit
einander überein stimmen müssen , sorgfältig zu prüfen.

Der letzte Aufnahmsbogen des Ortes muß von sämmtlichen Gliedern der Conscrrptions-
Commission mit der Bemerkung gefertigt werden , daß nnt diesem Bogen die Conscribirung

des Ortes geschloffen sey.
H. <)3 r.

Sämmtliche Aufnahmsbogen einer Ortschaft werden nach der Reihe der Haus -Nummern

und Blattseiten an einander geheftet , und auf Rechnung des Regiments - Unkosten - Fondes

gebunden . Sie bilden sodann das Conscriptions - Buch des Ortes , welches in der Compag¬
nie - Kanzelley aufbewahrt wird.

Um für solche Häuser , welche nach H. yio neue Nummern erhalten , Aufnahmsbogen
m Bereitschaft zu haben , müssen einem jeden Conscriptions - Buche einige leere Aufnahms-

Logen zum voraus beygebunden werden . Damit diese Conscriptions - Bücher bey größeren
Ortschaften keinen zu starken Umfang erhalten , und dadurch schwer zu behandeln werden,
sind solche in mehrere Bände zu theilen , auf welchen von außen die Zahlen der Hausnum¬
mern , die sie begreifen , anzuschreiben sind , z. B . Conscriptions - Buch des Dorfes N . ,
Band I . Nr . 1 bis 200 . Band I !. Haus Nro . /,<" bis 4 »6 u. s. w.

Eben so bilden dort , wo besondere Stabs - Conscriptionen Statt finden , die einzelnen

Aufnahmsbogen , nach der Ordnung der Haus - Nummern und Blattseiten mit einem ange¬
messenen Vorrathe leerer Aufnahmsbogen zusammen geheftet , das Conscriptions - Buch des
Stabes , das in der Rechnungskanzelley aufbewahrt wird.

h. 982.

Während der Conscribirung der Häuser wird zugleich auS den einzelnen Summen der
Spalten der Aufnahmsbogen eines jeden Ortes das häuserweise Summarium

desselben nach dem Formulare L verfaßt , welches die Rekapitulation des Orts - Conscriptions-

Bestimmung der Steuer-
Claffe der Handelsleute und
Professionistcn , dann der Ju¬
den-
Hkth. am 3. Nev . S- i. N /.gS3.

- .nrMWE «»L

Summirung der Aufnahms¬
bogen.
Hkth-aM 3. Nov . L, -i. n 4- 63.

Conscriptions - Bücher.
Hkth. M .3- Nvv. M4- L 49^3.

-Orts - Summarium.
Formular S.

Hkth. am 3. Nov . 6 -4. 8,4963.
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Compagnie - Summarien.

Formular e.

Regiments - Summarium.

Formular 7.
Hkth. am L. Nov. 8,4 . 24953

Grundbesitz und Schuldige
keitsausweise der Gränz - Re¬
gimenter und Tschaikisten -Va-
taillone.

Hkth . am 3. Nov - 8,4 . 2 4963,

Buches bildet , und , von allen Gliedern der Conscriptions -Commission unterfertigt , auch dem
Orts - Conscriptions - Buche nach den Aufnahmsbogen des letzten Hauses beygebunden wird.

tz. 933.

Aus den einzelnen Orts -- Summarien werden sodann in der Compagnie - Kanzelley
zwey gleichlautende , vom Compagnie - Commando gefertigte Co m pag n ie -S u m m ar ie n

mit 7tusweisung der Vermehrung und Verminderung gegen die Resultate des vorher gehenden
JahreS , nach dem Formulare 6 , in den eigens dazu bestimmten Bogen bearbeitet , und Ein
Exemplar davon zum eigenen Gebrauche zurück behalten , das andere dem Regiments - Com-
mando übersendet.

§. 934.

In der Rechnungskanzelley beym Stabe wird , in sofern eine besondere Stabs - Con-

scription Statt fand , aus dem StabS - Confcriptions - Buche ganz auf die Art , wie eS
h. 982  in 'Ansehung des Orts - Summariums vorgeschrieben worden ist , das Stabs - Sum-
marium gebildet , und aus diesem sowohl , als aus allen Compagnie - Summarien , das Re¬

gime  n t s - S u m m a r i u m mit Ausweisung der Vermehrung oder Verminderung gegen das

vorige Jahr , nach dem Formular 7 , gebildet . Das Regiments - Summarium wird in drey
gleichlautenden Exemplaren mit der Unterschrift des Regunents -Commandanten und des ersten
Rechnungsführers ausgefertigt , und Eines davon in der Rechnungskanzelley aufbewahrt ; die
beyden anderen sind der Brigade zu unterlegen.

> §. 935 .

Aus den Formularien der Aufnahmsbogen erhellet , daß in denselben der Grundbesitz,
dann die Geld - und Arbeitsschuldigkeiten nicht mehr conscribirr werden . Da die Compag¬
nien und Regimenter in der kroatischen , slavonifchen und banatischen Gränze die dießfallsi-
gen Daten mit hinlänglicher Bestimmtheit und individuell aus den Grundbüchern und aus
den Präliminar - Schuldigkeits - Entwürfen , so wie aus den Schuldigkeits - Summarien er¬

halten , und da sie selbst bey Verfassung dieser Entwürfe sich lediglich an die Grundbücher
und die Conscriptions - Rubriken über die persönlichen Verhältnisse der Gränzbewohner , dann
an die dazu gehörige Personal - Steuer - Classificirung ' zu halten haben , so erschien die be¬

sondere Conscribirung des Grundbesitzes und der Schuldigkeit in den Aufnahmsbogen unnö-
thig , und die Weglassung derselben ist eine wohlthätige Abkürzung des Conscriptions - Ge¬

schäftes . Die Compagnie - und Regiments - Kanzellepen haben sich daher , so oft sie bey
ihren Geschäften über die erwähnten Gegenstände Aufschlüsse bedürfen , an die genannten
Behelfe zu Haltern Die Brigaden werden indessen bey Gelegenheit der Conscription die

Grundbücher sich vorweisen lassen , und sich überzeugen , in wiefern diese mit der vorge¬
schriebenen Ordnung und Genauigkeit geführt werden . Auch sind die Brigaden durch die

Grundgesetze der Gränze angewiesen , steuerbare Gründe , die durch Zufall an Cultur - Fä¬
higkeit beträchtlich abgenommen haben , und für die Zukunft zum Theil oder ganz unbenutz¬

bar geworden sind , nach früher vom Regimente veranlaßter genauer Untersuchung , bey
Gelegenheit der Conscription in eine geringere Steuer - Classe zu setzen , oder aus der Classe
der benutzbaren Gründe zu bringen . In Gemäßheit dieser gesetzlichen Verfügung wer¬
den die Brigaden in solchen Fällen die Untersuchungs - Protocolle einsehen , prüfen , und

nach Befund die Versetzung des Grundes verweigern oder gestatten . Die Entscheidung
muß immer in dem Untersuchungs - Protocolle angemerkt , dieses von der Brigade gefer-
tiget , die Grundversetzung aber unverzüglich im Grundbuche nach der Vorschrift bewerk¬
stelliget werden.

In der siebenburgischen Gränze wurde , ungeachtet der von den übrigen Gränzen ver¬
schiedenen Verhältnisse , die Weglassung der Rubriken über den Grundbesitz im Aufnahmsbogen
ebenfalls für nöthig erachtet , um hierin allenthalben Gleichförmigkeit zu bewirken ; indessen

istderGrundb - sstz der si-b°nbürgisch -n Grünz - Regimenter bis zur einstigen Einführung förm¬
licher Grundbücher fortan auf die bisherige Art , jedoch abgesondert ron den EonftriptionS-



Von der Conscription in der Grän ze.

Büchern , individuell zu verzeichnen . Um aber zum Behufs der Verwaltung auch über den
Grundbesitz , dann über die Arbeits - und Geldschuldigkelten summarische Übersichten bey
Händen zu haben , so müssen die Compagnien ortschaftsweise Darstellungen des Grundbe¬
sitzes und der Schuldigkeiten nach Maßgabe des letzten Präliminar - Schuldrgkeits - Entwur¬
fes verfassen , in denen auch dw Vermehrung und Verminderung im Vergleiche mit dem
vorhergehenden Jahre ersichtlich zu machen ist . Ein Exemplar davon , mit der Unterschrift
des Compagnie - Commando versehen , bleibt in der Compagnie - Kanzelley ; das andere , eben
so unterfertigt , wird zugleich mit dem Compagnie - Conscriptions - Summarium dem Regi¬
ments - Commando unterlegr.

Das achte und neunte Formular zeigt , wie diese schriftlich anzulegenden Compagnie-
Ausweise einzurichten sind . In der Rechnungskanzelley beym Stabe werden aus den Com¬

pagnie - Ausweisen Regiments - Ausweise nach dem Formulare der Compagnie - Ausweise ver¬
faßt , Auch von den Regiments - Ausweisen sind drey , vom Regiments - Commandanteu und

vom ersten Rechnungsführer unterschriebene Exemplare zu verfertigen , von welchen Eines in
der Rechnungskanzelley bleibt , die beyden anderen mit den Regiments - Conscriptions - Sum-
marien der Brigade unterlegt werden.

§. y36.
Nach Conscribirung der zum Brigade - Bezirke gehörigen Compagnien werden die dem¬

selben zugetheilten Militär - Communitäten conscribirt ( tz. 906 ) . Wie die Conscriptions -Com-
missivnen in den Communiräten zusammen zu setzen sind, ist im tz. 904 dieser Vorschrift bestimmt
worden , und so gelten auch die Verfügungen der tztz. 907 und 908 hinsichtlich der Ortsver-
fammlung , dann der Aufnahmsbogen und ihrer Behandlung bey Conscribirung der Com¬
pagnie - Ortschaften durchaus auch bey der Conscribirung der Militär - Communitäten.

In den Communitäten , in welchen der Stab eines Gränz - Regiments sich befindet,

und wo daher nach H. 906 eine besondere Stabs - Conscription Statt hat , werden die Häu¬
ser , welche von Individuen , die zum Stabe gehören , bewohnt sind , bloß mit ihren Num¬
mern und den Nahmen der Hausväter angeführt , aber nicht gezählt , sondern m Ansehung
ihrer auf die Stabs - Conscription verwiesen . Wenn solche Individuen in einem und dem

nähmlichen Hause mit anderen Communitätö - Familien vernascht wohnen , so werden nur

die letzteren conscribirt , von den zum Stabe gehörigen Familien aber der Nähme des Haus¬
vaters und seine Charge eingetragen , dieser jedoch nicht gezählt , sondern sich auf die Stabs-
Conscription bezogen.

H. 937.

Das zehnte Formular zeigt die Gestalt der für die Häuser der Militär - Communitäten

bestimmten Aufnahmsbogen . Obgleich die Ueberschriften und Rubriken dieser Bogen sich nach
den Eigenthümlichkeiten der Communitäts - Verfassung von den für die Gränz - Regimenter

und das Tschaikcsten - Bataillon vorgeschriebenen unterscheiden , so stimmen sie doch in ihren
Hauptanlagen mit jenen überein , und Alles , was über die ersteren in den HH. von 909 bis
914 , dann 919 , 920 , 923 , 924 , 925 und 926 gesagt worden ist , findet auch bey der
Conscription der Communitäten , mit den Abänderungen , welche die Verfassung der Com-

mumtäten von selbst nothwendig macht , und wozu ins Besondere die in den tzH. 921 und 922
angeordnete Untersuchung der Felddiensttauglichen durch den Communitäts - oder nächsten Regi¬
ments - Arzt gehört , volle Anwendung . Auch sind die Abtheilungen der sechsten Rubrik in

dem Aufnahmsbogen für Communitäten , worin diese Bogen sich vorzüglich von den für

dre Compagnie - Ortschaften gegebenen unterscheiden , durch die in tzh. 917 , 918 , 919,
920 , 923 , 924 — bey aller Verschiedenheit zwischen den Compagnie - Ortschaften und den

privilegirten Militär - Communiräten — doch von selbst erklärt , und sie bedürfen daher um
so weniger noch anderweitiger umständlicher Erläuterungen , da sie ihr Inhalt selbst deutlich
macht , und sie auch in den bisher verwendeten Conscriptions - Bogen größten Theils enthalten
waren ; man darf sich daher bloß auf die nachstehenden kurzen Anmerkungen beschränken:

Nany r. r c>4 *

4r r

Formular s und 8-

Comiriuliitäts -Conscriptiott.
Hkth. am 3. Nov. 9 . 4. n chy63.

Rubriken des Aufnahmsbir-
gens . Formular ><>.
Hkth. am Z. Nov. 6 -4. L 496 ».
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Stcuett'srschreibung.
Hkth. am S. Nov. 8,/,. n ^ 63.

^CoiMiiliniläts-Suiiittianuiir.
Hkth. am 3. Nc-v. ü>4. u ĵyü3.

Grundbesitz - und Lchul-
diqkeitsausweise der Militar-
Commmutäten.
HUl), am 3. Noc' -8>z. u -j^63.

itens . linter den dienenden Generalen werden die in den Communitäten wohnenden Bri¬
gadiers zu Peterwardein auch der commandirende Herr General , die Divisio-
naire u . s. w . eingetragen ; zu den dienenden Stabs - und Ober - Officieren aber
sind diejenigen zu zahlen , die nicht zum Stabe eines Gränz - Regiments ge¬

hören . ( tz. t) 20 .)
3tens . Der Bürgermeister wird , er mag - einen militärischen Charakter bekleiden oder

nicht , unter den bey der Communiräts - Verwaltung eingestellten Beamten ; die
bey dem General - Commando zu Peterwardein angestellten , so wie alle anderen
k. k. Militär - und Civil - Beamten in den Communitäten , die weder bey der

Colmnunität dienen , noch zum tabe eines Regiments gehören , werden unter

den sonstigen dienenden k. k. Beamten aufgeführt.

3tens . Auch in den Communitäten haben sich alle Generale , Stabs - Officiere und höhe¬
ren k. k. Beamten , und auf jeden Fall der Bürgermeister , ins Besondere aber
alle General - Commando - Beamten zu Peterwardein , mittelst Fastion selbst zu

conscribiren.
4tens . Da dem Geiste der Verfügungen des Communitäten - Regulativs gemäß die an-

gcstellten Militärs und Beamten mit ihren Angehörigen , so wie auch die Fourier-
schützen und Privat -Diener der ersten für ihre Personen , in der sechsten Rubrik
eingetragen werden müssen , dann die Geistlichen und Honoratioren mit ihren
männlichen Angehörigen in den Communitäten nicht zum obligaten Stande gehö¬
ren , so folgt , daß alle diese insgesammt , so weit sie nicht schon unter den Die¬
nenden gezählt worden sind , unter die undienstbaren , gesetzlich Befreyten gerech¬
net werden müssen . Dagegen gehören alle diejenigen , welche in der dreyzehnten

Rubrik als vom Erwerbe lebende Hausväter erscheinen , mit ihren männlichen An¬

gehörigen zum obligaten Stande , und sie müssen daher entweder unter den
Dienstbaren oder unter den wegen natürlicher Hindernisse Undienstbaren gezählt
werden.

§. y33 . . 4.
Daß bey Gelegenheit der Conscription von der Brigade und dem Magistrate auch dre

V o r sch r e i b u n g der S te u e r sch u l d ig k e i r und der Pachtzinse , mithin auch die
Classificirung der Handelsleute und Profeffionistcn , zu geschehen habe , ist bereits m dem
Communitäten - Regulativ angeordnet , und es ist sich hiernach , mit Berücksichtigung der im

h. y 2y dieser Vorschrift in Ansehung der Steuer - Classificirung gegebenen Bestimmungen,
in so weit sie auf Communitäten paffen , auf das genaueste zu achten . Eben so hat es bey
der Verordnung des Communitäten - Regulativs , wornach die Conscriptions - Commission

erwägen soll , welcher Betrag der Communiräts - Einkünfte , .mit Rücksicht auf das Wohl
der Communität , jährlich an die Gränz - Proventen bis zum nächst künftigen Conscriptions-

Termine abgeführt werden könne , und ob dieser Betrag zu erhöhen oder beym Allen zu be¬

lassen sey , .fortan zu verbleiben , m so weit diesfalls nicht schon fixe Pauschal - Summen

bestimmt sind.
v h. yZg.

Die Verfügungen der yZck biS () 32  gelten durchaus bey der Conscribirung der Mili¬
tär - Communitäten , und so wie daS Compagnie - Orrs - Summarium , so wird auch das in

gedruckten Bogen anzulegende häuserweise C o m m unl tät s - S u m m a r i u m als Recapi-
tulation der Summen der Aufnahmsbogen während der Conscription verfaßt , von der Con-

scriptions -Commiffion unterfertigt , und dem Communitäts -Conscriptions -Buche beygeheftet.

Nach diesem Häuserweifen Communiräts - Summarium wird ein anderes , bloß die Haupt-
Summa aller Rubriken enthaltendes , allgemeines Communitäds - Summarium in zwey vom

Magistrate unterfertigten Exemplaren entworfen , und der Brigade unterlegt.
H. y/jO.

Auch in den Militär - Communitäten hat künftig die Aufführung des Grundbesitzes,
dann der Geld - und ArbeitSschuldigkeit , in den Conscriptions - Büchern zu unterbleiben , da
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die Grundbücher und die Portional - Register hierüber hinlänglichen Aufschluß geben . Nur
zur Begründung einer allgemeinen Uebersicht dieser Gegenstände zum Behufs der Verwal¬
tung sind über dieselben , den Grundbüchern und Portional - Registern gemäsi , jäh r l i ch e
Ausweise  nach dem Formulare verfaßt , und vom Magistrate unterfertigt , in zwei)
Exemplaren zugleich mit dein CommunitätS -Conscriptions -SummariUm der Brigade zu über¬
reichen . Ein drittes Exemplar dient zum Gebrauche des Magistrats.

' Die Classisicirung der Grundstücke hat bloß zum Zwecke , dieses Formular auch für dre
Zukunft brauchbar zu erhalten , wenn einst in den Communitätsn eine Classisicirung der Aecker
und Wiesen , dann der Huthweiden eingeführt werden sollte . Bis dahin werden nur die Lum¬
men ohne Classisicirung im Ganzen ausgewiefen . Auch hier aber liegt es den Brigaden ob,
von der Führung der Grundbücher und Portional - Register Einsicht zu nehmen.

Sobald jede Brigade die Conscriptions -Summarien und die durchaus geschrieben an-

zulegenden Grundbesitz - und Schuldigkeitsausweise der ihr unterstehenden Regimenter und
Communitäten in zweyfachen Exemplarien erhalten hat , müssen dieselben mit der vorliegen¬
den Norm verglichen , ihre Vorschriftmäßigkeit und Rechnungsrichtigkeir sorgfältig , allen¬
falls mit Benützung der Monarh - Acten , Schuldigkeits - Präliminar - Entwürfe , Portional-
Register und Grundbücher , und , wenn es nöthig werden sollte , der Conjcriptions - Bücher
selbst , kriegSconnnissariatisch geprüft , und nach Berichtigung aller Fehler mit erner eigenen
Conscriptions - Relation  dem Vorgesetzten General - Commando unterlegt werden.
Wenn mit der Conscription zugleich eine förmliche Musterung angeordnet war , jo gehören

alle Gegenstände , welche nicht die Conscription selbst betreffen , als :
a) Die Zeit und die Dauer des Conscriptions - Geschäftes;
k ) die Steuer - Classisicirung und die Beweggründe ihrer etwannigen Veränderung;
a) die Anträge hinsichtlich der von den Communitäten an die Gränz - Proventen abzufüh¬

renden Contributional - Summen nicht in die Conscriptions - , sondern in die Muste¬

rungs - Relation . Wenn aber mit der Conscription keine Musterung verbunden war,
so müssen , außer den erwähnten drei) Puncten , in der Conscriptions - Relation auch
alle übrigen Bemerkungen vorgetragen werden , welche die Brigade bey Gelegenheit
der Conscription zu machen Anlaß fand ; nähmlich : In wie weit die Geschäfte bey
den betreffenden Behörden in Ordnung befunden wurden ; ob die Grundbücher und

sonstigen Protocolle vorschriftmäßig geführt werden ; ob und welche Belchwerden oder
Gesuche Vorkommen u. s. w.

Die Gebrechen , welche an der Stelle gehoben , die Klagen und Bitten , die 10-

aleich entschieden werden können , hat die Brigade unmittelbar abzustellen oder zu
erledigen , und nur vom Verfügten in der Relation Bericht zu erstatten . Ueber jene

Gegenstände aber , die ihre Befugnisse überschreiten , muß unter hinlänglicher Auf¬
klärung der Thatsachen in der Relation die höhere Entscheidung nachgesiuht wenden.

Da - hat vor a.l « ,7ff « i. » . ..

seinem Wirkungskreise liegt , zu erledigen , auch die Gebrechen , welche, ungeachtet del ',G " - und Schuldig-
fung der Summarien und Ausweise von Seite der Brigaden , an denjelben zu bemerken si' yn f,.jrs<,uswt-ise.
sollten , heben zu lassen , dann aber ans sämmtlichen ConscriptioAs -Sumnranen -der unter - Hw . am s. sr. ». s .4- « 4-6r.

stehenden Gränz - Regimenter und deS Tschaikisten - Bataillons , ^so wie der pnvllegu -tcn Mi-
l itär -Communitäten , ein G e n e r a l a t s - C o n s c r i P t i o n S - S u m m a r i n m , ferner aus

den Grundbesitz - und Schuldigkeitsausweisen jener Behörden einen schriftlichen Gene¬
ra l a t s - G r u n d b e s i tz- u n d S chu l d i g k e i t s a u s w e i s , beyde nach den Formularen

12  und i c) , in zweyfachen Exemplaren zu verfassen , in welchen die Vermehrung und d : e

Verminderung ausgewiesen werden muß , und für deren Rechnungsrichtigkeit der bey dem Gene-
ral -Commando als Referent angestellte Ober -Kriegs -Commlssar zu haften hat , wepchalb er sie

ForiinNae und
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mit dem commandirenden General unterfertigen muß . Eines ' dieser Generalars - Summarren,
so wie der eure der beyden Generalats - Ausweise wrrd mit Einem Exemplare sämmtlicher Par-
ricularien der Regimenter und der Communitäten , nebst den Conscriptions - Relationen , von

dem General - Commando mittelst Berichtes über die etwannige vorläufige Erledigung der
Relationen, > oder über dasjenige , was das General - Commando selbst zu bemerken findet,

dem Hofkriegsrathe dergestalt eingesendet , daß das Ganze immer mit Ende Aprils des auf
die Conscription folgenden Jahres verläßlich daselbst eintreffe . Es bleibt den General - Com-

manden überlassen , den unteren Behörden hiernach angemessene Termine zur Einsendung
der Particulanen zu setzen. Das andere Generalats -Summarium und der zweyre Generalats-
Ausweis bleiben sammt den übrigen Parcicularien zum Gebrauche des General - Com¬
mando zurück . ^

h. 943 .

In den Jahren , in welchen keine wirkliche Conscription Statt hat , müssen die Con-

scriptions -Bücher wenigstens rectificirr  werden , damit die im Laufe derZeit eingetrete-
nen Veränderungen in den betreffenden Rubriken angemerkt , und so die Conscriptions -Bücher

mtt Ende eines jeden Militär - Jahres dem Stande der Gegenwart immer möglichst nahe
gebracht werden.

Auch die Conscriptions - Nectification  geschieht im Herbste . Der Compag¬
nie - Cominandanr , der Oekonomie - Officier , in Siebenbürgen ein subalterner Officier vom

Feldsrande , der Stattons - Commandant und einige Unter - Officiere versammeln sich, von
einem Feldarzre begleitet , in jeder Compagnie - Ortschaft , und nehmen als Rectifica-
ttons - Commissionen in voller Sitzung auf die tz. 907 für die wirkliche Conscription vorge¬

schriebene Art dre Recriftcation vor , indem sie sämmtliche Rubriken der einzelnen Aufnahms¬
bogen in der Ordnung , in welcher sich diese im Conscriptions - Buche des Ortes folgen , in
Gegenwart der Ortsältesten und der männlichen Individuen der betreffenden Familien laut

und vernehmlich herab lesen , mit den erforderlichen Fragen begleiten , und so nach der letzten
Haupt - Summa des Bogens den Zuwachs in den betreffenden Rubriken zu schlagen , den Ab¬

gang davon aber von derselben abziehen , wie dieses in den Formularen 1 , 2 und rc» bey-
spielweise gezeigt ist. Zur Gewinnung des Raumes sind neugeborne Kinder , auch des männ¬

lichen Geschlechts , in der betreffenden Rubrik des Nachwachses nur summarisch anzusetzen . Es

sollst übrigens aus dieser Art der Nectification , daß in der ersten Aufnahme und in den fol¬
genden Rectlficationen gar keine Correcruren Statt finden dürfen , sondern wenn z. B . eui
Halb - Invalid ganz invalid geworden ist , er bey der Nectification als Halb - Invalid in Ab¬

gang , als Ganz -Invalid in Zuwachs gebracht werden müsse. In der Rubrik der Qualifikation
ist übrigens die Art des Zuwachses und Abganges immer kurz anzudeffttn , z. B . mir den

Worten : gestorben , neugeboren , entwichen , revertirt , eing eheira th e r,

ausrolirt  u . s. w. In so fern sich die Diensttauglichkeit eines zum gemeinen Grä 'nz-
stande Conscribirten geändert hat , oder ein früher nicht Conscribirter , z. B . neu Eings-
wanderter , über seine Diensttauglichkeit noch . nicht untersucht worden ist , hat der gegenwär¬

tige Feldarzt diese Individuen vor der Commission sogleich zuuntersuchen und sein Gutachten
abzugeben , wornach solche classificirt ,und in die betreffende Rubrik eingetragen werden.

Ausgestorbene oder verlassene Häuser werden in dem Aufnahmsbogen unter Anführung
der Ursache förmlich in Abgang gebracht.

Neu entstandene werden rückwärts in den Vorrathsbogen ganz neu conscribirt.

Solche Gränzbewohner , welche bey der wirklichen Conscriptron sich mittelst Fassion selbst

conscribiren , erhalten auch zum Behufe der Conscriptions - Rectiftcatton einen Aufnahmsbo-
gen , in welchem sie sich eben so , wie bey der wirklichen Conscription , für ihre Person und
alle ihre Angehörigen mittelst Fassion und unter ihrer Haftung selbst conscribiren , und den

sie der Rectifications -Commission übersenden , damit der m dem Conscriptions - Buche ent¬

haltene Aufnahmsbogen derselben mittelst Dockung des Zuwachses und Abganges darnach
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berichtiget werden könne . Uebrigens werden diese bloß zur Rectification bestimmten Fassions-
Bogen in der Compagnie - Kanzelley aufbewahrt.

Nach jedesmahliger Rectificirung eines Aufnahmsbogens müssen die Rubriken noch ein
Mahl verlesen , die eingeschlichenen Irrungen verbessert , und sämmtliche Spalten neu sum-
mirt werden . Die Rectifications - Summen des ersten Jahres nach der wirklichen Conscription

werden unter den wirklichen Conscriptions - Summen mit der Bemerkung des Rectifications-
Iahres angesetzt ; die des dritten unter jenen des zweyten , und die Rectifications - Summen

des vierten Jahres unter den Summen des dritten.
Es wurde übrigens schon im h. 908 Aufmerksamkeit zur Platzgewinnung für die Necti-

ficationS - Summen der vier von einer Conscription zur andern laufenden Zwischenjahre

empfohlen.
Außer der Zeit der jährlichen Rectification , und außer der Gegenwart der Nectifications-

Commission , darf in den Conscriptions -Büchern , den im h. 92 » berührten Fall ausgenommen,
bey schwerer Ahndung keine Conscribwung oder Rectificirung weder un Ganzen , noch , im
Einzelnen vorgenommen werden.

In Ansehung der Claffificirung der Handels - und Gewerbsleute nach den Steuer - Clas-
sen hat es in den Zwischenjahren in der Regel bey dem zur Zeit der wirklichen Conscription

geschehenen Ansätze zu verbleiben , und es ist bey Gelegenheit der Conscriptions - Rectification

lediglich hiernach von der Commission die Steuerschuldigkeit vorzuschreiben.
Nur bey außerordentlichen Umstanden kann auf eine Veränderung der Steuer - Classe

angetragen werden ; es ist jedoch dazu bey Gelegenheit der Rectifications - Revision die Ein¬
willigung der Brigade nachzusuchen.

Wie die Orts - Conscriptions - Bücher , so müssen auch die Stabs - Conscriptions - Bü¬

cher , dort , wo solche bestehen , in Gegenwart eines Stabs - Officrers , des Oekonomie-

Hauptmanns und des Regiments - Arztes vom Rechnungsführer rectificirt werden.
§. <)44.

Wenn die Rectification m den einzelnen Ortschaften vorüber ist , so hat der Brigadier
mit dem kriegscommissariarischen Beamten diese Ortschaften zu bereisen , und die Conscrip-

rions - Bücher zu untersuchen . Ilm über die verläßliche Rectification Gewißheit zu erhalten,
sind in jedem Orte einige Familien in zufälliger Ordnung vorzurufen , und die sie betreffenden
Rubriken genau zu prüfen . Bey dieser Rectifications - Revision muß auch die von der Recti-
fications - Commission unternommene Steuer - Claffificirung (H. 94^ ) der Brigade vorgelegt,
und falls diese von dem Claffen -Ansatze der letzten Conscriptions - Commission abwiche , der Be¬
weggrund dazu erörtert , und die Claffificirung nach Befund bestätigt oder verworfen werden.
Zugleich " wird die Brigade bey dieser Gelegenheit die Ordnung und die Art der Geschäftsver¬
waltung beobachten , und sich dießfalls nach h. 94 » benehmen . Auch die Stabs - Conscrip¬
tions - Bücher werden nach ihrer Rectification von der Brigade revidirt.

h. 945 .

Wie bey den Regimentern und bey dein Tschaikisten - Bataillon , so geschieht auch in

den Militär - Communitäten in der Zwischenzeit von einer wirklichen Conscription zur an¬
deren die jährliche Conscriptions - Nectlfication , und zwar vor dem versammelten Magistrate.
Bey der Revision derselben durch die Brigade wird die im h. <)38  erwähnte Steuervorschrei-
bung gleichfalls vorgenommen.

h. 946.
Nach vollendeter Rectifications - Revision werden ganz auf die bey der wirklichen Con¬

scription vorgeschriebene Art und nach den nähmlichen Formularen in den dazu bestimmten
gedruckten Bogen , den letzten Rectifications - Summen gemäß , Orts - und Stabs - , Com¬
pagnie - , Regiments - und Communitäts -Summarien verfaßt , und darin , in so weit sie den

Regimentern und Brigaden unterlegt werden , die Vermehrung und Verminderung gegen
das letztvergangene Conscriptions - oder Rectifications - Jahr ausgewiesen . Für die Häuser-

Rectifications - Revision.
Hkth. am 3. Nov. 8>4. s 4963.

Conscnptions - Rectification
und Revision.

b) In den Communitäten.
Hkth. am 3. Nov- 8,4 . u 4963.

Rectifications - Summanen
und Revisions - Relationen.
Hkth. am 3. Nov. 8 -4. v 4y63.
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weisen Orts - und Communitäts - Rectifications - Summarien (§. 982 und 989 ) müssen schon

zum voraus dem Conscriptions - Buche die für die vier Jahre erforderlichen Bogen beygebun-
den werden , auch sind die Grundbesitz - und Schuldigkeitsausweise der Gränz - Regimenter,
des Tschaikisten - Bataillons und der Communitäten jährlich zu verfassen , und in den Con¬
scriptions - Zwischenjahren zugleich mit den Regiments - und ComMunitäts - Rectifications - ,
Summarien den Brigaden zu unterlegen , welche dieselben mit den Revisions - Relationen,

in denen die im tz. 9/ , » erwähnten Gegenstände vorzutragen sind , den Eeneral - Commanden
übersenden . ^

Die General -Commanden bilden Generalats -Rectifications -Summarien und Generalats-

Ausweise daraus , ganz so , wie es H. 942 vorgeschrieben ist , und unterlegen bis Ende
Aprills des auf die Nectisication folgenden Jahres Ein Exemplar von beyden , so wie Êin

Exemplar der Particularien dem Hofkriegsrathe.
H. 947.

So oft in den täglichen Geschäftsverhandlungen bey den Compagnien und Militär - '
Communitäten Gegenstände Vorkommen , deren definitive Erledigung dem Regiments - Com-
niando oder einer höheren Behörde zukommt , und deren verläßliche Beurtheilung die Ein¬
sicht des Conscriptions - Buches nöthig macht , muß dem Compagnie - oder Magistrats - Be¬
richte jederzeit , ein genauer C 0 n sc r i pt i 0 n s-Au s z ug , das heißt : die wörtliche Abschrift
des in dem neuesten Conscriptions - Buche befindlichen Aufnahmsbogens der betreffenden Fami¬

lie mit der ganzen Ueberschrift , dann mit allen Rubriken und Summen beygelegt werden,
deren Echtheit in den kroatischen , slavonischen und banatischen Gränzen der Compagnie-
Commandant und der Oekonomie - Officiere oder der Bürgermeister und der Stadtschreiber,

in der siebenbürgischen Gränze der Commandant und ein subalterner Officier der Compagnie

mit ihrer Unterschrift verbürgen . Die erst nach der letzten Conscription oder Recrification
etwa eingetretenen Veränderungen müssen unter der letzten Haupt - Summa des Aufnahms¬
bogens angeführt , und sodann jene mittelst Zuwachses - und Abgangs - Docirung darnach be¬
richtiget werden . Auch die Conscriptions -Auszüge werden in den betreffenden gedruckten Auf¬
nahmsbogen eingetragen , zu welchem Ende die Gränzbehörden auch zu diesem Zwecke mit
einem angemessenen Vorrathe versehen werden müssen . Einem jeden solchen Conscriptions -

Auszuge ist über dieß der Grundbesitz - und Schuldigkeitsausweis des betreffenden Hauses ab¬
gesondert beyzufügen . Die Verläßlichkeit der Auszüge müssen die Regiments - Commandanten
und Magistrate immer genau prüfen , und wenn sie der Brigade , dem General - Commando

oder dem Hofkriegsrathe unterlegt werden , so sind sie auch kriegscommissariatisch zu revidiren
und die entdeckten Mängel vorläufig zu verbessern.

Da das Conscriptions - Wesen nur dann seinen wichtigen Zwecken entspricht , wenn das¬

selbe in der gehörigen Ordnung und mit der nothigen Aufmerksamkeit und Verläßlichkeit be¬
sorgt wird , und da die Verfügungen dieser Norm , in so weit sie die Einrichtung des Con¬
scriptions - Wesens in der Militär - Gränze betreffen , bloß die Begründung einer solchen
Ordnung und Verläßlichkeit beabsichtigen , so braucht man nur hieran zu erinnern , um die

Nothwendigkeit der genauen und strengen Befolgung dieser Vorschrift einleuchtend zu machen.





Formular Nr . 3. Seite N . N.Aufnah msbogen für das Jahr 18 ..

Undienstbare

weg . gesetzt
Befreyung.

Sumnia der
Derselbe ist

einheimischen

Männlichen

Gränzbewoh-

Nahme des Gebrechens.

heilbar. unheilbar.

Gcbäu-

Hierzu das ein¬

heimische weib-

Dienende.
Stabs - Conscriptions - Summarium.
N . N . Compagnie,
N . N . Compagnie,

uni »,a

Dagegen die Summa von >8
vom vorstehenden Jahre.

Ergibt sich^ Vermehrung . . . .
eine V Verminderung . . .

,Total -Sum.

Comitatfür die SiebenbürZer Gränzoptschaften
i . 2. 3.

N . 9 Regrment
4. 5.

Haus - Nr . . . N . N . Compagnie oder Escadron (nach der Ortschaft de Cdmpagnie - oder Escadrons - Commando zu benennen).

__ 6 ._ 7 . 8 . c) .

N . N. N . N . Ort , Dorf , Markt.
,3.

N .' N . Jurisdiction , rein oder gemischt.
»4.

Tauf - und Zunahmen

der

männlichen Individuen.

Lualificatio » deelben.

Die einheimischen männlichen Gränzbewohner theilen „ ch in

Dienende

jbeym Regimente

beym .Stabe

vom Feldstande.

Partcyen
des

A ^

bei) den Compagnien

vom Feldstande.

Gemeine.

Sonst

L L

Dienstbare

vegen natürlicher
Hindernisse.

Die Abwesen¬

den davon.

Die Fremden

dazu.

Classification der einheimischen Volksmenge

3- 4. .

nach der Na¬

tion.

nach der Re¬

ligion-

'nach der

Vereheli¬

chung.

nach Stand

und Beschäf¬

tigung.

nach der ehemaligen Condition.
Hab schäften der

Gränzbewohner.

A n merk  u n g. Die nicht ausgefüllten Rubriken i , 2 , 10,1 », 1

Formular Nr . 4. . ^

I n d iv i du al - LZ erzeich niß

2 , Z3 , 1. 2. 3. 4. und 14 stimmen durchaus mit jenen in dem zweyten Formulare überein; so wie überhaupt dre für die Siebenbürger Granzortschaften bestimmten Aufnahmsbogen so behandelt werden , wie die Aufnahmsbogen für die übrigen Eränzortschaften.

N . N . Regiment oder Communitat . Formular Nr . 6. N . N . Regiment oder Bataillon.

der obligaten , wegen körperlicher Gebrechen zum Felddienste untauglichen Gränzbewohner.

N . N . Compagnie , oder Escadron . O Dorf oder Markt N . N.

Cons cripti ons - Snmmarium-
der N . N . Compagnie vom Jahre »8 . ^

für die Compagnien der Granz - Regimenter und der Tschaikisten - Bataillone.

Haus Nr.
Tauf - und Zunahmen

der Gränzer.

Szara Relovich
Carel Relovich.
Jaso Relovich.
Jmbro Kasor

Geburtsjahr

>79
002

,8o5

Dieselben sind erkannt worden für

Halbmvalid.
Hnusüiensttauglich. Ganzinvalid-

untauglichen Nach¬
wachs von - 5 bis >7

Jahren

Lahn ».
Einäugig.
-Ohne rechte Hand.
Taubstumm.

81ZN. N . N . am . . . . Unterschrift der Conscriptions - Commission.

Nahmen

der

Ortschaften.

Gebäu¬

de.

Fami¬

lien.

N - N.
N . N.
N . N.
N . N.

Summa - - .

Ergibt sich/Vermehrung,
eine ( Verminderung

Die einheimischen männlichen Gränzbewohner
theilen sich in

Dienende Dienstbare. Undienstbare.

Hierzu das ein¬

heimische weib¬

liche Geschlecht

Summa der

einheimischen

Volksmenge.

Die Abwesen¬

den davon.

Die Fremden

dazu.

Effectiver

Stand der gan¬

zen Volks¬

menge.

Classification

der einheinri¬

schen Volks¬

menge.

Habschasten der

Gränzbewoh-

ner.

Formular Nr . 5.
Für Granzortschaften N . N . Regimen t. N . N. Compagnie.

Häuserweises ConscripLions - Summarium
des Dorfes , Marktes , der M i l i t ä r -- C 0 m m u n i t ä t N . N . Vom Jahre  18 . . .

für Gränzortichastcii und Militär -- Commumtäten . In Siebenbürgen N . N . Comirat , Stuhl , District , Jurisdiction N . N.

Anmerkung. >) Die Untertheilungen der Haupt - Rubriken richten sich ganz nach jenen der Haupt - Rubriken der Orts - Summarien.
- ) In den siebenbürger Compagnie - Sun,Marien must vor derRubrik - Nahtnen der Ortschaften  eine Rubrik gezogen werden , mit de .- Ueberschrift : Communitat , Stuhl  oder District;

nach derRubrik - N ahm en d e r O r t s ch a ft c n aber eine Rubrik mit der Ueberschrift - Jurisdiction  und mit den zwei - Untertheilungen - rein , gemischt;  die SiebenbürgerCompagnie - SuiN-
marie » erhalten demnach zwey Haupt - Rubriken mehr gls die übrigen Compagnie - Summarien.

3) Das vorliegende Formular paßt auch vollkommen zu allgemeinen Communitäls - Summarien , »ndem aus den häuserweisen Summarien die Haupr - Summa hierher übertragen wird.

Formular Nr . 7. Conscriptions -Summarium
des N . N . G r a n z -- R e g i m e n t s vom Jahre

Für sämmtliche Gränz - Regimenter und das Tschaikisten-- Bataillon.

Hans - Nr. Gebäude. Familien.

—

Die einheimischen männlichen Gränz - Commu-
nitäts - Bewohner theilen sich in

Dienstbare.

—

-

Undienstbare.

Summa der

einheimischen

männlichen

Einwohner.

Summa der

ganzen einhei¬

mischen Volks

menge.

Die Abwescn

den davon.

Die Fremden

dazu.

Effectiver

Stand der gan¬

zen Volks¬

menge.

Classification

der einheimi¬

schen Volks¬

menge.

Habschasten der

Gränz - Com-

munitäts - Be¬

wohner.

Fami¬

lien.

Die einheimischen männ
liche » Gränzbewohner

theilen sich in

Die¬

nende.

Dienst¬

bare.

Summa der

männlichen

Gränzbewoh-

Hierzu das ein¬

heimische weib¬

liche Geschlecht.

Summa der

-einheimischen

Volksmenge.

Die Abwesen¬

den davon.

Die Fremden

dazu.

Effectiver

Stand der

ganzen Volks¬

menge.

Classification

der einheimi¬

schen Volks¬

menge.

Habschasten der

Gränzbewoh¬

ner.

Anmerkung.  Die Untertheilungen der Haupt - Rubriken richten sich ganz nach den Untertheilungen des Aufnahmsbogens , aus welchem das Orts - Summarium zusammen gesetzt wird.

Anmerkung. >) Die Stabs - Eonscriptlon wird in dem Regiments - Summarium nur dort besonders eingetragen , wo sie besonders vorqenommen wird , und dann auch nur in Ansehung ihrer zum Stabe aeliöriaen ^
oivlducn , die m dem besonderen Stabs - Conscriptions - Summarium Vorkommen ; die übrigen , StabS - Individuen erscheinen in den Stabs - Rubriken der betreffenden Compagnien . ^

r ) Die Untertheilungen der Haupt - Rubriken sind , die nähmlichen , welche indem  Compagnien - Summarium enthalten sind-
3 ) In den Siebenbürger Regiments - Sui » »iarien must vor der Rubrik - Nahmen der Compagnien  eine Rubrik mit der Unterschrift - "Comitat , Stuhl oder District  und nack, d

Rubrik - Zahl der Ortschaften  eine Rubrik - Jurisdiction  mit den zwey Untertheilungen -- rein , gemischt  gezogen werden ; das Siebenbürger Regiments - Summarium entbält also au
nur um zwey Haupt - Rubriken mehr als die anderen Regiments - Summ - rien . » » " m,o au



N . N . Regiment.

Comitat , Stuhl,

oder

District.

A n m e r k u n g.

Nahmen

der

Ortschaften.

Jurisdiction.

Joch. Quadrat-
Klafter. Joch. Quadrat-

Klafter. niasrer
Joch. Quadrat-

Klafrer.

Zusammen.

Joch- Quadrat-
Klafter.

Gärten.

Joch- Quadrat-
Klafter.

Waldungen.

Joch- Quadrat-
Klafter.

Huthweiden.

Joch. Quadrat-
Klafter.

Zusam¬
men.

Achtel - Joch zu 200  Quadrat - Klafter.

r ) Dieses Formular dient auch zur Grundlage für die Regitnents - und Generalats - Ausweise.

' ^ v° M -g^ dm" F" rmulÄ " undn <!ch d"er^ aupt ? Smnm ^ der Campagni - ,  und dritte : Zahl der Ortschaften -ing - jogen , dagegen di- Rubrik : Nahmen der Ortschaften  hinweg gelassen . Dann folgen von der Häuserzahl an all - Rubriken
3 ) Wie die Regimen ?« - AuSmei - , so melden a? ch i- General ». « - Au - w°ss ^ ^ 7 ! « L L L N7n 7 "? 7 ' Verm .nderung gegen da « «orhergeh - ltd- Jahr ausgemr . sen.
4 ) Dort , m° Pachtb - ttäg - einfl . eßen , und fenst^ e Geldschuld -gkeiten b. ft. »m7s .kd ' a« chU i« ^ ^ o . R - g . m - n:

Formular Nr . y.

Für die Siebenbürger - Grunze.
^ 2.



Classification der einheimischen Volksmenge Habschaften der Evmmunii -ats - Beivopner
Die Fremden

nach dec
Religion,

nach dee
Nation.davon,

Undienstbare
nach dec

Vereheli-wegen natürli^
cher Hinder¬

nisse.

Geistliche.

Tauglich v.
der Wirth-

schaft.

Formular Nr . r i. St u- s >v e i s
über den Grundbesitz und die Arbeits - und Geldschuldigkeit dei k. k. privilegirten Militär - Communität N . N . vom Jahre r8 .

Qbst-
nnd

ande¬
re

Waldun-Wem Summa

der

Vefreyungen

Bleiben wirklich

zu leisten.

Im Gelde

reluirt.

gen
Waldungen.

Seelenzahl Gärten . '

N . N.

Sr. N

Summa

Dagegen die Summa vom Jahre , 8 . .

g. In den Communitäten , in welchen sich Maulbeerbäume und sonstige Plantagen / dann andere ökonomisch benützte Grundstücke / Schießstätten und Erercicr -- Plätze befinden / müssenAnmexkun diese hier , wiebey den Regimentern , ausgewiesen werden.

Seite N . N.Formular Nr . i » .

Für Militär -- Communitaten.

i . 2 . 3 .

Haus - Nr . N . N. Militär - Communität N . N.

Tauf - und Zunahmen

der

männlichen Individuen.

Die einheimilchen männlichen Communitäts - Bewohner
theilen sich in

Dienende.

Qualificativn derselben.

Joseph Walter , Hausvater , Polizey - Commissar.
Hierzu die summarischen Rubriken des weiblichen Geschlechtes.
Conscriptions - Summa vom Jahre 18 . .
Rectifications - » vom » 18 . .

Zuwachs.
Anna Walter , Polizey - Commissärs - Gattinn.
Spmma sammt Zuwachs.

Abgang.
Anna Walter.

Nectificjrte Summa vom Jahre i8

Dienstbare.
nach Stand und Beschäftigung , l

Vom Erwerbe lebende.



Formular Nr . r 2. C 0 n s c r i p t i 0 n s - S u m m a r i u m
der k. k- N . N . M i l i t ä r - G r ä n z e v 0 m I a h r e »9 . . «

Seite Nr.

Für die croatischen , slavonischen und banatischen Gränzen.

T

N a h men z

der Regimenter

und

M i l i t « r - S 0 mm u n i t ü t e ri.

N . N . Regiment.
N . N . Regiment.

Humma der Regimenter.
R . N . Ccmnninität.
N . N . Communität.

Summa derCommunitüton-

Total -Summa der Generalate . .

Dagegen die Total - Summa von 18.
Dom vorigen Jahre.

Ergibt sich / Vermehrung,
eine X Verminderung.

Die einheimischen männlichen Krämbewohner thcilen sich in
D i

bey den Regimentern

beym Stqbe.

Vom FelV-
stande.

S-

G G

Von der
Lekonomie-

Derwal-
tung-

G G

bey den Compagnien . .

Dom
Feldstande

G

V G

Von der Oslo-
nomie -Verwal¬

tung.

sonst

rv -L

Z §

-8 '

Li

-8-
S

-S

K

Undienstbare

wegen natürlicher Hin¬

dernisse-

Nach¬

wachs.

e-,

Ganzinvalide
mit Arbeits-
befreyung.

G

S T

V

Die Abwesenden

davon

T

s

N H

«-

Die Fremden

dazu

V

N G

Ä

Classification der einbemnschen Volksmenge

nach der

Nation.

nach der

Religion.

K G -s-; T

nach der
Ver¬

ehelichung.

K

kr

nach Stand und Veschästtgung.

Habschaften der Gränzbewohner.

Geistlichkeit.

K

V

K

k --

G

T

Dom Gewerbe lebende

s-; D

«-

G

s-;

s

-T

K

Z K

Anmerkung.  1 ) Die Rubrik : Dienende Ley m Regiments  bleibet in den O.uerlinien der Militär - Communitäten leer ; dagegen werden die : Dienende der Communitäten  unter der Rubrik : sonst dienende,  und zwar die Generale , Stabs - und Ober - Officiere , dann deren Fourierschützen und Privat - Diener unter der dießfallfi 'gen

Rubrik - Abtheilung , die k. k. Beamten der Communitäts - Verwaltung sowohl als die sonst in der Communitä 't Angestellten , dann das übrige Communitäts - Personal unter der allgemeinen Rubrik - Äbtheilung : Dienende k. k. Beamte  zusammen genommen , eingetragen.

2) Die ganz Invaliden der Militär - Communitäten werden , da keine Classification derselben nach der Arbeits - Befreyung Statt findet , summarisch rn den dazu bestimmten Fächern eingetragen.

9 ) ^ m Banat mug statt der Arbeits - Befreyung - der ganz Invaliden die Huthweide - Tapbefreyung ausgewiesen werden.

4 ) Dieses Formular paßt auch für die Siebenbürger - Gränze , nur müssen dort die für die Siebenbürger - Regimenter bestimmten Rubriken , und mithin auch die Rubriken : C 0 m i t a t , Stuhl - oder D i st r i c t und Jurisdiction  eingezogen werden.

l



Formular Nr iZ A u s w e r s

dsr Grundstücke , dann der Geld - und ArbeitSschuldrgkeit der k. k. N . N . Militär - Granze vom Jahre r 8 . .

Für die croatischen , slavonischen und banatrfchen Granzen.

2lnmerkung . In den Querlinien der Communitäten bleibt die Rubrik:  Ansässigkeiten leer ' , von den Aeckern und Wiesen werden daselbst nur Summen ausgefüllt , da in den Communitäten keine Classification ausgewiesen wird ; so auch von den Huthweiden , dort , wo diese in den Regimentern classificirt sind . Diejenigen Arten von Grundstücken , die

nach den Huthweiden folgen , werden in den Communitäten nur dann geführt , wenn sie daselbst vorhanden sind ; sonst bleiben diese Rubriken leer . Dis Mühlensteuer der Communitäten ist schon m der Gewerbsteuer mitbegriffen . Die Pachtbeträge in den Communitäten werden nur summarisch ausgewiesen , die Rubriken dagegen : die Forde-

r u n g und : nach der Abrechnung bleiben  haben auf die Communitäten keine Anwendung . ^ - ch '
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